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14. Sitzung 

Bonn, den 16. Juni 1983 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Dr. Barzel: Die Sitzung ist eröffnet. 
Meine Damen und Herren, auf Grund einer inter-

fraktionellen Vereinbarung soll die heutige Tages-
ordnung um den Zusatzpunkt „Beratung des An-
trags der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und 
der Fraktion DIE GRÜNEN" — Einsetzung einer 
Europa-Kommission des Deutschen Bundestages — 
auf Drucksache 10/161 erweitert werden. Sind Sie 
damit einverstanden, daß ich diesen Punkt im An-
schluß an den Tagesordnungspunkt 11 aufrufe? — 
Ich sehe keine Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Schwenk (Stade), Bachmaier, Dr. Emmer-
lich, Fischer (Osthofen), Klein (Dieburg), Dr. 
Kübler, Lambinus, Schmidt (München), 
Schröder (Hannover), Stiegler, Dr. de With 
und der Fraktion der SPD eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
— Drucksache 10/80 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 

Im Ältestenrat ist eine Aussprache von einer 
Runde verabredet. — Ich sehe keinen Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Herr Kollege Schwenk. 

Dr. Schwenk (Stade) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist heute gewissermaßen 
ein Jahresereignis. Denn genau vor einem Jahr ha-
ben wir die Debatte schon einmal gehabt. Damals 
lag dieser Entwurf als Regierungsentwurf vor. Nur 
mit gewissen Änderungen haben wir die gleiche 
Besetzung: auf der Bundesratsbank — trotz angeb-
lich starken Drängens des Bundesrates — niemand, 
auf der Regierungsbank der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär aus dem Bundesjustizministerium 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Zwei Parla

-

mentarische Staatssekretäre!) 

sowie der Parlamentarische Staatssekretär aus 
dem Arbeits- und Sozialministerium. Seinerzeit ist 
von der CDU/CSU bedauert worden, daß die Regie-
rung nicht stärker vertreten war. Aber ich muß sa-
gen: Im nachhinein sieht das dann alles doch etwas 
ruhiger aus. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Es ist auch ein 
Minister da, Herr Kollege!) 

— Herr Kansy, es kommt leider bis hier nicht 
durch. — Der einzige Unterschied liegt bloß darin, 
daß wir hier am frühen Morgen und nicht unter 
dem Drängen eines kulturellen Ereignisses tagen, 
für das sich außerhalb des Hauses schon Kollegen 
„warmliefen", so daß die Besetzung im Haus etwas 
geringer wurde. Aber sonst kann man sagen: Regie-
rungen gehen und kommen, aber die Probleme sind 
die gleichen geblieben. 

Nun sind wir von der Opposition doch ein wenig 
gespannt darauf, ob Sie sich innerhalb der neuen 
Koalition einig sind oder ob ich da den Herrn Kolle-
gen Sauter von der CSU zitieren kann, der damals 
gesagt hat: Na ja, Sie haben das zwar alles vorge-
bracht, aber Sie sind sich in Ihrer Koalition nicht 
einig. Nun muß sich einmal zeigen, wieweit Sie sich 
in Ihrer Koalition einig sind. Herr Sauter hat uns 
damals vehement zur Brust genommen und gefragt: 
Wo geht's denn nun eigentlich weiter? 

In vielen Punkten waren wir uns — wenigstens 
Herr Sauter und wir — auch damals einig, so z. B. 
darin, daß Mißbräuche zurückzudrängen sind, daß 
Wirtschaftsrecht — hier: das Recht des unlauteren 
Wettbewerbs — ein Recht ist, das fortzuentwickeln 
ist. Immerhin: Am 7. Juni dieses Jahres hat das 
UWG seinen 74. Geburtstag gefeiert; es ist wenig 
geändert worden. Eine wesentliche Änderung 
wurde 1969 vorgenommen, als Verbraucherschutz, 
insbesondere die Möglichkeit, Mißbräuche durch 
Vereine abzumahnen, eingeführt worden ist. 

Seinerzeit hatte- man sich bemüht, den Verbrau-
cher schon etwas mehr in das Recht des unlauteren 
Wettbewerbs einzubeziehen; denn das alte UWG, so 
wie es überkommen ist und wie es viele von uns auf 
der Universität noch gesehen und studiert haben, 
war vornehmlich oder ausschließlich ein Recht für 
Gewerbetreibende, um unter Gewerbetreibenden, 
unter Anbietern unlauteren Wettbewerb zu be- 
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kämpfen, zurückzudrängen, zugunsten eines laute-
ren Wettbewerbs. Dabei kann lauterer Wettbewerb 
durchaus auch dem Verbraucher zugute kommen, 
da es für den Verbraucher nicht ohne Bedeutung 
ist, ob er auf Grund von lauteren Wettbewerbsmaß-
nahmen zum Erwerb veranlaßt, motiviert wird oder 
ob er unseriösen Anbietern völlig schutzlos ausge-
liefert ist. Allerdings reicht der Wettbewerb unter 
Anbietern selbst zum Schutz von Verbrauchern nun 
auch nicht aus. Wir wissen, daß der Verbraucher, 
wenn sich Kartelle bilden, wenn sich Marktmacht 
bildet und der Konkurrenzkampf weniger wird, der-
jenige ist, der auf der Strecke bleibt. Deshalb ist es 
unser Anliegen sowohl bei der Reform von 1969 als 
auch jetzt gewesen, den Verbraucher stärker in die 
Gesetzgebung und damit in den Schutz einzubezie-
hen und das UWG nicht mehr als ein vornehmlich 
für die Wettbewerber bestehendes Gesetz so zu be-
lassen. 

Wir haben uns in den vergangenen Debatten zeit-
weise überaus stark an dem Mißbrauch der Mög-
lichkeiten für Abmahnvereine festgebissen. Wir 
wissen alle, daß ein gutgemeintes Gesetz auch miß-
bräuchlich verwendet werden kann. Da kommt der 
erste darauf, daß man aus der Möglichkeit abzu-
mahnen und damit Aufwand zu kassieren, auch ein 
Geschäft machen kann, und so sind obskurste Ver-
einigungen wie Pilze aus dem Boden geschossen. 
Insbesondere wenn es um Ausverkäufe und Schluß-
verkäufe geht, wo die Werbung etwas aggressiver 
wird und etwas schneller vom heutigen auf den 
nächsten Tag gemacht werden muß, geschehen 
Fehler, und dann fotografieren diese Leute das und 
machen es zur Grundlage einer Abmahnung. Oder 
sie lesen schlicht die Zeitung, und schon passiert 
es. 

Klagen und Schimpfen haben wir genug gehört, 
an Taten hat es aus diesem Hause bislang gefehlt, 
weil wir nicht über die ersten Lesungen hinausge-
kommen sind. Nun sollte das endlich einmal weiter-
gehen, damit der Kampf gegen derartige Mißbräu-
che, die von der Gesetzgebung nicht behandelt wor-
den sind — das sagte ich soeben — und die auch die 
Rechtsprechung nur teilweise in den Griff bekom-
men hat, eine bessere Grundlage erhält, damit der 
seriöse Verbraucherschutz, einschließlich der Mög-
lichkeit, abzumahnen und damit Mißbräuche 
schnell wieder zu beseitigen, schärfer hervortritt 
und nicht mit all den eigenartigen Trabanten, die 
sich daranhängen, in einen Topf geworfen wird. Wir 
haben in der letzten Lesung auch einige traurig

-

lustige Beispiele gehört, lustig für diejenigen, die so 
etwas nicht für möglich halten, traurig für diejeni-
gen, die darauf hereingefallen waren und dann ge-
zahlt haben. 

In früheren Jahren hatten wir parallel zu dem 
Regierungsentwurf CDU/CSU-Entwürfe. Wir haben 
den Regierungsentwurf übernommen. Er ist durch 
die Stellungnahmen des Bundesrates, durch die Ge-
genstellungnahmen der Bundesregierung weiter 
ausgefeilt worden. Wir halten ihn jetzt für nahezu 
verabschiedungsreif. Im Rechtsausschuß, wenn er 
dahin überwiesen wird, wie wir beantragt haben, 
werden wir uns noch einmal damit befassen kön-

nen und müssen. Sicher werden noch Änderungs-
vorschläge kommen, aber im großen und ganzen 
sollte das nun endlich durchlaufen. Von der Union 
haben wir bislang nichts gehört. Nun warten wir, 
wie sie sich dazu stellen wird. 

Der neue Vorsitzende des Rechtsausschusses, 
Herr Kollege Stark von der Union, hat bei seinem 
Amtsantritt mehrfach verkündet, von jetzt ab soll-
ten dem Plenum vom Rechtsausschuß nur noch sol-
che Gesetzentwürfe zur Annahme vorgelegt wer-
den, die von der Sache erforderlich sind und das 
Recht nachweislich verbessern. 

(Zustimmung des Abg. Kleinert [FDP]) 

Deshalb will ich noch einmal besonders hervorhe-
ben, daß von der Sache her das, was in der Vorlage 
enthalten ist, erforderlich ist, um aufgetretene Miß-
bräuche zu beseitigen, Verbraucherschutz zu ver-
bessern, und daß das Recht damit auch verbessert 
wird. 

Es ist durchaus legitim, wenn ich hier einmal auf 
Herrn Sauter eingehe und zitiere, was er vor einem 
Jahr gesagt hat: 

Es muß dringend etwas geschehen, insbeson-
dere auch im Interesse des Mittelstandes. 

Die Sozialdemokraten sprechen von den Selbstän-
digen, deren Interesse wir innerhalb der Arbeits-
gruppe Selbständige der SPD-Fraktion aufgreifen 
und in unsere Politik einbringen. 

Herr Sauter fuhr fort: 

Eine Novellierung ist unbedingt erforderlich, 
da gerade dieses Rechtsgebiet immer wieder 
an die tatsächlichen Gegebenheiten im Wirt-
schaftsleben angepaßt werden muß. Dabei ist 
dafür Sorge zu tragen, daß Wettbewerber und 
Verbraucher geschützt und gestärkt werden ge-
gen Mißbrauch und Unlauterkeit. 

So weit das Zitat. 

Wie ich aus den weiteren Reden entnommen 
habe, sind wir uns durchaus nahegekommen. Wenn 
der damals geäußerte Wille heute auch noch tat-
sächlich vorhanden ist, müßte es zu entsprechenden 
Beschlüssen kommen. 

Damals allerdings gab es Vorschläge, die teil-
weise in den Bereich des Wünschbaren, aber des 
nur schwer Machbaren gehören. Ich nenne z. B. Ge-
dankengänge, sogenannte Lockvogel-Angebote zu 
verhindern. Bei der weiteren Verfolgung derartiger 
Überlegungen kommt man dann allerdings auf das 
ganz schwierige Gebiet, wirtschaftliche Kalkulation 
durch rechtliche Normen in faßbare Bahnen zu lei-
ten und dabei den freien Anbieter-Wettbewerb zu-
gunsten des Kunden nicht einzuschränken. Wir 
wollen solche Überlegungen dennoch aufgreifen 
und im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens prüfen, 
ob praktikable Lösungen gefunden werden können, 
denn wir wissen seit langem, daß vor allem die klei-
nen und mittleren Anbieter ganz erheblich unter 
den wesentlich beweglicheren Kalkulationsmög-
lichkeiten der Cash-und-Carry-Märkte, der Han-
delsketten, der Superbazare leiden und sich mit ei- 
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ner Restkundschaft begnügen müssen, die das 
Überleben schwierig macht. 

Auch bei dieser Debatte kann und darf nicht 
verschwiegen werden, daß auf der Anbieterseite zu-
sammen mit anderen selbständigen Betrieben der 
Einzelhandel infolge der Sparwelle ganz erhebliche 
Einbußen hat hinnehmen müssen, daß die Zahl der 
Geschäftsaufgaben und Konkurse keineswegs zu-
rückgegangen ist und daß die Konzentration auf 
wesentlich robustere Großanbieter unübersehbar 
weiterläuft. 

Wir wollen nun — ich will noch einmal daran 
erinnern — nicht aus dem Auge verlieren, daß das 
UWG auf den Tag genau 74 Jahre alt ist, weitge-
hend mit Generalklauseln arbeitet und, wie ich ein-
gangs bemerkte, vornehmlich den Wettbewerb un-
ter den Anbietern regeln wollte. Wenn auch nicht zu 
verkennen ist, daß die Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs auch für den Verbraucher mittelbar 
Vorteile schafft, indem er davor geschützt wird, 
schlechte Ware für gutes Geld zu erhalten, gilt das 
für das Verhältnis zwischen Anbieter und Abneh-
mer nicht durchgängig. 

Wenn Werbung und Ware einander nicht entspre-
chen, mangelt es immer noch am gehörigen Schutz 
des Verbrauchers. Die Vorschriften über die uner-
laubten Handlungen — Herr Kollege Erhard, auch 
das war Gegenstand der letzten Lesung — reichen 
nicht aus, selbst dann nicht, wenn man das gesamte 
UWG für ein Schutzgesetz erklären würde, vor al-
lem aber dann nicht, wenn Werbung und Angebot 
nicht aus der gleichen Hand kommen. 

Wir wollen deshalb die Stellung des Verbrauchers 
dadurch stärken, daß wir in erster Linie ein Rück-
trittsrecht für den Abnehmer schaffen, wenn un-
wahre Werbeangaben zum Erwerb geführt haben. 
In zweiter Linie soll das Schadensersatzrecht auf-
genommen werden, wenn über den reinen Warener-
werb auf Grund unrichtiger Angaben ein Schaden 
zu verzeichnen ist. 

Umgekehrt haben von solchen Vorschriften rück-
wirkend auch diejenigen wieder einen Vorteil, die 
Werbung wahrheitsgemäß betreiben und dement-
sprechend unwahrer Werbung gegenüber minde-
stens zunächst im Nachteil sind. Dem seriösen An-
bieter kann es nicht gleichgültig sein, wenn die 
Hürde für die unsauber arbeitende Konkurrenz hö-
her gehängt wird. 

Auch hier stoßen wir allerdings an die Grenzen 
der Möglichkeiten des Gesetzgebers, im Widerstreit 
der Interessen präzise Formulierungen zu schaffen. 
Es geht wiederum nicht ohne Generalklauseln wie 
z. B. „unwahre Werbeangabe", „wesentlich zur Ab-
nahme bestimmt". Das bedeutet, daß die Rechtspre-
chung dies in der Einzelfallbestimmung und Einzel-
fallentscheidung ausfüllen muß. Aber wir geben da-
mit den am Recht Tätigen eine Bestimmung an die 
Hand, mit der sie arbeiten können und die unmittel-
baren Auswirkungen bekämpfen können. 

Mit der Verschärfung und Neuschaffung einiger 
Strafvorschriften wollen wir ebenfalls einige not-
wendige Bereinigungen schaffen. Unwahre Wer-
bung soll künftig bereits bei der einfachen Bege-

hungsform strafbar sein. Bereits als strafwürdiges 
Unrecht muß gelten, wenn unwahre Werbung be-
trieben wird. Absicht als überschießende Innenten-
denz ist immer schwer zu beweisen. Es ist auch 
schwer einzusehen, warum dieses zusätzliche Tat-
bestandsmerkmal noch aufrechterhalten werden 
muß. Möglicherweise ist das einfach ein Relikt aus 
damaliger Gesetzgebungsarbeit, das in die heutige 
Landschaft nicht mehr hineinpaßt. 

Bekämpfenswert ist auch das sogenannte 
Schneeballsystem. Jeder, der sich das genauer be-
trachtet, weiß, daß die Wirkung der progressiven 
Warenwerbung nicht unendlich sein kann. Das 
sollte auch jeder vernünftige Mensch wissen. Allzu 
viele glauben, sie seien nur Zwischenstation und 
nach ihnen kämen immer noch welche, die sie ein-
spannen könnten. Aber nach dem alten Sprichwort 
„den letzten beißen die Hunde" gibt es zum Schluß 
viele, die gebissen werden oder, mit anderen Wor-
ten, die für den Verdienst der anderen in diesem 
progressiven Werbegeschäft draufzahlen müssen. 
Je geringer die Chancen am Arbeitsmarkt sind — 
wir wissen ja, wie es da aussieht —, um so größer 
ist die Versuchung, in progressive Kundenwerbung 
einzusteigen und doch noch ein Geschäft zu ma-
chen. Um so größer ist die Gefahr, alles bezahlen zu 
müssen, wenn der letzte an die Reihe kommt. Ge-
rade deswegen sollten wir jetzt daran gehen, die 
progressive Kundenwerbung zu bestrafen. 

Über die Notwendigkeit, Tätigkeiten und Gren-
zen bei der Abmahnung im Wettbewerbsrecht neu 
zu regeln, ist in früheren Lesungen genug geredet 
worden. Dazu braucht man nur die Protokolle zu 
lesen. Ich möchte dazu keine weiteren Ausführun-
gen machen. Nur: Die Versuche, über freiwillige 
Wettbewerbsregelungen diejenigen zu erfassen, die 
aus kleinsten Anfängen heraus Kasse machen wol-
len, haben sich als aussichtlos erwiesen. Es muß 
nun endlich etwas geschehen. 

Wir wollen sowohl die Voraussetzungen für die 
Klagebefugnis verschärfen als auch insbesondere 
die erste Abmahnung kostenfrei gestalten, so daß 
der Anreiz, aus dem Hinterzimmer heraus Abmah-
nungen loszulassen, geringer wird und wir damit 
von den Gewerbetreibenden nicht Sommer für 
Sommer, Winter für Winter mit Klagen überzogen 
werden. 

Präsident Dr. Barzel: Herr Kollege, Ihre Redezeit. 

Dr. Schwenk (Stade) (SPD): Es gibt also genug 
Gründe, jetzt in die parlamentarische Behandlung 
einzusteigen und dem Parlament baldmöglichst ei-
nen entscheidungsreifen Vorschlag vorzulegen. — 
Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Barzel: Das Wort hat der Herr Kol-
lege Sauter. 

Sauter (Ichenhausen) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
Erstaunen müssen wir zur Kenntnis nehmen, wie 
eilig es nun auf einmal die SPD-Bundestagsfraktion 
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hat, zu Beginn ihrer Oppositionszeit — einer, wie 
wir alle wissen, sehr langfristigen Etappe —, 

(Duve [SPD]: Eine unlautere Hoffnung!) 

das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu 
novellieren. Der SPD-Fraktion ist leider nichts bes-
seres dazu eingefallen, 

(Dr. de With [SPD]: Ihr habt das ja nicht 
gemacht!) 

als den alten Gesetzentwurf — lediglich ergänzt um 
diejenigen Änderungsvorschläge des Bundesrates, 
denen die alte Bundesregierung in ihrer Gegenäu-
ßerung seinerzeit zugestimmt hatte — erneut einzu-
bringen. 

In den zurückliegenden Jahren haben Sie, meine 
sehr verehrten Damen und Herren von der SPD, 
wertvolle Zeit verstreichen lassen. Sie haben Ihre 
alte Regierungsvorlage seinerzeit über zwei Legis-
laturperioden hinweg stiefmütterlichst behandelt, 
und nun tun Sie so, als ob Sie mit großer verbrau-
cherpolitischer Begeisterung auf einmal den großen 
Wurf bringen würden. 

Daß Sie es mit der Novellierung des UWG wirk-
lich ernst meinen, kann angesichts Ihrer Untätig-
keit in den vergangenen sieben Jahren wohl kaum 
angenommen werden. Vielmehr scheint auch hier 
Schaumschlägerei zur politischen Taktik erhoben 
und Aktivität im Hinblick auf die ernsthafte Ab-
sicht zur Lösung der anstehenden Probleme nur 
vorgetäuscht zu werden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wie überall!) 

Sie werden von mir nicht eine erneute Darlegung 
der Kritikpunkte erwarten, die bereits bei der er-
sten Lesung des alten Regierungsentwurfs deutlich 
geworden sind. 

(Zuruf von der SPD: Nun sind Sie ja an der 
Regierung!) 

— Unsere distanzierte Haltung zu Ihrer nunmehr 
erneut vorgelegten UWG-Novelle hat sich nicht da-
durch geändert, daß wir zwischenzeitlich an der Re-
gierung sind. 

(Duve [SPD]: Sind Sie nicht lernfähig?) 

— Herr Kollege Duve, wenn Sie früher beim Ler-
nen ein bißchen schneller gewesen wären, sähe 
heute manches ein bißchen anders aus. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr.-Ing. 
Kansy [CDU/CSU]: Die fallen selber unter 

den unlauteren Wettbewerb!) 

Es ist grundsätzlich richtig, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, dem Verbraucher bei irrefüh-
render und unlauterer Werbung unmittelbare An-
sprüche und ein Rücktrittsrecht zu gewähren. Eine 
entsprechende gesetzliche Regelung hinsichtlich ei-
nes gesetzwidrig erlangten Mehrerlöses muß aber 
praktikabel sein. Sie darf nicht die Flut bürokrati-
scher Vorschriften und die Machtfülle der Behör-
den weiter anschwellen lassen. 

Ob die Einfügung einer Abschöpfungsregelung in 
das UWG diese Voraussetzung erfüllt, ist zumindest 
zweifelhaft. Insbesondere die Möglichkeit einer ge-
bündelten Abschöpfung eines gesetzwidrig erlang-

ten Mehrerlöses durch Einräumung von Verbands -
kiagebefugnissen erscheint wenig zweckdienlich. 
Eine solche Befugnis könnte zu dem führen, was 
wir jetzt abschaffen wollen, nämlich zur Fortfüh-
rung der Praxis der Abmahnvereine durch Scha-
denersatzvereine. Ich glaube, es ist nicht unsere 
Aufgabe, Bagatellverstöße wirtschaftlich so aus-
schlachten zu lassen, wie dies dann der Fall sein 
könnte. 

Entschieden abzulehnen ist die Einführung eines 
bürokratischen Registrierungs- und Erlaubnisver-
fahrens für anspruchsberechtigte Verbände. 

Unsere weiter vorherrschende Zurückhaltung 
hinsichtlich Ihrer Vorschläge seitens der Opposi-
tion wird maßgeblich dadurch begründet, daß Ihr 
Gesetzentwurf in die falsche Richtung konzipiert 
ist. Insbesondere wird durch den Entwurf der von 
uns seit jeher bejahte Verbraucherschutz nicht in 
seiner Qualität verbessert. Wir brauchen nicht in 
erster Linie mehr Gesetze, sondern wir brauchen, 
um den Verbrauchern helfen zu können, bessere 
Gesetze. Nicht die Vermehrung der Flut von Para-
graphen ist dazu angetan, dem Verbraucher zu die-
nen, sondern der Wettbewerb auf den Märkten. 
Mehr Leistungswettbewerb auf den Märkten, zwi-
schen Industrie und Handel ist der beste Verbrau-
cherschutz. 

(Dr. Schwenk [Stade] [SPD]: Im letzten 
Jahr haben Sie etwas ganz anderes ge

-

sagt!) 

— Herr Kollege, Sie haben mich heute dankenswer-
terweise einige Male zitiert. Sie könnten mich auch 
weiter zitieren. Ich habe im letzten Jahr zu diesem 
Punkt das gleiche gesagt. Sie müßten dann alles 
dazu durchlesen. 

(Duve [SPD]: Sie sollten dann jetzt Ihr Pro

-

tokoll von damals verlesen, statt eine neue 
Rede zu halten!) 

— Ich bin doch nicht dazu da, das Protokoll vom 
letzten Jahr zu verlesen, Herr Duve. Sie können das 
nachlesen, aber ich werde es doch nicht verlesen. 

Allein ein funktionsfähiger Wettbewerb nämlich, 
an dem Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe gleicher-
maßen teilhaben, ist die beste Voraussetzung dafür, 
daß der Kunde König bleibt. Zu diesen bewegenden 
Fragen aber sagen Sie, meine sehr verehrten Da-
men und Herren von der SPD, absolut nichts. Des-
halb geht Ihr Gesetzentwurf inhaltlich an den Auf-
gaben unserer Zeit vorbei und reicht allenfalls dazu 
aus, Ihre Anwesenheit als Opposition in diesem 
Parlament aktenkundig zu machen. 

(Dr. Schwenk [Stade] [SPD]: Hat der sich 
gedreht!) 

Die CDU/CSU kennt die große Bedeutung, die sei-
tens der betroffenen Unternehmen des mittelstän-
dischen Bereichs einer Weiterentwicklung des 
Wettbewerbsrechts beigemessen wird. Sie, meine 
Damen und Herren der heutigen Opposition, erin-
nern sich sicher noch an unser Bemühen, Ihnen bei 
der Beratung der 4. Kartellgesetznovelle eine Vor-
schrift abzuringen gegen Diskriminierung und Be-
hinderung im Wettbewerb durch eine Erweiterung 
des § 26 GWB und die Einführung eines § 37 a GWB. 
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Seinerzeit mußte dies gegen Ihren harten Wider-
stand durchgesetzt werden. Heute greifen diese 
neuen Formulierungen Gott sei Dank schon, nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Untersagungsverfahren, 
die zwischenzeitlich eingeleitet worden sind und bei 
denen als einer der ersten die Co-op AG erwischt 
wurde, die im Moment versucht, sich dagegen zu 
wehren. Wir sind natürlich der Meinung, daß, wenn 
wir an eine Novellierung des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb herangehen, die im Zusam-
menhang mit dem § 37 a GWB und dem § 26 GWB 
gemachten Erfahrungen in unsere Beratungen ein-
bezogen werden müssen. Davon läßt sich bei Ihrem 
Gesetzentwurf leider noch nichts erkennen. 

Wir sind als CDU/CSU seit je entschieden für die 
Sicherung des Leistungswettbewerbs eingetreten. 
Unstrittig ist für uns, daß in vielen Märkten gegen 
die Prinzipien des fairen Leistungswettbewerbs 
verstoßen wird. Viele Wettbewerbspraktiken, die 
wir tagtäglich beobachten müssen, sind mit den 
Grundsätzen der Preiswahrheit und der Preisklar-
heit nicht vereinbar. 

(Beifall des Abg. Dr. Pinger [CDU/CSU]) 

Täuschungsträchtige Fälle von Mondpreisverglei-
chen, aber auch unseriöse Lockvogelangebote müs-
sen aus Gründen des Verbraucherschutzes ebenso 
unterbunden werden wie mißbräuchliche Preisver-
gleiche, die geeignet sind, den Eindruck von beson-
ders preisgünstigen Angeboten zu erwecken. Empi-
rische Untersuchungen haben ergeben, daß in den 
meisten Fällen derartige Täuschungsversuche 
durch entsprechende Mischkalkulation die Ver-
dienstspanne wieder ausgeglichen wird, so daß es 
sich lediglich um eine scheinbare Verbilligung han-
delt. 

In diesem Zusammenhang muß auch die oft prak-
tizierte mengenmäßige Beschränkung des Verkaufs 
an Letztverbraucher gesehen werden und hierge-
gen vorgegangen werden. 

Die Irreführung des Verbrauchers durch unse-
riöse Praktiken beim Aus- und Räumungsverkauf 
konnte durch die Rechtsprechung der zurückliegen-
den Jahre nicht beseitigt werden. Mittlerweile ha-
ben die Mißstände im Ausverkaufswesen ein derart 
unerträgliches Maß erreicht, daß sie so nicht länger 
hingenommen werden können. 

Dies sind einige Probleme des Wettbewerbs-
rechts, die den Beteiligten große Sorgen bereiten, 
für deren Lösung Sie von der SPD jedoch nichts, 
aber auch gar nichts anbieten und keinerlei Vor-
schläge unterbreiten. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Emmer

-
lich [SPD]: Wann kommen Sie denn mit 

Ihren Lösungen?) 

— Sie werden in aller Ruhe, Herr Kollege Emmer-
lich, unsere Vorschläge abwarten können. 

(Zuruf von der SPD: Wie lange noch?) 

uns geht es nicht um Schnellschüsse, wie sie bei 
Ihnen inzwischen zur Tagesordnung geworden 
sind. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schwenk [Stade]) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
Opposition, wenn Sie in den letzten acht Jahren 
sich einmal zum vernünftigen Nachdenken hinge-
setzt hätten, hätten Sie die Novellierung des UWG 
vielleicht durchgebracht. Was Sie fabriziert haben, 
waren jedesmal Pappkameraden, die aufgestellt 
wurden und dann von den eigenen Leuten abge-
schossen wurden. Wir haben nicht vor, dies bei un-
serer Tätigkeit zum Prinzip zu erheben. 

Meine sehr verehrten Kollegen von der Opposi-
tion, Sie verraten durch die erneute Einbringung 
Ihres wettbewerbspolitischen und verbraucherpoli-
tischen Ladenhüters nur allzu deutlich, daß Ihnen 
der Praxisbezug fehlt oder aber daß Sie offensicht-
lich überhaupt nicht an einer Weiterentwicklung in-
teressiert sind, die den heutigen Erfordernissen 
entspricht. 

Sie sollten wenigstens hier zur Kenntnis nehmen, 
daß die speziell betroffenen Verbände der Wirt-
schaft, des Handels und der Industrie seit längerem 
bemüht sind, Wettbewerbsregeln zur Preiswerbung 
zu erarbeiten und zu verabschieden. Auch die Ein-
richtung von Schiedsgerichten sowie die Verab-
schiedung von Schiedsgerichtsordnungen befinden 
sich in der Diskussion. Diese Diskussion ist erfolg-
versprechend, allerdings noch nicht abgeschlossen. 
Die gemeinsame Erklärung zur Sicherung des Lei-
stungswettbewerbs ist als Selbsthilfeaktion von 
Verbänden der gewerblichen Wirtschaft dazu be-
stimmt, nicht leistungsgerechte Verhaltensweisen 
in der Grauzone zwischen Kartell- und Wettbe-
werbsrecht aufzuzeigen und dazu beizutragen, 
Wettbewerbsverzerrungen abzubauen. Ich glaube, 
wir sollten die positiven Ergebnisse einer solchen 
Selbsthilfeaktion der Wirtschaft, der grundsätzlich 
der Vorrang vor einer staatlichen Reglementierung 
zu geben wäre, in unsere Überlegungen einbezie-
hen. Ich kann mir vorstellen, daß auf manche ge-
setzliche Neuregelung verzichtet werden kann, al-
lerdings nur dann, wenn Erfolge dieser Aktion mög-
lichst schnell erkennbar werden 

(Zuruf des Abg. Dr. Emmerlich [SPD]) 

und nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verscho-
ben werden. Gerade dies würde dazu dienen, die 
Interessen der Verbraucher mit zu schützen, u. a. 
beim Preis. 

(Zuruf von der SPD) 

Es geht ja wohl darum, daß es seriöser und lauter 
wird. 

Ziel unserer künftigen Bemühungen muß es also 
sein, den lauteren Wettbewerb und die Institution 
Wettbewerb künftig besser zu schützen. Die heute 
noch weit verbreiteten Sonderangebotsstrategien 
mit unlauteren Preisgegenüberstellungen und in 
der Menge begrenzten Lockvogelangeboten sind 
seltsame Blüten der Mischkalkulation, durch die 
der Verbraucher getäuscht wird. 

Zu unterstützen, meine sehr verehrten Herren 
Kollegen von der Opposition — es sind im Moment 
nur Herren da von der Opposition — — 

(Zuruf der Abg. Frau Beck-Oberdorf [GRÜ

-

NE]: Darf ich Sie bitten, Herr Präsident, 
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darauf hinzuweisen, daß es zwei Opposi

-

tionsparteien in diesem Hause gibt?!) 

Präsident Dr. Barzel: Eine Sekunde! Wollen Sie 
einen Zwischenruf machen, eine Zwischenfrage an 
den Kollegen Sauter stellen? 

Sauter (Ichenhausen) (CDU/CSU): Frau Kollegin, 
ich sehe das anders. 

(Lachen bei der SPD) 

Zu unterstützen ist weiterhin der in § 13 — — 

Präsident Dr. Barzel: Herr Abgeordneter Sauter, 
erlauben Sie eine Zwischenfrage der Frau Abgeord-
neten Beck-Oberdorf? 

(Frau Beck-Oberdorf [GRÜNE]: Nein, Herr 
Präsident, ich möchte Sie bitten, da einzu

-

schreiten in diesem Fall! So geht es nicht. 
Es kann nicht ein Kollege hier bestimmen, 
wieviel Oppositionsparteien es in diesem 

Hause gibt!) 
— Verehrte Frau Kollegin, es gehört nicht zu den 
Usancen des Hauses, daß von dort der amtierende 
Präsident kritisiert wird. Das können wir im Älte-
stenrat machen. Außerdem sind hier nicht Parteien 
anwesend, sondern hier sind Fraktionen anwe-
send. 
Ich gebe zu, hier sind zwei Koalitionsfraktionen, 

von denen eine aus zwei verschiedenen Parteien 
besteht, und wir haben hier zwei Fraktionen im 
Hause, die im Augenblick ungefähr gleich stark 
präsent sind, soweit es die Opposition betrifft. 
Habe ich jetzt alle Auskünfte gegeben? Aber ich 

würde Sie herzlich bitten, das nicht allzuoft zu ma-
chen. Dann müßte ich von anderen Paragraphen 
der Geschäftsordnung Gebrauch machen. 

Ich bitte den Redner fortzufahren. 

Sauter (Ichenhausen) (CDU/CSU): Zu unterstüt-
zen sind weiterhin die in § 13 Abs. 6 des Entwurfs 
vorgesehenen Maßnahmen gegen die Abmahnver-
eine. Die Beschneidung des Kostenerstattungsan-
spruchs bei der ersten Abmahnung ist weiterhin die 
geeignetste und einfachste, wenn auch radikale Lö-
sung des Problems. 

(Unruhe bei den GRÜNEN) 

Nur so können die zuhauf auftretenden Mißstände 
bei der Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Unter-
lassungsansprüche abgestellt werden. 

(Die Abgeordneten der GRÜNEN verlassen 
den Saal) 

— Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Früh-
stück. 
Diese Lösung ist im übrigen auch mittelstands-

freundlich, da unter der gegenwärtigen Praxis soge-
nannter Abmahnvereine gerade mittelständische 
Betriebe besonders zu leiden haben. Es ist bekannt, 
daß sich gewisse unseriöse Verbände mit Vorliebe 
auf Bagatellverstöße der Kleinen stürzen. Begeht 
ein mittelständischer Betrieb, oft ahnungslos, weil 
er mit den Feinheiten des Wettbewerbsrechts nicht 
vertraut ist, einen Wettbewerbsverstoß von vielfach  

ganz geringem Unrechtsgehalt, flattert ihm nicht 
selten eine große Zahl von Abmahnbriefen aus dem 
gesamten Bundesgebiet ins Haus, in denen ihm je-
weils 120 bis 200 DM abverlangt werden. Ich will 
damit nicht sagen, daß kleinere Wettbewerbsver-
stöße toleriert werden sollten. Richtiger als eine ju-
ristische und kostspielige Einschüchterung eines 
Unternehmens wäre hier wohl eine sachgerechte 
Aufklärung durch die Öffentlichkeitsarbeit der se-
riösen Verbände. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich befürchte nicht, daß die Wettbewerbssitten ver-
rohen, wenn der finanzielle Anreiz für derartige Ab-
mahnungen genommen wird. Wer durch einen 
Wettbewerbsverstoß ernsthaft geschädigt wird, 
wird den Gang zum Anwalt nicht scheuen und auch 
die Gebühr für ein Abmahnschreiben aufwenden, 
um seinem unlauteren Konkurrenten das Hand-
werk zu legen. 

(Zuruf von der SPD) 

Für Wettbewerbsvereine gehören Abmahnungen, 
die in der Regel auch keine besonders hohen Auf-
wendungen verursachen, zum laufenden Geschäfts-
betrieb. Sie erfüllen damit ihren ideellen Vereins-
zweck. Sofern sie ihn wirklich ernst nehmen, wer-
den sie sich kaum von ihren Aufgaben abhalten las-
sen, wenn sie die Kosten für eine erste Abmahnung 
— und nur um diese geht es hier — selber tragen 
müssen. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren von der 

SPD, Sie machen weiterhin erkennbar den Ein-
druck, daß Sie sich auf eine lange Phase der Verant-
wortung in der Opposition eingerichtet haben. Ich 
kann Ihnen daher nur empfehlen, Ihr Bißchen an 
rechtspolitischem Pulver nicht gleich in den ersten 
Monaten Ihrer Oppositionstätigkeit zu verschießen 
und in Zukunft Ihre Gesetzesvorlagen überlegt und 
behutsam einzubringen. 

(Zurufe von der SPD) 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Präsident Dr. Barzel: Das Wort hat der Kollege 
Kleinert. 

(Duve [SPD]: Werden Sie jetzt mal etwas 
bildhafter, damit man das versteht!) 

Kleinert  (FDP): Herr Duve, man versucht es oft; es 
gelingt nicht immer. Ich danke für die Vorschußlor-
beeren. 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen! 
Meine Herren! Die rechtspolitischen Unterhaltun-
gen der letzten Monate waren gekennzeichnet von 
der Frage nach der Kontinuität. Heute morgen ha-
ben wir einen großartigen Beweis dafür, daß auf 
allen Seiten diese Kontinuität hochgradig gewahrt 
wird. Wir haben hier von der SPD wieder alte Her-
zenswünsche vernommen. Wir haben die teilweise 
Zustimmung und teilweise Ablehnung von seiten 
der CDU, beiderseits ohne Rücksicht auf die inzwi-
schen eingetretenen Wechsel in der Regierungsver-
antwortung, vernommen. Wir bleiben unsererseits 
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ebenfalls in der Kontinuität, indem wir nämlich 
ganz besonders ernst nehmen, was heute morgen 
als eine kürzliche Feststellung von Herrn Stark in 
einer neueren Formulierung gesagt wurde: Es muß 
jedesmal bewiesen werden, daß eine neue gesetzli-
che Regelung wirklich nützlich ist, daß sie wirklich 
den Nutzen bringt, der den gesetzgeberischen und 
den mit jedem gesetzgeberischen Aufwand verbun-
denen verwaltungsmäßigen Aufwand rechtfertigt. 
Da, wo das nicht der Fall ist, muß man im Zweifel 
noch länger darüber nachdenken, ob es wirklich 
notwendig ist, ein Gesetz zu machen, oder wie man 
es denn so gestalten kann, daß es den eben genann-
ten Voraussetzungen entspricht. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Das aber hat bei diesem Entwurf schon immer ge-
fehlt. 

Ich möchte jetzt versuchen, eine Bemerkung au-
ßerhalb der Kontinuität zu machen, nämlich einmal 
zu fragen: Gibt es denn angenehmer- und abwechs-
lungsreicherweise irgend etwas, was sich an dem 
hier schon so oft und im wesentlichen — wie auch 
heute morgen wieder — in gleicher Formation und 
mit den gleichen Argumenten diskutierten Problem 
geändert hat? Da meine ich, Sie in diesem Zusam-
menhang auf folgendes hinweisen zu sollen. Wir 
haben sozusagen in anderen Abteilungen, aber im-
merhin übersichtlicherweise noch im selben Aus-
schuß uns immer mehr zu befassen mit der Klage 
über die Überlastung der Gerichte und über die Un-
möglichkeit, dieser Überlastung etwa durch Schaf-
fung zusätzlicher Stellen Rechnung zu tragen; dies 
auch keineswegs nur aus finanziellen Gründen, 
sondern auch deshalb, weil die Gerichtskörper eine 
weitere Ausdehnung aus vielen anderen Gründen 
der Qualität der Rechtsprechung einfach nicht ver-
tragen können. Diese Entwicklung ist während der 
Diskussion über dieses neue Gesetz immer weiter 
vorangeschritten. 

Ich möchte versuchen, eine der Ursachen — es 
gibt kaum monokausale Vorgänge — dafür zu er-
wähnen, daß trotz ständig gestiegener Kosten und 
Gebühren für die Rechtsstreitigkeiten die Zahl der 
Rechtsstreitigkeiten nicht abgenommen hat, wie 
wir vor sechs oder acht Jahren anläßlich von Ge-
bührenerhöhungen noch angenommen haben, son-
dern daß sie stetig zugenommen hat. 

Ich behaupte, einer der Gründe dafür ist eine 
zunehmende Kommunikationsunfähigkeit in grö-
ßer werdenden Kreisen der Bevölkerung und dar-
aus resultierend die Bereitschaft, statt einen gütli-
chen Ausgleich zu suchen, einen Rechtsstreit zu be-
ginnen und sich richtig ernsthaft auseinanderzuset-
zen, statt sich auf irgendeine Weise miteinander 
auszugleichen. 

Wenn ich mit dieser Behauptung recht haben 
sollte — die erste Behauptung hinsichtlich der zah-
lenmäßigen Entwicklung wird j a wohl ohnehin 
nicht bestritten werden —, dann haben wir aller-
dings einen neuen Gesichtspunkt in dieser alten 
wettbewerbsrechtlichen Diskussion, nämlich den, 
daß es noch viel weniger als in früheren Zeiten ver

-

antwortbar ist, wegen eines zweifelhaften oder gar  

keines Nutzens die Gerichte zusätzlich zu belasten 
und in der Bevölkerung erneut auf einem neuen 
Feld Erwartungshaltungen zu wecken, was sie alles 
von Gesetzes und Rechts wegen etwa an Vorteilen 
zu erwarten habe, während diese Vorteile gar nicht 
existieren. Die Folgen sind zusätzliche Prozesse 
ohne irgendeinen Nutzen für die Beteiligten. Des-
halb hat sich tatsächlich die Grundlage unserer Ab-
lehnung in einer Reihe von Punkten — nicht in 
allen —, die Ihnen auch aus früheren Diskussionen 
bekannt sind, noch deutlich verschärft. Das ist das, 
was sich geändert hat. Das spricht aber nur um so 
mehr für unsere Einstellung zu diesem Gesetzent-
wurf. 

Weil die Wiederholung die Mutter des Lernens ist 
— ich kann das auch auf Latein, aber Sie haben, 
Herr Duve, mit Ihrer Mahnung recht gehabt; nun 
ist er gar nicht mehr da —, sage ich Ihnen noch ein-
mal: § 13 a Abs. 2 wird überhaupt nur verständlich 
durch die Bestimmung in § 13b Abs. 1, wo aus einer 
an sich völlig überflüssigen Bestimmung nur für 
einen ganz begrenzten Kreis von Institutionen et-
was Nützliches wird, nämlich über die gebündelte 
Geltendmachung ein zusätzliches Tätigkeitsfeld für 
Verbraucherverbände im Rechtsbereich erschlos-
sen werden kann, während der einzelne von der in 
§ 13 a vorgesehenen Bestimmung angesichts der 
hier in Rede stehenden Werte überhaupt nichts ha-
ben könnte. Das ist allerdings ein Grund, die ganze 
Angelegenheit nicht nur noch skeptischer, sondern 
sehr ablehnend zu betrachten. 

Es ist j a Mode geworden, in zweifelhaften volks-
wirtschaftlichen Darlegungen von unserem Über-
gang zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu spre-
chen. Sicherlich ist es richtig, daß viel weniger mit 
der Hand geschaffen, weniger — um es deutlicher 
zu sagen — malocht werden muß. Statt dessen hat 
der Fortschritt es ermöglicht, daß viel mehr Bürger 
einer körperlich weniger anstrengenden Tätigkeit 
nachgehen können. 

Das bedeutet aber noch nicht, daß jede verwal-
tende Tätigkeit für unsere Volkswirtschaft von Nut-
zen wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Ich behaupte 
nämlich, daß für die Volkswirtschaft von Nutzen 
nur solche Leistungen sind — ob in der Produktion 
oder im Dienstleistungsbereich —, die auch gegen 
Entgelt nachgefragt werden, also einen zusätzli-
chen Nutzen für den nachfragenden Bürger schaf-
fen. Das kann man keineswegs von allen diesen 
Leistungen sagen. 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Wollen Sie die Poli

-

zei abschaffen?) 

— Ich will weder die Lehrer noch die Polizei ab-
schaffen, und ich sehe Bereiche hoheitlicher Ver-
waltungen, an die man mit dem Maßstab nicht her-
angehen kann. 

(Dr. Emmerlich [SPD]: Aha!) 

Ich sehe aber auch, daß mit der Behauptung, hier 
würden Dienstleistungen erbracht, Dinge in die 
Welt gesetzt werden, die den Bürger zum Schluß, 
zum Teil auf sehr verschlungenen Wegen, Geld ko-
sten, ihm ein Mehr an Lebensqualität vorgaukeln, 
aber tatsächlich — und das nicht nur im finanziel- 
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len Bereich — Einbußen an Lebensqualität brin-
gen. 

Präsident Dr. Barzel: Herr Kollege, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Abgeordneten Schwenk? 

Kleinert  (Hannover) (FDP): Wenn ich diesen Ge-
danken eben noch zu Ende führen darf, Herr 
Schwenk. 

Genauso verhält es sich hier, wenn Sie eine 
scheinbare zusätzliche Dienstleistung durch diese 
gebündelte Geltendmachung eines überflüssigen 
Schadensersatzanspruches installieren. 
Bitte schön. 

Dr. Schwenk (Stade) (SPD): Herr Kollege Kleinert, 
sind Sie mit mir nicht auch der Auffassung, daß 
eine solche gebündelte Abmahn- oder Klagebefug-
nis einem gebündelten unlauteren Wettbewerb, wie 
wir ihn kennen, dringend entgegengestellt werden 
muß? 

Kleinert  (Hannover) (FDP): Dieser Meinung bin 
ich überhaupt nicht. In diesen Debatten ist schon 
oft darauf hingewiesen worden, daß das vorhan-
dene Instrumentarium des Wettbewerbsrechts und 
die darauf fußende Rechtsprechung jedenfalls in 
dieser Richtung so weit ausgebaut sind — überdies 
in den den Bürger, den Verbraucher allein interes-
sierenden Fällen auch durch das bürgerliche 
Recht —, daß es eines zusätzlichen Instruments 
nicht bedarf. 

Ich komme wieder zurück auf die von mir des 
öfteren erwähnte Sylter Konferenz, auf der die Ver-
treter der Verbraucherverbände in aller Offenheit 
über die Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen bera-
ten und dabei diesen Schadenersatz erfunden ha-
ben, und zwar gezielt — offen und ehrlich angespro-
chen — für ihre eigene Verbandskasse und nicht 
für die angeblich vertretenen Verbraucherinteres-
sen. Diese sagenhafte Doppelbödigkeit gerade bei 
Leuten, die vorgeben, ausschließlich höheren Zielen 
dienen zu wollen, ist es, die man bei dieser Gelegen-
heit unter dem vorhin genannten Gesichtspunkt 
der Wiederholung immer wieder erwähnen muß. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 
Deshalb sind wir so dagegen! 

Sehen wir uns nun an, was für Folgen das hat. 
Insofern nämlich gibt es in Ihrem Entwurf auch 
etwas Neues. Es ist — ungehemmt von den Verant-
wortungen der Regierung, ungehemmt auch von ei-
ner zugegeben häufig sehr freundlichen Rücksicht-
nahme auf einen Koalitionspartner — hier alles, 
was es an Schrecknissen verwaltungsmäßigen Auf-
wands gibt, zusammengestellt worden, wenn es 
darum geht, wie diese Verbände zugelassen werden 
müssen, wie sie kontrolliert werden und — interes-
santerweise auch dies — wie sie abrechnen. Die 
Kosten, die ihnen für die Rechtsverfolgung entstan-
den sind — und das bei diesen Einzelwerten für die 
hier früher schon zitierte Flasche Whisky, die nicht 
so war, wie man es nach der Werbung schon auf der 
Zunge vorschmecken konnte —, die Differenz, die 
da geltend gemacht wird, wird zugrunde gelegt, und  

davon werden die angemessenen Verwaltungsko-
sten abgezogen. Da bleibt natürlich nichts, aber das 
ist möglich. 

Für den Rest, der nach diesem Abzug vielleicht 
doch übrigbleibt, gibt es hier genaue Rechnungsle-
gungs- und Prüfungsvorschriften. Die Aufsichtsbe-
hörde prüft jährlich, wie diese Pfennige durch den 
installierten Verband sinnvoll verwendet werden. 
Das ist eine Orgie an Verwaltungsaufwand und Bü-
rokratismus, das ist das Gegenteil von vernünftig 
verstandener Verbraucherfreundlichkeit. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Deshalb müssen wir zu diesem Teil des Gesetzent-
wurfes mit seinen dazugehörigen Bestimmungen 
weiterhin ein klares Nein sagen. 

Ganz anders verhält es sich mit einer Anzahl von 
Punkten, auf die auch Herr Sauter schon hingewie-
sen hat, in denen wir auch mit Ihnen, Herr 
Schwenk, einig gehen können. Es gibt Vorstellun-
gen, die Sie zum Teil in Ihrem Entwurf angespro-
chen, zum Teil — Herr Sauter hat auch darauf hin-
gewiesen — auch noch nicht angesprochen haben, 
die einer Verbesserung des Wettbewerbs dienen 
können, die auch Mißbräuchen des bisherigen 
Rechts auf sehr unbürokratische Weise — wie z. B. 
der Verzicht auf die erste Gebühr — zu steuern 
geeignet wären. Deshalb muß es, so meine ich, Auf-
gabe der weiteren Beratung sein, zu prüfen, ob sich 
wegen der verbleibenden wünschbaren Regelungen 
der gesetzgeberische Aufwand lohnt oder ob die 
sorgfältig zu beobachtende Entwicklung der Recht-
sprechung auch im GWB-Bereich den Verzicht auf 
weitere Regelungen, etwa auch in Hinblick auf 
Selbsthilferegelungen der beteiligten Kreise, sinn-
voll erscheinen läßt. 

Darüber werden wir uns zu unterhalten haben. 
Wir werden diesen — durchaus nicht unerheblichen 
— Rest an Gedanken Ihres Vorschlages unter den 
dargelegten Gesichtspunkten unvoreingenommen 
prüfen, und wir werden außerdem prüfen müssen, 
was etwa noch hinzuzufügen ist, um in diesem Be-
reich endlich einmal zu einer Beruhigung zu kom-
men. 

Wir werden uns aber — um dies zum Schluß zu 
wiederholen — auch nicht scheuen, wenn die Über-
legungen nur wenig Vorteil, aber einen erheblichen 
Aufwand bedeuten, das ehrlich zu sagen und 
schließlich auf jede Regelung zu verzichten. Viel-
leicht kommen wir auf diese Weise zu einem Ab-
schluß der langandauernden Kontinuität in dieser 
Frage. — Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Präsident Dr. Barzel: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 10/80 an den Rechtsausschuß — 
federführend — und zur Mitberatung an den Aus-
schuß für Wirtschaft zu überweisen. Wer diesem 
Vorschlag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
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— Enthaltungen? — Die Überweisungen sind be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Bachmaier, Buschfort, Dreßler, Egert, Dr. 
Emmerlich, Fischer (Osthofen), Glombig, 
Heyenn, Kirschner, Klein (Dieburg), Dr. Küb-
ler, Lambinus, Lutz, Peter (Kassel), Reimann, 
Schmidt (München), Schreiner, Schröder 
(Hannover), Dr. Schwenk (Stade), Frau Stein-
hauer, Stiegler, Urbaniak, Weinhofer, von der 
Wiesche, Dr. de With und der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung der Konkursordnung 
— Drucksache 10/81 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Rechtsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat ist für 
die Aussprache ein Beitrag bis zu 10 Minuten Dauer 
für jede Fraktion vereinbart worden. — Ich sehe 
und höre keinen Widerspruch; es ist so beschlos-
sen. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — 
Das Wort hat der Kollege Bachmaier. 

Bachmaier (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist heute unbestritten, daß das deut-
sche Insolvenzwesen dringend einer grundlegenden 
Neugestaltung bedarf. Praktisch jeder fünfte Ar-
beitsplatz geht durch Firmenzusammenbruch verlo-
ren. Der Konkurs hat sich zum Jobkiller ersten 
Ranges entwickelt. Das Schlagwort vom „Konkurs 
des Konkurses" macht die Runde. Dreiviertel aller 
Insolvenzfälle werden nicht mehr in gesetzlich ge-
ordneten Verfahren abgewickelt, ganz zu schweigen 
von der Vielzahl der sogenannten stillen Insolven-
zen. Die Konkursmassen sind in der Regel ausge-
plündert, so daß sich die nicht bevorrechtigten Kon-
kursgläubiger, und dies sind häufig mittlere und 
kleinere Betriebe, mit Miniquoten von einigen we-
nigen Prozenten zufriedengeben müssen. 

Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden der In-
solvenzen nimmt unerträgliche Ausmaße an. Al-
leine für das Jahr 1982 wurde er auf über 20 Milliar-
den DM geschätzt. Ernst Jägers Ausspruch vom 
„Konkurs als einem Wertevernichter der schlimm-
sten Sorte" ist zu einem geflügelten Wort gewor-
den. 

Bei dieser wirklich schlimmen Ausgangslage ist 
der Gesetzgeber zu umgehendem und zügigem 
Handeln im Interesse der Betroffenen, deren Zahl 
ständig steigt, gefordert. Anläßlich der Einsetzung 
der Kommission für Insolvenzrecht im Februar 
1978 hat Hans-Jochen Vogel als damaliger Bundes-
justizminister das eigentliche Ziel der Reformbe-
mühungen darin gesehen, das Konkursverfahren 
von einem Liquidationsverfahren zu einem Sanie-
rungsverfahren fortzuentwickeln. Das Ziel hat zu 
sein, unnötige und wertevernichtende Liquidierun-
gen dadurch zu vermeiden, daß ein sinnvolles Reor-
ganisationsverfahren Produktionsstätten und Ar-
beitsplätze erhält. 

Bei der mit Nachdruck zu betreibenden Insol-
venzrechtsreform wird gesteigerte Aufmerksam-
keit auch der Frage gewidmet werden müssen, wo 
die Ursachen dafür liegen, daß die in der Rechts-
form der GmbH betriebenen Unternehmen über-
durchschnittlich, d. h. mit mehr als der Hälfte an 
den Konkursfällen beteiligt sind. Interessant ist 
hierbei auch, daß inzwischen ca. dreiviertel der in 
den Handelsregistern eingetragenen Firmenneu-
gründungen in der Rechtsform eben der GmbH er-
folgen und daß gerade relativ junge Unternehmen, 
also wiederum vorwiegend GmbHs, in der Pleiten-
statistik eine weit hervorgehobene Rolle spielen. 
Hier muß es ja wohl Zusammenhänge geben, die 
einer näheren, insbesondere gesellschaftsrechtli-
chen Beleuchtung bedürfen. Im Zuge einer Insol-
venzverhinderungsstrategie wird man bei diesen 
Zusammenhängen wohl auch über gesellschafts-
rechtliche Konsequenzen nachdenken müssen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Konkursordnung greifen wir ein 
Problem auf, das dringend vorab einer gesetzlichen 
Klarstellung bedarf. Es geht um die Realisierung 
von Sozialplanansprüchen beim Zusammenbruch 
von Arbeitgeberfirmen. Der Große Senat des Bun-
desarbeitsgerichts hat bekanntlich in einer Ent-
scheidung am 13. Dezember 1978 beschlossen, daß 
Ansprüche aus einem Sozialplan auf Abfindung für 
Verlust des Arbeitsplatzes und Ansprüche auf 
Nachteilsausgleich nach § 113 Abs. 3 des Betriebs-
verfassungsgesetzes bevorrechtigte Konkursforde-
rungen mit dem Rang vor Nr. 1 des § 61 Abs. 1 der 
Konkursordnung sind. Mit dieser Entscheidung 
schien eine Reihe von Streitfragen geklärt zu sein, 
die bislang in Rechtsprechung und Literatur kon-
trovers entschieden und beurteilt worden sind. 

Gegen diese Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts liegen nunmehr zwei Verfassungsbeschwer-
den von Konkursverwaltern vor, in denen dem Bun-
desarbeitsgericht insbesondere vorgeworfen wird, 
den zulässigen Rahmen der richterlichen Rechts-
fortbildung überschritten zu haben. Die gegebene 
Rechtsunsicherheit hat dazu geführt, daß Konkurs-
verwalter in einer erheblichen Anzahl von Fällen 
unter Hinweis auf die anhängigen Verfassungsbe-
schwerden Zahlungen an Arbeitnehmer aus abge-
schlossenen Sozialplänen zurückhalten, obwohl die 
entsprechenden Mittel in der Konkursmasse vor-
handen sind. Dieses Vorgehen der Konkursverwal-
ter erklärt sich aus deren verständlicher Sorge, im 
Falle einer negativen Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts schadensersatzpflichtig zu wer-
den. Eine Vielzahl von Arbeitnehmern, die durch 
die Insolvenz ihres bisherigen Arbeitgebers ohne-
hin in erhebliche Not geraten ist, wird durch dieses 
Verhalten noch zusätzlich belastet. Es ist daher er-
forderlich, die durch die Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts bereits im Jahr 1978 herbeigeführte 
Rechtslage im Interesse der konkursbetroffenen 
Arbeitnehmer raschmöglichst gesetzlich festzu-
schreiben, 

(Beifall bei der SPD) 
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so daß der unhaltbare gegenwärtige Zustand der 
Rechtsunsicherheit beseitigt wird. — Ich danke 
sehr. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Präsident Dr. Barzel: Das Wort hat der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär Klein vom Bundesmi-
nisterium der Justiz. 

Dr. Klein, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Anknüpfend an die einlei-
tende Bemerkung, die Herr Kollege Schwenk heute 
morgen gemacht hat, möchte ich gern darauf hin-
weisen, daß der Herr Bundesminister der Justiz 
heute aus gesundheitlichen Gründen gehindert ist, 
an dieser Beratung teilzunehmen, und Sie deshalb 
mit meiner Wenigkeit vorliebnehmen müssen. Ich 
bitte um Nachsicht und Verständnis. 
Der Entwurf der Fraktion der Sozialdemokrati-

schen Partei zur Änderung der Konkursordnung, 
den wir beraten, stimmt wörtlich mit einem Geset-
zesantrag der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom 23. Oktober 1981 überein. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Ko

-

misch! Komisch!) 
Am 26. März des Jahres 1982 hat der Bundesrat die-
sen Gesetzesantrag abgelehnt. Er hat es abgelehnt, 
ihn beim Bundestag einzubringen. 
Die damalige Bundesregierung, meine Damen 

und Herren, hatte — vielsagend, wie ich meine — 
davon abgesehen, im Bundesrat zu der Hamburger 
Initiative Stellung zu nehmen. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Hört! 
Hört!) 

Die Ablehnung des Bundesrates war wohlbegrün-
det. Die Gründe, die damals für diese Ablehnung 
geltend gemacht worden sind, treffen auch heute 
noch zu. 
Zunächst ist ein Bedürfnis für eine gesetzliche 

Regelung, wie sie von Ihnen, meine Damen und 
Herren von der SPD-Fraktion, vorgeschlagen wird, 
nicht zu sehen. Schon bei den Erörterungen des 
Hamburger Antrags im Bundesrat ist geltend ge-
macht worden, daß wegen verfassungsrechtlicher 
Zweifel Zahlungen auf Sozialplanansprüche eben 
nicht in nennenswertem Umfang zurückgehalten 
worden seien. Inzwischen hat eine im Jahre 1982 im 
Auftrag des Bundesministers der Justiz erarbeitete 
Untersuchung über den Sozialplan in Konkursun-
ternehmen gezeigt, daß sich zwar Auszahlungen 
auf Sozialpläne im Konkursverfahren zuweilen er-
heblich verzögern, diese Verzögerungen aber kaum 
auf verfassungsrechtliche Zweifel an der Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts, von der die Rede 
war, zurückzuführen sind. Nur in zwei von den 40 
untersuchten Fällen hat dieser Gesichtspunkt eine 
Rolle gespielt. 
Eine gesetzliche Festschreibung jenes von Ihnen, 

Herr Kollege Bachmaier, erwähnten Beschlusses 
des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts aus 
dem Jahr 1978 würde auch nicht die von Ihnen 
erwartete Rechtssicherheit bringen. Denn die Ver-
fassungsbeschwerden, die gegen Entscheidungen  

des Bundesarbeitsgerichts, die wiederum auf die-
sem Beschluß des Großen Senats beruhen, einge-
legt worden sind, rügen eben nicht nur, wie Sie es 
gesagt haben, daß das Bundesarbeitsgericht hier 
seine richterlichen Befugnisse überschritten habe, 
sondern sie machen auch geltend, daß der Inhalt 
des Beschlusses Grundrechte verletze. 

Eine Umschreibung der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts in Gesetzesform ließe des-
halb gar keine Klärung der Rechtslage erwarten. 
Denn dann wäre mit neuen Verfassungsbeschwer-
den zu rechnen, die sich nunmehr gegen das von 
Ihnen vorgeschlagene inhaltsgleiche Gesetz zu rich-
ten hätten. 

Deswegen kann das vorgeschlagene Gesetz, 
selbst wenn es der Bundestag beschlösse, das Ziel, 
die behauptete Unsicherheit in der Abwicklung der 
Konkursverfahren zu beseitigen, gar nicht errei-
chen. Im Gegenteil, die Beseitigung von Zweifeln, 
die man sich von der in absehbarer Zeit zu erwar-
tenden Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts versprechen darf, würde nur weiter hinausge-
schoben werden. Im übrigen ist es, wie ich meine, 
auch eine Stilfrage, ob der Gesetzgeber der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in einem 
bereits anhängigen Verfahren vorgreifen sollte. 

Abgesehen von diesen Bedenken würde Ihr Ent-
wurf für die Arbeitnehmer auch keine wesentliche 
Verbesserung ihrer Rechtsstellung bringen. In etwa 
dreiviertel aller Insolvenzfälle kann der Konkurs 
mangels Masse nicht eröffnet werden. 

(Vorsitz: Vizepräsident Westphal) 

Solange diese mißliche Lage der Insolvenzpraxis 
nicht behoben ist, würde die isolierte Regelung über 
die Sozialpläne, wie Sie sie vorschlagen, weitgehend 
ins Leere gehen. 

(Helmrich [CDU/CSU]: So ist es!) 

Damit bestätigt sich, daß punktuelle Einzelmaßnah-
men im Bereich des Insolvenzrechts eben nicht aus-
reichen, um die unbefriedigende Lage in diesem 
Bereich zu ändern. Nur eine umfassende Reform 
kann den Schutz der Gläubiger, insbesondere und 
gerade auch den Schutz der Arbeitnehmer, beim 
finanziellen Zusammenbruch eines Unternehmens 
gewährleisten. 

An der Vorbereitung dieser Gesamtreform des 
Konkurs- und Vergleichsrechts arbeitet, wie Sie 
wissen und ja auch erwähnt haben, eine im Jahre 
1978 eingesetzte Kommission für Insolvenzrecht. 
Die Arbeiten dieser Kommission und auch die be-
gleitenden Vorarbeiten im Bundesministerium der 
Justiz, die soeben erst durch entsprechende organi-
satorische Maßnahmen noch beschleunigt worden 
sind, würden durch die Festschreibung des Be-
schlusses des Großen Senats des Bundesarbeitsge-
richts erheblich erschwert. Der Gesetzentwurf, 
träte er in Kraft, würde eine ausgewogene Gesamt-
lösung nicht fördern, sondern behindern. Das kann, 
wie ich meine, am allerwenigsten im Interesse der 
Arbeitnehmer liegen. 

Nur der Vollständigkeit halber sei schließlich an-
gemerkt, daß der Gesetzentwurf auch lückenhaft 
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ist. So führt er keine Klärung der Frage herbei, wie 
sich die Sozialplanansprüche zu den Ansprüchen 
verhalten sollen, die den Arbeitnehmern nach dem 
Kündigungsschutzgesetz zustehen. Auch insofern 
sollte der Gesamtreform des Insolvenzrechts nicht 
vorgegriffen werden. 

Die Bundesregierung kann deshalb die Initiative 
der SPD-Fraktion nicht unterstützen. Auch hier gilt 
der heute ja schon mehrfach unter Bezugnahme 
auf den Vorsitzenden des Rechtsausschusses her-
vorgehobene Grundsatz, daß nicht Gesetz werden 
sollte, was nicht Gesetz werden muß. — Vielen 
Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Potthast. 

Frau Potthast (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Liebe Freundinnen und Freun-
de! Grundsätzlich begrüßen wir, die GRÜNEN im 
Bundestag, die sozialpolitische Richtung dieses von 
seiten der SPD-Fraktion eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung der Konkursordnung. 
Damit greift die SPD-Fraktion eine alte — ich beto-
ne: alte — Forderung nach Änderung der Konkurs-
ordnung auf, die nicht nur von seiten der Hambur-
ger erhoben, sondern auch auf dem 11. Ordentlichen 
DGB-Bundeskongreß 1981 beschlossen wurde. 

Wie aus der Begründung der SPD-Fraktion er-
sichtlich wird, handelt es sich hierbei lediglich um 
eine längst fällige Korrektur der derzeitig noch gel-
tenden Konkursordnung, eine Korrektur, die vom 
Bundesarbeitsgericht bereits vorweggenommen 
worden ist. Wir begrüßen es grundsätzlich, wenn 
diejenigen, die durch den Konkurs ihres Arbeitge-
bers in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ohne 
die noch bestehenden Rechtsunsicherheiten An-
sprüche, die sich aus Sozialplänen ergeben, vorran-
gig geltend machen könnten. Daß Sie, meine Her-
ren und Damen von der CDU/CSU, das ablehnen, 
ist uns klar. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Da lohnt noch 
nicht einmal ein Zwischenruf!) 

Was mich allerdings verwundert, ist der Zeit-
punkt, zu dem Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der SPD-Fraktion, diesen Entwurf einbringen. 
Denn aus Ihrer eigenen Begründung geht hervor, 
daß die Rechtsunsicherheit bezüglich der Ausle-
gung des Urteils des Bundesarbeitsgerichts durch 
die anhängigen Verfassungsbeschwerden seit nun-
mehr mindestens 1980 besteht, d. h. seit drei Jahren! 
Ich denke mir, daß es damals für Sie ein leichtes 
hätte gewesen sein müssen, diesen Entwurf in den 
Bundestag zu tragen; denn damals stellten Sie die 
Regierung. 

(Helmrich [CDU/CSU]: Herr Schmude hat 
das abgelehnt!) 

Der Zeitpunkt verblüfft also und läßt die Frage 
hochkommen, ob Sie es wohl wieder an der Zeit fan-
den, sich als Arbeitnehmerpartei profilieren zu 
müssen, indem Sie als Opposition längst überfällige 
Forderungen des DGB per Gesetzesinitiative in den 

Bundestag tragen. Vermutlich wird die Gewerk-
schaftsführung wieder einmal, dankbar lechzend, 
Ihre Bemühungen aufgreifen und propagandistisch 
verwerten — denn zeigt Ihr wiedererwachtes Enga-
gement für die sozialen Belange der Arbeitnehmer-
schaft nicht, daß Sie als verlorene Tochter wieder 
auf den rechten Weg sozialdemokratischer Tugend 
zurückgefunden haben? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD- 
Fraktion, Sie scheinen die Zeichen der Zeit nicht zu 
sehen bzw. geflissentlich zu übersehen, selbst wenn 
Sie sie hier immer wieder betonen. Von 1979 bis 
1982 hat sich die Anzahl der Vergleiche und Kon-
kurse fast verdoppelt. Das heißt in konkreten Zah-
len, daß die Anzahl der Insolvenzen in drei Jahren 
von 8 319 auf 15 877 gestiegen ist. Glauben Sie wirk-
lich, daß angesichts dieser drastischen Steigerung 
von Insolvenzen auf dem Hintergrund von andau-
ernder Massenarbeitslosigkeit diese von Ihnen ins 
Rampenlicht getragene Rechtsunsicherheit — ich 
zitiere — „die vom Konkurs ihres Arbeitgebers be-
troffenen Arbeitnehmer erheblich belastet"? Oder 
ist es nicht vielmehr so, daß diese erhebliche Bela-
stung weniger von der Unsicherheit herrührt, an 
welcher Stelle die Ansprüche aus den Sozialplänen 
behandelt werden, denn diese wären ohnehin nur 
unzureichend gedeckt, wie Sie es auch bestätigt ha-
ben, sondern daß diese erhebliche Belastung eher 
durch die einem Konkurs in dieser Zeit zwangsläu-
fig folgende Arbeitslosigkeit hervorgerufen wird? 
Das heißt, müssen wir nicht, wenn wir eine Ände-
rung der Konkursordnung anstreben, viel, viel wei-
ter gehen, müssen wir nicht, wenn überhaupt, an 
die Wurzeln der Problematik vieler Konkurs- und 
Vergleichsverfahren gehen, indem wir fragen, wie 
zukünftig verhindert werden kann, daß Unterneh-
men und vor allem Konzerne Betriebsstätten aus 
konzernstrategischen Gründen und/oder aus Grün-
den der Marktaufteilung zugunsten ihrer Profitstei-
gerung schließen? 

(Cronenberg [Arnsberg] [FDP]: Wenn die 
Betriebe keine Verluste machten, gingen 

sie nicht pleite!) 

— Wohlgemerkt, ich spreche hier von Betriebs-
schließungen und Massenentlassungen, die aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen keinesfalls notwen-
dig waren, Herr Cronenberg. Ich meine Betriebs-
schließungen, wie sie z. B. bei der Ulmer Farbbild-
röhrenfabrik Videocolor strategisch, in diesem Fall 
von Thomson-Brandt, vorbereitet und ohne Rück-
sicht auf die Betroffenen durchgeführt wurden. 
Hier müssen Änderungen ansetzen: bei den Mitbe-
stimmungsrechten der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen, bei Kündigungen oder Massenentlas-
sungen, die den Betriebsschließungen vorwegge-
hen. 

(Helmrich [CDU/CSU]: Das war die Strate

-

gie französischer Sozialisten!) 

— Eine Strategie ist kein Wert oder Unwert an sich; 
sie muß nicht unbedingt schlecht sein. Sollten wir 
also nicht in erster Linie darauf hinarbeiten, daß 
die Konkursordnung nicht mehr wie bislang die 
Schließung des Betriebs zur Folge hat, sondern auf 
die Erhaltung des Betriebes ausgerichtet ist? 



826 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode — 14. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 16. Juni 1983 

Frau Potthast 
Wir befürworten also diesen Entwurf der SPD- 

Fraktion, betrachten ihn allerdings angesichts der 
wirtschaftspolitischen Situation als einen Tropfen 
auf den heißen Stein. Wir streben also eine Ände-
rung der Konkursordnung an, die insbesondere die 
Möglichkeit vorsehen muß, daß die in Konkurs ge-
henden Betriebe in das Eigentum der Belegschaft 
übergehen können. 

(Zustimmung des Abg. Schily [GRÜNE]) 

Statt Arbeitslosengeld und Sozialhilfe zu zahlen, 
wäre es sinnvoller, Betriebe umzustellen und als 
Belegschaftsbetriebe weiterzuführen. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Zuruf von der 
CDU/CSU: Dadurch werden sie auch nicht 

rentabel!) 

Unter Wettbewerbsgesichtspunkten bedeutet 
heutzutage jeder Konkurs, daß immer weniger Be-
triebe und Unternehmen den Markt unter sich auf-
teilen. Wer immer die freie Marktwirtschaft betont, 
der sollte auch dafür sorgen, daß Betriebe auch ge-
rade dann erhalten werden, wenn sie den Beleg-
schaften gehören und die Belegschaften selbst über 
Arbeit und Produktion bestimmen können, 

(Beifall bei den GRÜNEN — Dr. Pinger 
[CDU/CSU]: Wollen Sie Subventionen ge

-

ben?) 

wobei Produktionsprogramme entwickelt werden 
sollten, über die nach sozialen und ökologischen 
Kriterien entschieden wird. — Danke sehr. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Eylmann. 

Eylmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir halten das Insol-
venzrecht insgesamt für reformbedürftig, und zwar 
auch dann, wenn man an den Begriff der Reformbe-
dürftigkeit einen sehr strengen Maßstab anlegt. Wir 
befinden uns insofern auch in Übereinstimmung 
mit der Praxis, den Wirtschaftsverbänden, den Ge-
werkschaften, den Konkursrichtern, der Konkurs-
verwaltern und auch mit der Rechtswissenschaft. 

Ich habe allerdings Zweifel, ob ich hier trotz der 
Ausführungen des Kollegen Bachmaier noch eine 
Übereinstimmung mit der SPD-Fraktion feststellen 
kann, denn hier fällt das Tun offensichtlich doch 
ganz anders aus als das Reden. Wir müssen uns 
doch darüber im klaren sein, daß das, was Sie hier 
heute vorschlagen, die Gesamtreform gefährdet. Sie 
schlagen erstens keine Gesamtreform vor, sondern 
nur eine punktuelle Änderung. Sie wissen zweitens, 
daß diese punktuelle Änderung die Gesamtreform 
verzögern, ja sogar gefährden kann, weil sie sie prä-
judiziert. Sie tun das drittens, obwohl überhaupt 
keine Eile notwendig ist, denn Sie wollen ja nur 
durch das Bundesarbeitsgericht geschaffenes Rich-
terrecht in die Form des Gesetzes bringen. 

Vielleicht ist diese offensichtliche Diskrepanz 
auch die Ursache dafür, daß die früheren Justizmi-
nister Vogel und Schmude hier heute nicht anwe-

send sind und sich deshalb unbequemen Fragen 
nicht stellen können. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: 
Sehr gut!) 

Warum das Insolvenzrecht im ganzen reformbe-
dürftig ist, kann hier nicht im einzelnen ausgeführt 
werden. Insolvenzrecht ist Krisenrecht. Das Insol-
venzrecht stand sicherlich in den letzten zehn Jah-
ren auf dem Prüfstand. Die gestiegene Zahl der 
Insolvenzen beweist das. 

Das geltende Recht weist eine Fülle von 
Schwachstellen auf. Ich will nur eine erwähnen. 
Nach der Zielrichtung sieht das Insolvenzrecht, 
beim Konkurs j a ein Generalzwangsvollstreckungs-
verfahren vor, das im Grundsatz eine gleichmäßige 
Befriedigung aller Gläubiger anstrebt. Die tatsächli-
che Entwicklung ist aber immer mehr dahin gelau-
fen, daß es für eine Fülle von Gläubigern und Gläu-
bigergruppen Sonderrechte gibt. Da waren einmal 
die dinglich berechtigten Gläubiger; ich nenne nur 
die Stichworte Sicherungseigentum und Eigen-
tumsvorbehalt. Die Masseschulden und Masseko-
sten haben in großem Umfange zugenommen. Es 
gibt schon vier Klassen. Die „normalen" Gläubiger 
teilen sich auch schon in acht verschiedene Rang-
stufen auf. So hat die tatsächliche Entwicklung da-
hin geführt, daß nur einige wenige Gläubiger den 
Großteil der vorhandenen Masse bekommen, wäh-
rend der größte Teil der Gläubiger im Konkursver-
fahren leer ausgeht. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, ist allgemeine Meinung, daß eine Gesamtre-
form erforderlich ist. Sie wissen, daß die Kommis-
sion für Insolvenzrecht seit 1978 daran arbeitet. Der 
Juristentag im letzten Jahr hat wertvolle Vor-
schläge gemacht. Es gibt auch durchaus schon ei-
nen Trend, in welche Richtung die Sache laufen 
soll. Wir werden ein einheitliches Verfahrensgesetz 
bekommen; die Doppelgleisigkeit mit Konkursord-
nung und Vergleichsordnung wird aufhören. 

Die Arbeit ist sicherlich sehr schwierig, denn die 
Neugestaltung des Insolvenzrechts wird sich ja 
nicht auf eine Neuordnung bloßer zivilrechtlicher 
Fragen beschränken. Wir sind uns wohl darin einig, 
daß das Insolvenzrecht in viel stärkerem Maße 
volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, gesell-
schaftsrechtliche, sozialrechtliche, arbeitsrechtliche 
und steuerrechtliche Gesichtspunkte berücksichti-
gen muß. 

Entscheidend wird sein, daß es die Neuregelung 
in stärkerem Maße als bisher ermöglicht, illiquide 
Unternehmen, die noch sanierungsfähig sind, zu er-
halten, zu reorganisieren, 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

denn es ist volkswirtschaftlich schädlich, wenn auf 
diese Weise Betriebsstätten und natürlich auch Ar-
beitsplätze verlorengehen. 

Das neue Insolvenzrecht ist kein Allheilmittel — 
die  wirtschaftlichen Grundlagen müssen stim-
men —, aber wir müssen immerhin ein Instrumen-
tarium in die Hand bekommen, damit es gelingt, 
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dieses wirtschaftspathologische Problem besser in 
den Griff zu bekommen. 

Nun zu dem hier interessierenden Punkt, zu den 
Sozialplanansprüchen. Die Kommission ist sich völ-
lig darin einig, daß der Beschluß des Großen Senats 
des Bundesarbeitsgerichts das Problem keineswegs 
gelöst hat. Zwar ist weitgehend unstreitig, daß es 
auch in Zukunft Sozialpläne im Konkursverfahren 
geben wird. Strittig ist aber, ob und in welchem 
Umfange die Arbeitnehmerschaft eines Betriebes 
a) auf die Erhaltung des Unternehmens, was doch 
das Ziel der Reorganisationsphase sein muß, und b) 
auf die anderen Unternehmensgläubiger Rücksicht 
zu nehmen hat. Ein in Schwierigkeiten geratenes 
Unternehmen wird sich nur dann reorganisieren 
lassen — das ist jedenfalls die Regel —, wenn auch 
ein Teil der Arbeitnehmer entlassen wird. Das wird 
unvermeidlich sein. Also werden wir dann einen 
Sozialplan haben. Wenn aber die Sozialplanansprü-
che so hoch sind, daß sie die Masse aufzehren, dann 
ist das Unternehmen nicht mehr zu erhalten, dann 
gehen auch die restlichen Arbeitsplätze verloren. 
Arbeitnehmerschutz darf schon um seiner selbst 
willen, wenn er sein Ziel nicht aus den Augen ver-
lieren will, die wirtschaftlichen Grundlagen eines 
Unternehmens nicht zerstören. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Was die Liquidationsphase angeht: Wenn Unter-
nehmer, insbesondere auch Gläubiger eines Unter-
nehmers, damit rechnen müssen, daß im Konkurs-
fall die Sozialplanansprüche die Masse aufzehren, 
sind notwendigerweise Schwierigkeiten bei der Ka-
pitalbeschaffung die Folge. Der Unternehmer wird 
in stärkerem Maße zu Rückstellungen gezwungen. 
Das wiederum führt zu einer yolks- und betriebs-
wirtschaftlich unerwünschten Bindung liquiden Ka-
pitals. 

Der große Senat des Bundesarbeitsgerichts hat 
diese Schwierigkeiten durchaus gesehen; denn er 
hat den Gesetzgeber in den Gründen aufgerufen, 
diese Ungerechtigkeiten möglichst bald zu beseiti-
gen. 

Wenn man das alles bedenkt, meine Damen und 
Herren von der einen Oppositionspartei, dann ist 
Ihre Gesetzesinitiative doch geradezu unverständ-
lich. Sie wissen, daß die Gesamtreform bevorsteht. 
1984 wird die Kommission ihre Leitsätze vorlegen. 
Der Herr Justizminister hat bereits in seinem 
Hause eine Arbeitsgruppe gebildet. 

Sie wissen, daß punktuelle Änderungen des Ge-
setzes diese Reform in einem wesentlichen Punkt 
präjudizieren, deshalb verzögern und gefährden 
werden; denn vielleicht muß die Kommission ihr 
Konzept ändern oder zurückziehen, wenn hier ein 
Fixpunkt geliefert würde, über den sie nicht hinaus-
käme. 

Sie wissen schließlich, daß eine sofortige vorgezo-
gene gesetzliche Regelung gar nicht notwendig 
wäre, denn wir haben den Beschluß des Bundesar-
beitsgerichts. Es ist nicht richtig, daß die Konkurs-
verwalter in großem Umfange Mittel zurückhalten; 
das ist hier schon von Herrn Professor Klein ausge-
führt worden. 

Wenn man das alles bedenkt, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, dann drängt sich der Ein-
druck auf: Entweder wollen Sie ganz bewußt diese 
Reform präjudizieren und verzögern, 

(Dr. de With [SPD]: Na! Na!) 

oder aber das, was Sie hier wollen, ist mehr unter 
der Rubrik des politischen Showbusineß einzuord-
nen. Es fehlt jedenfalls dem Gesetzentwurf an der 
notwendigen Seriosität. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Beckmann. 

Beckmann (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Die FDP-Fraktion 
hat erhebliche Bedenken, die bevorstehende Re-
form des Konkursrechts in einem so wichtigen 
Punkt, wie es der Vorrang von Sozialplänen ist, vor-
wegzunehmen. 

Eine wesentliche Ursache für die gegenwärtigen 
Störungen des Gleichgewichts im Insolvenzrecht ist 
doch auch ein Übermaß von Privilegien bestimmter 
Gläubigergruppen. Der gesetzliche Vorrang von 
Forderungen muß zwangsläufig die nicht kraft Ge-
setzes bevorrechtigten Gläubiger veranlassen, Mit-
tel und Wege zu suchen, ihre Forderungen so zu 
sichern, daß sie im Konkurs nicht ausfallen. In der 
übergroßen Zahl der Konkursverfahren wird doch 
alles, was an Werten überhaupt da ist, von den 
bevorrechtigten aussonderungs- und absonderungs-
berechtigten Gläubigern in Anspruch genommen. 
Diejenigen, die für ihre Forderungen keine Siche-
rungen bekommen, gehen leer aus. 

Diese Entwicklung war ein Grund dafür, die For-
derung nach einer Reform des Konkursrechts zu 
erheben. 

Ich meine nun, daß wir nicht darin fortfahren 
sollten, weitere Privilegierungen zu schaffen. Unser 
Bestreben sollte vielmehr dahin gehen, wieder zu 
einer weitgehenden Gleichbehandlung aller Gläu-
biger zurückzukehren. 

(Beifall bei der FDP) 

Was wir nämlich, meine Damen und Herren, einer 
Gläubigergruppe vorrangig aus der Konkursmasse 
geben, müssen wir zwangsläufig den anderen Gläu-
bigern vorenthalten. Das sind eben gerade die Gläu-
biger ohne Sicherungen, meist kleine Handwerks-
betriebe und kleine Lieferanten. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

Viele dieser kleineren Betriebe werden in ihrer Exi-
stenz gefährdet, wenn ihre Forderungen beim Kon-
kurs eines Schuldners in größerem Umfang ausfal-
len. Sie geraten dann ebenfalls in den Sog der 
Pleite. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Hierdurch sind dann wieder weitere Arbeitsplätze 
bedroht. Für die betroffenen Arbeitnehmer greift 
allerdings der Schutz eines Sozialplanes meist des-
wegen nicht, weil ihr Unternehmen wegen seiner 
geringen Größe nicht zum Kreis der sozialplanbe- 
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rechtigten Unternehmen gehört. Wir würden mit 
dieser von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Re-
gelung letztlich einen bestimmten Kreis von Arbeit-
nehmern schützen, keineswegs aber alle Arbeitneh-
mer. Da sind aber sehr viele vom Verlust ihrer 
Arbeitsplätze bedroht. 

Der Entwurf der SPD-Fraktion sagt auch nichts 
darüber aus, wie sichergestellt werden kann, daß 
der Sozialplan nicht die Erhaltung der im Betrieb 
verbleibenden Arbeitsplätze gefährdet. Die Kom-
mission für die Reform des Insolvenzrechts beim 
Justizminister hat hierzu, wie wir wissen, eine 
Reihe von konkreten Vorschlägen erörtert. Die 
Kommission hat z. B. vorgeschlagen, die Mittel, die 
für den Sozialplan aus der Masse bereitzustellen 
sind, gesetzlich festzulegen. Die Gesamtsumme des 
Sozialplanes soll danach einen bestimmten Pro-
zentsatz der freien Teilungsmasse nicht überstei-
gen. In der Diskussion sind hier 25 oder 50 % der 
Teilungsmasse. Wir sollten daher die Problematik 
des Sozialplans im Konkurs nicht isoliert entschei-
den, sondern zusammen mit den übrigen Vorschlä-
gen des Justizministers zur Änderung des Konkurs-
rechts beraten. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns j a wohl 
alle darin einig, daß das Ziel einer Änderung des 
Konkursrechtes sein muß, ein Verfahren zu entwik-
keln, das sowohl die Erhaltung des Unternehmens 
und damit die Erhaltung von Arbeitsplätzen wie 
auch, falls erforderlich, eine schnelle und effektive 
Liquidation ermöglicht oder aber diese beiden Ele-
mente — teilweise Erhaltung bei teilweiser Liquida-
tion — zusammenfaßt. Diesem Ziel scheint uns eine 
Vorabregelung, wie sie der Entwurf der SPD-Frak-
tion vorsieht, nicht besonders förderlich zu sein. 

(Beifall bei der FDP) 

Dieser Entwurf festigt lediglich die Strukturen des 
hergebrachten Konkursverfahrens mit all seinen 
Mängeln. — Schönen Dank. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Meine Damen und Her-
ren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, den Gesetzent-
wurf auf Drucksache 10/81 zu überweisen, und zwar 
zur federführenden Beratung an den Rechtsaus-
schuß und zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung. Wer der Überweisung 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Also ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
Wiederherstellung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes (BAföG) in der Fassung 
der Siebten Novelle 
— Drucksache 10/85 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat sind 
für die Aussprache zwei Runden vereinbart worden. 
— Ich sehe dagegen keinen Widerspruch. Dann ist 
das so beschlossen. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Ab-
geordnete Kuhlwein. 

Kuhlwein (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Meine Fraktion legt Ih-
nen heute einen Antrag vor, in dem die Bundesre-
gierung aufgefordert wird, einen Gesetzentwurf 
einzubringen, der das Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz in der Fassung der siebten Novelle wie-
derherstellt und damit auch wieder die Soziallei-
stungen herstellt, die früher durch das Gesetz ga-
rantiert waren. Mit der Vorlage soll gleichzeitig der 
Einkommensbegriff so gestaltet werden, daß et-
waige noch immer vorhandene Mißbrauchsmöglich-
keiten, z. B. durch die Reduzierung des steuerpflich-
tigen Einkommens, weiter abgebaut werden. 

Der Antrag, den wir Ihnen heute vorlegen, ent-
spricht dem, was meine Partei im Wahlkampf zuge-
sagt hat, und er entspricht dem, was die SPD-regier-
ten Länder zeitgleich im Bundesrat beantragt ha-
ben. Wir wollen die Chancengleichheit im Bildungs-
wesen wiederherstellen, die Sie von der Koalition 
mit dem Kahlschlag vom Dezember 1982 beseitigt 
haben, und wir wollen von der Bundesregierung 
auch Klarheit haben, wie sie es in Zukunft mit der 
Ausbildungsförderung halten will. Dabei sollte in 
Erinnerung gerufen werden — es ist nützlich, das in 
alten Protokollen nachzulesen —, welche Grundpo-
sitionen am Anfang des Weges gestanden haben, 
den Sie auf der Rechten mit Ihrer Wende blockiert 
haben. 

1968/69 bei den Beratungen des ersten Gesetzes 
zur Förderung der Ausbildung waren sich noch alle 
Fraktionen dieses Hauses einig, daß Chancen-
gleichheit nur hergestellt werden kann, wenn alle 
jungen Menschen unabhängig vom Geldbeutel der 
Eltern die reale Möglichkeit erhalten, ihre Fähig-
keiten frei zu entfalten. Auch die CDU/CSU dachte 
damals überhaupt nicht daran, nur die fördern zu 
wollen, die besonders begabt und gleichzeitig auch 
noch besonders bedürftig sind. 

Am 6. Dezember 1968 sagte die damalige Bundes-
familienministerin Aenne Brauksiepe im Deut-
schen Bundestag: 

Wir erleben, daß wir in unserem Staat mit so 
vielen Begabten vor allem die Hochbegabten 
und die sogenannten Eierköpfe mit ihren Kö-
nigskarrieren immer und überall sichtbar ma-
chen. Was aber machen diese Hochbegabten, 
wenn nicht unten in dieser Pyramide die breite 
Schicht der ganz einfach gescheiten Menschen 
auch mit in die Zubringerarbeit genommen 
wird? 

Was sie gesagt hat, ist kein sehr elegantes Deutsch, 
und es ist auch nur zum Teil richtig. Aber dieser 
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Teil ist richtig. Und dieser Teil wird gegenwärtig 
von den in der Republik Regierenden verdrängt. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt [Nürnberg] 
[SPD]) 

Damals wollten wir gemeinsam alle Begabungen 
fördern. Heute reden Sie nur noch von den Eliten. 

Übereinstimmung gab es damals auch in der Fra-
ge, daß das Nebeneinander unterschiedlicher Lan-
desregelungen mit unterschiedlichen Kriterien und 
unterschiedlichen Sätzen mit dem Sozialstaatsprin-
zip des Grundgesetzes nicht vereinbar ist. Die Kol-
legin Frau Pitz-Savelsberg von der CDU/CSU 
sprach am 26. Juni 1969 bei der Verabschiedung des 
Gesetzes in diesem Hause von der — ich zitiere 
wörtlich — „Einleitung einer neuen Richtung in der 
Bildungspolitik". Sie machte deutlich, daß damals 
alle Fraktionen eine bundeseinheitliche Regelung 
für erforderlich hielten. Wörtlich sagte sie: 

Dem Bund obliegt die Sorge für die Herstellung 
der Chancengleichheit. 

— „Chancengleichheit" haben Sie damals noch ge-
sagt! — 

Die  Chancengleichheit hat nicht nur Bedeu-
tung für den jungen Menschen selbst, dem 
durch dieses Gesetz die Türe zu einer Ausbil-
dung geöffnet wird, die seiner Eignung und sei-
ner Neigung entspricht; sie hat auch Bedeutung 
für die soziale und wirtschaftliche Zukunft ei-
nes Landes. Die Forderung, die wir in erster 
Linie an dieses Gesetz stellen müssen, geht da-
hin, daß die bisherige regionale Regelung von 
einer bundeseinheitlichen Regelung abgelöst 
werden muß. Die zweite Forderung ist, daß die 
bundeseinheitliche Regelung für alle Bereiche 
der Ausbildung in gleicher Weise gilt. 

Meine Damen und Herren von der Rechtskoali-
tion, Sie haben nach der Wende auch mit diesen 
Grundsätzen gebrochen. Sie haben mit Ihrem Kahl-
schlag in der Schülerförderung eine Regelung zer-
schlagen, die Kindern von Passau bis Flensburg 
bundeseinheitlich mehr Chancengleichheit gegeben 
hat. Das haben ja sogar die Koalitionsfraktionen 
gemerkt, als sie am 16. Dezember 1982 mit einer 
Entschließung des Deutschen Bundestages zum 
Haushaltsbegleitgesetz die Bundesregierung auf-
forderten, in Verhandlungen mit den Ländern dar-
auf hinzuwirken, daß — wörtlich — „Familien mit 
nicht ausreichendem Einkommen bundeseinheit-
lich die notwendige Förderung erhalten, damit ihre 
Kinder den ihrer Begabung entsprechenden Schul

-

abschluß erreichen können". 

Noch am 11. Januar 1983 hat sich Frau Minister 
Wilms positiv über die Bemühungen der Bundesre-
gierung geäußert, eine Bund-Länder-Regelung her-
beizuführen. Das hat in einigen Ländern dazu ge-
führt, Initiativen zunächst einmal abzublocken und 
zu sagen: Landesregelungen stellen wir zurück, bis 
wir Klarheit haben, was die Bundesregierung auf 
diesem Feld denn nun wirklich tun will. 

Einen Monat später spricht Frau Wilms in einem 
„Zeit"-Interview davon, die Bildungsförderung 
sollte in die beabsichtigte Neustrukturierung des 

Familienlastenausgleichs einbezogen werden, weil 
sie Anfang der 70er Jahre — so hieß es bei ihr wört-
lich — „sehr bewußt gegen die Familienpolitik ein-
geführt worden sei". Das klingt schon sehr komisch, 
wenn man sich erinnert, daß der Grundstein für die 
Schülerförderung von einer CDU-Familienministe-
rin im Jahre 1968 in der Großen Koalition gelegt 
worden ist. 

Die Rechtskoalition ist erst mit der Planierraupe 
über das Förderungsgesetz des Bundes gefahren. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Der Witz ist 
schon zu alt! — Wer ist das eigentlich?) 

— Jeder, der sich angesprochen fühlt. — Dann ha-
ben Sie den Ländern gemeinsame Anstrengungen 
versprochen. Dann haben Sie auf einen künftigen 
Familienlastenausgleich verwiesen, der ja dann 
doch wohl bundeseinheitlich geregelt werden soll. 
Schließlich haben Sie den Ländern eigene Regelun-
gen anheimgestellt. 

Meine Damen und Herren, Sie haben nicht nur 
Chancengleichheit zerstört. Sie haben in den Förde-
rungsregelungen in den Ländern auch ein mittleres 
Chaos angerichtet. 

(Beifall bei der SPD) 

Was sollen die Länder nach Ihrer Auffassung denn 
nun tun? Sollen sie warten, bis Frau Wilms ihnen 
Vorschläge für ein revidiertes Bundesgesetz macht? 
Sollen sie warten, bis die angekündigte Reform des 
Familienlastenausgleichs kommt, der doch wohl 
frühestens 1985, wenn überhaupt, über die Bühne 
dieses Hauses gehen wird? Sollen sie den Landes-
anteil zusammenkratzen und eigene Förderungsge-
setze basteln? Dabei wird doch wohl niemand be-
haupten, daß man mit 35% der Mittel — das ist der 
Landesanteil — eine Schülerförderung aufbauen 
könnte, die auch nur annähernd dem entspricht, 
was das BAföG bisher geleistet hat. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Niemand von Ihnen wird doch wohl unterstellt ha-
ben, daß die Länder bei der gegenwärtigen Finanz-
lage das Förderungsvolumen von 35% dann wieder 
auf 100 % auffüllen könnten. Wer das geglaubt hat, 
der ist einer absurden Vorstellung anheimgefallen. 

(Zustimmung bei der SPD — Zurufe von 
der CDU/CSU — Rossmanith [CDU/CSU]: 
Wer hat denn die Finanzlage verursacht?) 

— Herr Kollege Rossmanith, Sie sind ja gerade am 
Sanieren, merke ich, bei den Zahlen, die jetzt für 
den nächsten Haushalt erarbeitet werden. 

Sie haben in der Ausbildungsförderung ein Chaos 
angerichtet. Von Bundeseinheitlichkeit kann nicht 
mehr die Rede sein, von Chancengleichheit sowieso 
nicht. Einige Länder warten zu Recht auf Vor-
schläge des Bundes für eine neue bundeseinheitli-
che und damit auch bundesgesetzliche Regelung. 
Andere versuchen sich mit einem Teil der Mittel 
aus dem Landesanteil an eigenen Landesausbil-
dungsförderungsgesetzen, und die Dritten fühlen 
sich verpflichtet, wenigstens für die bedürftigen 
Hochbegabten etwas zu tun, weil das so in ihren 
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Landesverfassungen gefordert wird. Neue Begriffe 
machen inzwischen die Runde. Statt „BAföG" gibt 
es vielleicht „LAföG" oder „NAföG" oder „Mini-
föG". 

Der Bundeskanzler hat dann auch noch dieses 
ganze Chaos in seiner Regierungserklärung aus-
drücklich begrüßt. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Was dabei herauskommt, wenn unionsregierte Län-
der die Sache in die Hand nehmen, ist klar. Da gibt 
es nicht mehr das angebliche Gießkannenprinzip 
der alten BAföG-Regelung, sondern jetzt heißt es: 
Gefördert wird auf Grund der im einzelnen festge-
stellten Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-
schaft und nach Würdigung der Gesamtpersönlich-
keit des Schülers. — So der rheinland-pfälzische 
Kultusminister Gölter bei der Vorstellung eines 
Konzepts, das er denn auch noch „Modell" genannt 
hat; eine Inflationierung, die mit diesem Begriff ge-
trieben wird, die wirklich sehr bedauerlich ist und 
ungeheuer erstaunt. 

(Sauter [Ichenhausen] [CDU/CSU]: Das 
wird dann ein „GÖföG"!) 

— Ja, das wird dann ein „GÖföG". 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dabei soll nach rheinland-pfälzischer Vorstellung 
den Schulen je nach Größe eine Zahl von Stipen-
dien zur Verfügung gestellt werden, zwei, in einigen 
vielleicht auch fünf; wir werden das mit großer 
Spannung noch erwarten können, Herr Kollege Im-
mer. Aber die letzte Verantwortung für die Vergabe 
soll in der Hand des Schulleiters liegen. Damit wird 
aus dem Rechtsanspruch auf BAföG eine Prämie 
für Wohlverhalten in der Schule gemacht. 

(Beifall bei der SPD) 

Welche Eltern werden wohl unter solchen Bedin-
gungen den Mut haben, ihre Kinder auf weiterfüh-
rende Schulen zu schicken, weil j a die Kinder viel-
leicht dann am Ende doch nicht zu den zwei oder 
drei oder fünf Auserwählten in der Schule zählen, 
die so viel Wohlgefallen bei der Leitung der Schule 
erwecken, daß sie zu den Geförderten gehören? 

(Rossmanith [CDU/CSU]: Ist Leistung 
Wohlgefallen?!) 

— Nein, es geht auch um Wohlgefallen. Die Gesamt-
persönlichkeit, heißt es, und die, Herr Kollege Ross-
manith, soll vom Schulleiter in letztlicher Verant-
wortung festgestellt werden. Wobei man das Ganze 
auch noch als Reform im Sinne einer neuen Schule 
von unten verkauft. 

Im übrigen ist in Rheinland-Pfalz dieses Modell 
mit ganzen 2 Millionen Mark dotiert worden. Sehr 
viele Hochbegabte und gleichzeitig Bedürftige 
scheint es in dem Land nicht zu geben. 

(Heiterkeit bei der SPD — Zurufe von der 
CDU/CSU) 

Die Landesschülervertretung in Rheinland-Pfalz 
hat recht, wenn sie sagt, daß sich künftig nur noch 
reiche Eltern dumme Kinder leisten können. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Aber Rheinland-Pfalz ist ja auch nur ein Beispiel. 
In anderen Ländern läuft das ähnlich. 

Wir erwarten heute eine deutliche Antwort von 
der Bundesregierung, wie es mit der Ausbildungs-
förderung weitergehen soll. Wir wollen die Chan-
cengleichheit für Schüler und für Studenten aus 
einkommensschwachen Familien wiederherstellen. 
Wir wollen Bildungsschranken wieder wegreißen, 
die nach der Wende aufgerichtet worden sind, 

(Beifall bei der SPD) 

die nach der Wende deshalb aufgerichtet worden 
sind, weil die Bundesregierung offensichtlich nicht 
mehr so viele junge Menschen in den weiterführen-
den Schulen und in den Hochschulen sehen möchte 
wie bisher. 

Wir stellen den Antrag heute hier zur Abstim-
mung, um für die Eltern, Schüler und Studenten, 
aber auch für die Bildungs- und Finanzpolitiker in 
den Ländern Klarheit zu schaffen. Eine Ausschuß-
überweisung, meine Damen und Herren, insbeson-
dere von der CDU/CSU, machte nur dann einen 
Sinn, wenn die Bundesregierung hier von diesem 
Pult aus ernsthaft ankündigte, daß sie mit uns zu-
sammen schnell an einer neuen bundesgesetzlichen 
Regelung arbeiten wollte. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Wenn das Angebot kommt, werden wir über die 
Ausschußüberweisung noch reden. Kommt dieses 
Angebot nicht, dann werden wir heute auf der Ab-
stimmung bestehen. Wir möchten alle bitten, unse-
rem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Frau 
Abgeordnete Rönsch. 

Frau Rönsch (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Herren! Meine Damen! Die Fraktion der CDU/CSU 
hat erhebliche Zweifel an der Seriosität des An-
trags der SPD-Fraktion zur Wiederherstellung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes in der Fas-
sung der Siebten Novelle — Drucksache 10/85 —; 
denn zu viele Fragen und Ungereimtheiten knüpfen 
sich an diese Initiative. 

Die entscheidendste Verdrehung der Tatsachen, 
die Sie von der SPD-Fraktion begehen, ist, daß Sie 
seit Monaten in der Öffentlichkeit immer wieder 
vom angeblichen Kahlschlag sprechen, zuletzt hier 
vom Abgeordneten Kahlwein wiederholt. 

(Heiterkeit — Zurufe: Kuhlwein! — Kuhl

-

schlag!) 

— Entschuldigung, Herr Kollege. Wenn ich die Ehre 
gehabt hätte, schon verschiedentlich mit Ihnen im 
Ausschuß zusammenzusitzen, hätte ich mir Ihren 
Namen gemerkt. Ab heute weiß ich ihn. 

(Beifall der CDU/CSU — Erhard [Bad 
Schwalbach] [CDU/CSU]: „Kahlwein" ist 

besser!) 

Sie haben dabei jeweils die positiven Fakten des 
bestehenden BAföG verschwiegen. So machen Sie 
das auch jetzt wieder in dem vorliegenden Antrag, 
indem Sie beispielsweise Ihre Behauptungen aus 
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dem letzten Wahlkampf wiederholen, daß die Öff-
nung des Bildungswesens zurückgenommen und 
die Chancengleichheit im Bildungswesen beseitigt 
werde, daß insbesondere der Bildungsanspruch von 
Mädchen und Frauen gefährdet sei, daß die Situa-
tion der Ausbildungsplätze verschärft würde, daß 
für Eltern unabhängig geförderter Schüler des 
zweiten Bildungswegs Rechtsunsicherheit bestehe 
usw. 

(Büchner [Speyer] [SPD]: Stimmt alles! — 
Kuhlwein [SPD]: Die Rede kann nur das 

Ministerium aufgeschrieben haben!) 

Das sind alles Behauptungen, für die Sie keinen 
einzigen Beleg beibringen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Widerspruch bei der SPD) 

Im Gegenteil: Wir haben den Eindruck, daß Sie 
als Kassandra des BAföG in die Innenpolitik einge-
hen wollen, gleichsam, als wenn Sie durch Be-
schwörungsformeln alle diese von Ihnen an die 
Wand gemalten negativen Entwicklungen herbeire-
den wollten. Der mündige Bürger hat längst begrif-
fen, daß leider schmerzhafte Eingriffe in Sozialge-
setze notwendig sind 

(Zuruf des Abg. Kuhlwein [SPD]) 

und damit auch die Ausbildungsförderung vom not-
wendigen Sparen des Staats nicht ausgenommen 
werden kann. Die Bürger haben damit wesentlich 
mehr Einsichtsvermögen an den Tag gelegt als Sie, 
die SPD-Opposition, weil die Bürger genau begrif-
fen haben, wie sehr die SPD-Bundesregierung über 
ihre Verhältnisse und über die Verhältnisse der 
Bürger gelebt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Warum geben Sie von der SPD in der Öffentlich-
keit eigentlich niemals zu, wieviel positive Leistun-
gen das BAföG auch in Zukunft noch hat? Ich will 
Ihnen einige Beispiele ins Gedächtnis rufen. 

Auch künftig werden die Schüler, die von der 
Wohnung der Eltern aus eine Ausbildungsstätte un-
ter zumutbaren Bedingungen nicht erreichen kön-
nen, Leistungen nach dem BAföG erhalten, und 
zwar in der bisherigen Höhe. Auch Schüler des 
zweiten Bildungswegs, also von Abendschulen und 
Kollegs, erhalten weiterhin einer Ausbildungsförde-
rung. Die Bedarfssätze des BAföG und die Eltern-
freibeträge bleiben für die auf Dauer in der Förde-
rung verbleibenden Schüler unverändert. 

Sie tun in der Öffentlichkeit auch so, als ob dieje-
nigen, die künftig keine Ausbildungsförderung 
mehr erhalten, nach den früheren Regelungen den 
vollen Bedarfssatz in Höhe von 275 DM erhalten 
hätten. Das ist aber nicht so; denn ein erheblicher 
Teil dieser Schüler erhielt auch bisher lediglich den 
Förderungsbetrag zwischen 20 und 150 DM. 

Auch beim Studenten-BAföG wird jeder bedürf-
tige Student in Zukunft Unterstützung erhalten. 
Aber angesichts der finanzwirtschaftlichen Ge-
samtentwicklung der leeren öffentlichen Kassen 
und angesichts der steigenden Studentenzahlen so-
wie der Absicht der Bundesregierung, die Hoch-

schulen offenzuhalten, ist es erforderlich, die stu-
dentische Ausbildungsförderung mit Beginn des 
Wintersemesters 1983/84 auf Volldarlehen umzu-
stellen, damit die Studenten ah der Finanzierung 
ihres Studiums beteiligt werden. 

Warum verbreiten Sie an den Hochschulen ei-
gentlich ständig die Horrormeldungen und ver-
schweigen, daß auch zukünftig die bisher vom Bund 
zur Verfügung gestellte Fördersumme für Studen-
ten von 1,35 Milliarden DM weiterhin im Haushalt 
enthalten ist? Sie kennen doch die Zahlen! Dann 
verbreiten Sie sie doch auch! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Künftig kann der Student einen Darlehensbetrag 
bis zu 720 DM erhalten, wenn er sozial bedürftig ist. 
Daß jeder Student die Rückzahlungsquote seines 
Darlehens selbst herabdrücken kann, indem er ein 
besonders gutes Examen macht, indem er sein Stu-
dium vier Monate früher abschließt oder indem er, 
wenn er später gut verdient, sein Darlehen früher 
zurückzahlt — all das verschweigen Sie dem Stu-
denten. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Noch schlimmer ist, daß Sie den Studenten sug-
gerieren wollen, sie müßten später möglicherweise 
am Bettelstab gehen. Dabei brauchen der Student 
und die Studentin, die nach Studienabschluß über 
kein eigenes Einkommen verfügen, ihr Darlehen 
auch nicht zurückzuzahlen. 

Unredlich an dem Antrag der SPD-Fraktion ist 
aber auch, daß er keinerlei Finanzierungsvor-
schläge enthält. Sie wollen immer nur Wohltaten 
über die Bürger ausgießen und verschweigen ihnen, 
daß sie diese Wohltaten aus dem eigenen Geldbeu-
tel auch selbst finanzieren müssen. Meine Damen 
und Herren, da vermisse ich ehrliche Politik. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Zuruf der Abg. Frau Potthast [GRÜNE]) 

— Ich habe akustisch leider nicht mitgekriegt, was 
Sie gesagt haben. Aber wenn Sie einen Finanzie-
rungsvorschlag machen wollen, haben Sie j a nach-
her die Möglichkeit, ihn zu unterbreiten. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Frau Potthast [GRÜNE]: Sofortiger Rü

-

stungsstopp!) 

Wenn auch die neue Bundesregierung weiter so 
mißgewirtschaftet hätte, wie es die SPD getan hat, 
wäre der finanzielle Ruin unseres Staates die kon-
sequente Folge gewesen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Widerspruch bei der SPD) 

Diese Last wäre voll auf die Schultern der nächsten, 
der jungen Generation abgeladen worden. Ich stelle 
deshalb an Sie die eindringliche Frage, ob Sie wirk-
lich eine solche finanzielle Verschuldung des Staa-
tes auf die Schultern der jungen Menschen packen 
wollen oder ob es nicht doch besser ist, jetzt die not-
wendigen Korrekturen und Einsparungen auch bei 
den sozialen Leistungen, also auch beim BAföG vor-
zunehmen, damit die junge Generation auch mor-
gen und übermorgen noch eine Chance hat. 
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Natürlich sind diese Einsparungen beim BAföG 

schmerzlich. Auch die CDU/CSU hätte sie lieber 
vermieden. 

(Lachen bei der SPD — Weiterer Zuruf von 
der SPD: Das ist ja nicht wahr!) 

Aber es blieb ihr keine andere Wahl, wenn wir nicht 
das gesamte System der sozialen Sicherheit für un-
sere Bürger gefährden wollten. 

Mit der Rückzahlung der erhaltenen Förde-
rungsmittel tragen beispielsweise die geförderten 
Studenten zur teilweisen Refinanzierung und damit 
zur langfristigen Sicherung des Systems staatlicher 
Ausbildungsförderung bei. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Dadurch wird die Solidarität zwischen der jetzigen 
und der zukünftigen Studentengeneration herge-
stellt. 

(Abg. Frau Schoppe [GRÜNE] meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

— Sie gestatten, daß ich fertig werde; denn ich habe 
gemerkt, daß die 15 Minuten nicht ausreichen. 

Bis heute haben Sie an keiner Stelle unsere Ar-
gumente glaubwürdig widerlegen können, daß der 
bildungspolitische Generationenvertrag auch als 
Form der Solidarität zwischen den Arbeitnehmern 
und den Studierenden von großer Bedeutung ist; 
denn es sind weitgehend die Arbeitnehmer, welche 
mit ihren Steuern die Hochschulen und Studienein-
richtungen der über eine Million Studenten finan-
zieren. Soziale Gerechtigkeit im Bildungswesen be-
deutet für uns nicht nur eine Pflicht des Staates, 
sondern auch die individuelle Mitverantwortung 
des einzelnen Studenten. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Diese politische Maxime ist damit sozialer als alle 
anderen Regelungen zum Ausgießen sozialstaatli-
cher Wohltaten, die ohnehin immer vom Arbeitneh-
mer bezahlt werden müssen. 

(Vogelsang [SPD]: Warum haben Sie dann 
bisher diesem Gesetz immer zugestimmt?) 

— Ich komme gleich noch dazu, wer auch von Ihnen 
diesem Gesetz zugestimmt hat. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Wir sind 
stolz darauf!) 

Wir wissen doch, daß die Umstellung des BAföG 
für Studenten auf Volldarlehen auch innerhalb der 
SPD vorgesehen war; 

(Zurufe von der SPD: Nein!) 

denn der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt 
— das werden Sie doch nicht vergessen haben —, 
hat doch 1982 auch die Umstellung des BAföG auf 
Darlehensbasis befürwortet. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Der war doch 

gar nicht in der SPD!) 

Er hat das damals übrigens ebenfalls damit begrün-
det, daß es den Arbeitnehmern nicht zugemutet 
werden könne, das Studium für eine letztlich doch 
privilegierte Schicht zu finanzieren. Dafür hat Hel-

mut Schmidt in seiner Rede vor der Arbeitsgemein-
schaft der SPD für Arbeitnehmerfragen sehr star-
ken Beifall erhalten. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Fragen Sie ihn doch einmal, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Es sind heute 
keine Arbeitnehmer hier!) 

wenn Sie ihn in Ihrer Fraktion ab und zu noch 
sehen. Haben Sie das bereits vergessen, oder haben 
Sie es aus Ihren Köpfen verdrängt, weil Sie glau-
ben, daß es nicht mehr opportun oder nicht mehr 
bequem ist, das in der öffentlichen Diskussion zu 
erwähnen? 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Sie reden heute so viel von der Beseitigung von 
Mißbräuchen beim BAföG. Ich stelle Ihnen einmal 
die Frage, warum Sie diese Mißbräuche während 
der 13 Jahre, in denen Sie an der Regierung waren, 
nicht längst beseitigt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Kuhlwein 
[SPD]: Das haben Sie blockiert!) 

Sie reden in diesem Zusammenhang auch von 
der Ungerechtigkeit in der Bewertung der Einkom-
men der Landwirte bei der BAföG-Berechnung. 

(Kuhlwein [SPD]: Sie haben blockiert!) 

Auch hier wäre es viel glaubwürdiger, wenn Sie 
während Ihrer Regierungszeit diese Probleme ge-
löst hätten. Nun wollen Sie alle Fragen, vor denen 
Sie letztendlich versagt haben, 

(Zuruf von der SPD: Sie haben alles blok

-

kiert!) 

der CDU/CSU anlasten. 

Sie kritisieren uns, wenn wir als CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion die positiven Entwicklungen zu 
neuen Schülerförderungsregelungen in einzelnen 
Ländern unterstützen. 

(Lachen bei Abgeordneten der SPD) 

Ihnen ist das alles zu wenig. 

(Zurufe von der SPD: Chaos! — Mager!) 

Dabei berücksichtigen Sie überhaupt nicht, daß 
Schülerförderung auch in den Ländern auf zweck-
mäßige und flexible Weise geregelt werden kann. 

Wie wenig seriös Ihr Antrag ist, geht auch daraus 
hervor, daß Sie es uns nicht ermöglichen, über Ihre 
Vorschläge in diesem Antrag noch einmal im Bun-
destagsausschuß für Bildung und Wissenschaft zu 
reden und zu verhandeln. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Wollen 
Sie das?) 

— Selbstverständlich wollen wir das, 

(Kuhlwein [SPD]: Und was soll dabei her

-

auskommen?) 

aber Sie wünschen überhaupt keine Überweisung 
in die konkrete Ausschußarbeit. Wir von der CDU/ 
CSU sind bereit, mit Ihnen noch einmal im Detail 
über all Ihre Bedenken und über alle Einzelaspekte 
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zu reden und gemeinsam nach besseren Lösungen 
zu suchen. 

(Daweke [CDU/CSU]: So ist es!) 

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch einen ande-
ren Aspekt vortragen, der ein grelles Licht auf Ihre 
wirklichen Absichten wirft. Seit Wochen sind sehr 
positive Entwicklungen und Regelungen insbeson-
dere in den unionsregierten Ländern zu beobach-
ten, die darauf abzielen, in den Ländern die Schü-
lerförderung für sozial bedürftige begabte Schüler 
aufzubauen. Auch gibt es in diesem Zusammen-
hang mehrere Initiativen der CDU-Landtagsfraktio-
nen, die in Opposition zu einer SPD-Landesregie-
rung stehen. Demgegenüber wird aus den SPD-
regierten Ländern fast einhellig berichtet, daß in 
den Landtagen der Länder mit SPD-Regierungen 
so gut wie keine Initiativen für eine neue Schüler-
förderung vorliegen. 

(Kuhlwein [SPD]: Das ist ja auch eine Bun

-

desaufgabe!) 

Damit besteht doch ganz eindeutig die Gefahr, daß 
nach Auslaufen der Bundesregelung im nächsten 
Schuljahr begabte Schüler aus sozial schwachen 
Familien in den SPD-regierten Bundesländern 
nicht mehr oder kaum noch gefördert werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Frau Schmidt 
[Nürnberg] [SPD]: Weshalb denn?) 

Wo sind denn die Schüler-BAföG-Mittel geblie-
ben, die in den SPD-regierten Ländern vorhanden 
waren? 

(Zuruf von der SPD: Die Mittel, die Sie 
streichen!) 

Sind sie bereits für die allgemeine Sanierung der 
SPD-Landesetats verbraucht worden? 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Wo bleibt denn hier die Solidarität mit den Schü-
lern und den sozial schwachen Familien? 

(Zuruf von der SPD: Ja, wo bleibt sie 
denn?) 

Wollen Sie von der SPD in den Ländern, in denen 
Sie das Sagen haben, mit dieser Blockadepolitik tat-
sächlich das Risiko in Kauf nehmen, daß ein ganzer 
Jahrgang von Schülern zum Spielball parteipoliti-
scher Überlegungen gemacht wird? 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der SPD) 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert Sie 
auf, in Ihren Verantwortungsbereichen in den Län-
dern darauf hinzuwirken, daß in der Schülerförde-
rung diese Verhinderungspolitik, die dort entgegen 
aller bildungspolitischen Vernunft betrieben wird, 
jetzt schnell beendet wird; denn sonst müßten wir 
der SPD mit sehr guter Begründung einen Schüler-
förderungskahlschlag vorwerfen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Wider

-

spruch bei der SPD) 

— Ich verstehe Ihre Aufregung! 

(Zustimmung bei der CDU/CSU)  

Die CDU/CSU fordert Sie auf: Treten Sie in den 
Ländern, in denen Sie die Verantwortung tragen, in 
einen Wettbewerb mit den CDU/CSU-regierten 
Ländern um die beste Schülerförderung, denn ein 
solcher Wettstreit — nicht aber fadenscheinige Po-
lemik — nützt den Jugendlichen und ihren Eltern. 

(Kuhlwein [SPD]: So ein Quatsch!) 

Ich schlage Ihnen deshalb vor, daß wir sachkun-
dig und an Fakten orientiert im Bundestagsaus-
schuß noch einmal in aller Nüchternheit über die-
sen Antrag sprechen, dabei allerdings auch die posi-
tiven Aspekte in unsere Überlegungen einbeziehen, 
die sich durch die neuen Maßnahmen zur Schüler-
förderung in einigen Ländern abzeichnen. 

(Kuhlwein [SPD]: Das ist doch abenteuer

-

lich!) 

Nehmen Sie beispielsweise die großzügigen Rege-
lungen der Schülerförderung, die etwa in den uni-
onsregierten Ländern Bayern und Niedersachsen 
vorgesehen sind. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Zurufe 
von der SPD) 

Dies kann auch nicht mit einer Handbewegung vom 
Tisch gewischt werden, wenn man gegenüber den 
Schülern und den Eltern glaubwürdig bleiben will. 

(Kuhlwein [SPD]: „MiniföG"! — Weitere 
Zurufe von der SPD) 

Warum reden wir denn im Ausschuß nicht über sol-
che positiven, für andere Länder nachahmenswer-
ten Vorbilder? Betätigen Sie sich als konstruktive 
Opposition und nicht als bloße Nein-Sager, indem 
Sie mit uns und mit den Kollegen von der FDP 
gemeinsam nach guten Lösungen für die Jugendli-
chen suchen, Lösungen allerdings, die auch finanz-
politisch verantwortbar sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Jannsen. 

Dr. Jannsen (GRÜNE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Seit über 20 Jahren habe ich die 
Entwicklung im Bereich der Ausbildungsförderung 
verfolgen können. Die ersten Erfahrungen habe ich 
machen müssen, machen dürfen mit dem damali-
gen Honnefer Modell. Gnädig wurde Förderung ge-
währt, aber immerhin noch als Stipendium, wenn 
auch in den letzten Semestern und bei Studienzeit-
verlängerung als Darlehen. Bedürftig mußte man 
allerdings sein. Ich war damals so bedürftig, daß ich 
mir nur einmal im Semester oder im Jahr eine 
Hose leisten konnte. 

(Dr:-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Nicht nur 
Sie!) 

— Eben, nicht nur ich. 

(Daweke [CDU/CSU]: Und die tragen Sie 
noch heute? — Heiterkeit — Weitere Zu

-

rufe von der CDU/CSU) 
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— Machen Sie sich keine Sorgen über meine Klei-
dung heute. Die kann ich genauso wie Sie bezahlen. 
Ich gehe allerdings nicht zur Maßschneiderei. 

(Dr:-Ing. Kansy CDU/CSU: Wir auch 
nicht!) 

Allerdings, es war damals, wie es für viele heute 
noch ist, ein entwürdigendes Gefühl, als bedürftiger 
Bittsteller in den Kelleretagen der Honnef-Verwal-
tung auftauchen zu müssen. 

Später, 1970 etwa, in der öffentlichen Auseinan-
dersetzung um eine Veränderung der Ausbildungs-
förderung war ich wiederum beteiligt, auch hier in 
Bonn, allerdings nicht im Parlament, sondern ich 
gehörte zu den Vertretern der Gruppen, die sich 
intensiv und stark für eine gesetzliche Regelung 
der Ausbildungsförderung im Bund, für das ge-
samte Bundesgebiet, eingesetzt haben. Diese ge-
setzliche Regelung ist dann endlich 1971 in Kraft 
getreten. Sie war damals schon ein Kompromiß, ob-
wohl durch diese Regelung das erstemal, soviel ich 
weiß, in der deutschen Geschichte ein Versuch ge-
macht worden ist, Ausbildung, nicht nur Schulbil-
dung, zu einem für alle wahrnehmbaren Recht zu 
machen. Dies ist ein Kompromiß zwischen dem An-
spruch bedarfsdeckender Ausbildungsförderung für 
alle und sparsamen haushaltspolitischen Maßnah-
men des Bundes. Allerdings — das bitte ich immer-
hin zu bedenken — wurde dieser Kompromiß er-
kauft mit der sozialen Offenbarung der Bedürftig-
keit. 

Meine Damen und Herren, dann aber habe ich, 
haben wir, haben die Studenten und Schüler fest-
stellen müssen, daß dieses Gesetz von 1971, das als 
soziales Gesetz in politischen Auseinandersetzun-
gen durchgesetzt und verabschiedet worden ist, 
ausgehöhlt worden ist, zunächst bis zur Novelle des 
Jahres 1981, die als die Siebte Novelle hier auf der 
Tagesordnung steht. Heute, im Jahre 1983, liegt mit 
der bisher letzten Neufassung vom Juni dieses Jah-
res eine wirkliche Neufassung vor, in der die ande-
re, die gewendete politische Zielsetzung deutlich 
wird. Der Bundeskanzler hat es gesagt: Auf Lei-
stungseliten können und dürfen wir nicht verzich-
ten. Die Neufassung des BAföG verfolgt dieses Ziel 
konsequent und ohne Skrupel vor den sozialen, poli-
tischen und ökonomischen Folgen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Verehrte Frau Kollegin, dieses Gesetz ist — wenn 
wir hier schon in forstwirtschaftlichen Begriffen re-
den wollen — kein Kahlschlag. Dieses Gesetz ist ein 
Ausleseverfahren 

(Sehr gut! bei der SPD) 

zur Herstellung und Entwicklung der vom Bundes-
kanzler hervorgehobenen Elite. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordne

-

ten der SPD) 

„Skrupellos" habe ich gesagt, und mir scheint, daß 
unsere heutige Elite auch nicht allzu viele Skrupel 
zu kennen scheint. 

(Daweke [CDU/CSU]: Sie gehören als Pro

-

fessor doch auch zur Leistungselite.) 

— Das wage ich zu bezweifeln, daß der Professor 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— hören Sie doch erst einmal zu, wenn ich Ihnen 
etwas antworten soll — unbedingt eine andere so-
ziale Position haben muß 

(Daweke [CDU/CSU]: Wissenschaftliche 
Elite!) 

als ein Meister, ein Handwerker, der auch seine 
Ausbildung gemacht, gelernt und gearbeitet hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordne

-

ten der SPD und der CDU/CSU) 

Das können Sie mir abnehmen. Aber Sie brauchen 
nicht weiter zu fragen. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU]: Wo 
liegt die Begründung?) 

— Die Begründung für die besondere Bezahlung 
und den besonderen Sozialstatus für Professoren, 
den ja die Bundesregierung fordert, werde ich nicht 
geben, sondern den wird die Bundesregierung zu 
geben haben. 

Ich hoffe allerdings, daß der Bundeskanzler, als 
er davon sprach, nicht solche Eliten gemeint hat, 
die so aussehen, wie es uns gestern der Minister für 
Jugend, Familie und Gesundheit hier mit seiner Äu-
ßerung über den Pazifismus der 30er Jahre vorge-
führt hat, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Zur Sache!) 

die weder qualifiziert noch besonders überdacht 
war. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Ich greife, um etwas näher auf das BAföG einzu-
gehen, drei Bestimmungen dieses Gesetzes heraus. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wahllos!) 

— Ich greife sie nicht wahllos heraus. 

Erstens nenne ich die Streichung wesentlicher 
Leistungen im Schüler-BAföG. Es hat niemand be-
stritten, daß das gemacht wird. Es sollen in diesem 
Jahr 200 Millionen DM und im nächsten Jahr 600 
Millionen DM sein. Diese Streichungen sind davon 
begleitet, daß die sozialen Verpflichtungen des BA-
föG aufgelöst werden. Den Ländern wird die Förde-
rung mit dem Hinweis überlassen — ich zitiere aus 
der Regierungserklärung —: 

Wer sich durch gute Leistungen auszeichnet 
und aus einer einkommensschwachen Familie 
stammt, dem muß auch künftig geholfen wer-
den. 

„Geholfen" heißt Almosen statt Recht. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Was das Stichwort „Leistungen" betrifft, so will ich 
hier nur auf die Problematik der Leistungsbewer-
tung hinweisen. Die Möglichkeit und Fähigkeit, in-
nerhalb des bundesdeutschen Schulsystems Lei-
stungen zu erbringen, ist bereits von der sozialen 
Herkunft der Schüler stark beeinflußt. Die bil-
dungspolitische Selektion, die hier angezielt wird, 
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verstärkt die soziale Teilung in Unten und Oben, in 
zwei Gruppen innerhalb dieser Gesellschaft. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Ich glaube, das ist es, was angezielt wird. 

Zweitens komme ich zu der Umstellung auf volles 
Darlehen bei den Studenten. Es ist, gelinde gesagt, 
eine Unverfrorenheit, junge Menschen dazu zu 
zwingen, bewußt und gezielt mehrere Jahre ihres 
Lebens auf Pump zu leben. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Weisen diese nämlich diese Zumutung zurück, so 
werden sie ihren Beruf faktisch nicht an einer 
Hochschule erlernen können; denn arbeiten, um 
das Studium zu finanzieren, können sie auch nicht 
mehr. Wo kämen denn die Arbeitsplätze plötzlich 
alle her! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Und wieder trifft die Maßnahme diejenigen, die so-
wieso schon Schwierigkeiten haben, eine Ausbil-
dung zu bezahlen. 

Da wird behauptet, die Leistungen des gesamten 
BAföG würden nicht gekürzt, auch nicht — ich 
greife das noch einmal auf — für Schüler. Dazu 
möchte ich darauf hinweisen, daß in § 15 Abs. 2 fest-
gelegt ist, daß für Schüler, besonders für diejenigen, 
die sich auf dem zweiten Bildungsweg befinden, ab 
1984 etwa der Monat August gestrichen wird. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Das sind immerhin 9 % der Förderung. Eine Kür-
zung um 9 % wagt die Bundesregierung nicht ein-
mal dem öffentlichen Dienst anzubieten. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Abgeordne

-

ten der SPD) 

Die perfideste Regelung allerdings, meine Damen 
und Herren, ist der dritte Punkt, den ich hier an-
sprechen will: der Teilerlaß der Darlehensrückzah-
lung. § 18b belohnt geradezu den Konkurrenz-
kampf aller gegen alle, das Strebertum, die Anpas-
sung an vorgegebene und geheime Normen, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

und zwar an Normen, die noch niemand kennen 
kann, wenn er anfängt, zu studieren, weil sie sich 
aus einer Gaußschen Verteilung des Notenschnitts 
am Jahresende seines Examens ergeben. Man 
möge sich einmal vorstellen, was da mit den jungen 
Menschen gemacht wird! 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Das, was auf der Strecke bleibt, meine Damen und 
Herren, sind Kreativität, Phantasie und Selbstän-
digkeit. Das werden wir nur noch dann bei Studen-
ten finden, wenn sie § 18, nämlich die Rückzahlung 
des BAföG, nicht zu beachten brauchen und nicht 
beachten wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Herr Dr. Jannsen, sind 
Sie bereit, eine Zwischenfrage von Herrn Abgeord-
neten Daweke anzunehmen? 

Dr. Jannsen (GRÜNE): Ja, bitte sehr. 

Daweke (CDU/CSU): Herr Professor Dr. Jannsen, 
da Sie in ihrer Eigenschaft als Professor schon vor-
her, bevor Sie in den Bundestag gewählt worden 
sind, Noten gegeben haben, möchte ich Sie fragen: 
Wie haben Sie denn diese Art der Benotung der 
Studenten bisher empfunden? 

Dr. Jannsen (GRÜNE): Ich empfand und empfinde 
die Benotung von Studenten immer als ein ganz 
starkes Problem meiner wissenschaftlichen und be-
ruflichen Tätigkeit. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Lag das an Ih

-

nen oder an den Studenten?) 
— Das liegt an der Art und Weise der Leistungsbe-
wertung durch Noten; über die können wir diskutie-
ren. Aber ich glaube, das ist hier nicht der richtige 
Ort. Ich bin aber nie verpflichtet gewesen, darüber 
zu urteilen, ob ein junger Mensch gezwungen ist, 
Schulden zu behalten, oder ob ihm die Schulden 
erlassen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz 
bürden Sie jungen Menschen, den Studenten, .die 
maximal 698 DM monatlich gepumpt bekommen — 
die  Sozialhilfe beträgt in der Regel etwa 800 DM, 
das Studentenwerk rechnet als Versorgungssatz für 
Studenten 818 DM aus —, Schulden auf, die wie-
derum nur diejenigen werden bezahlen können, die 
hinterher auch wirklich einen Beruf ergreifen dür-
fen. Die, die aber nichts verdienen, die arbeitslos 
bleiben, bleiben auf ihren Schulden sitzen. 

(Rossmanith [CDU/CSU]: Die zahlen 
nichts zurück!) 

— Die zahlen in dem Moment, in dem sie nicht 
arbeiten, nicht zurück. 

(Rossmanith [CDU/CSU]: Lesen!) 
Aber wenn sie Arbeit finden, werden sie auch zu-
rückzahlen müssen; 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das muß doch 
der Handwerksmeister auch! — Weiterer 
Zuruf von der CDU/CSU: Das ist doch nor

-

mal!) 

sie bleiben auf ihren Schulden sitzen. 

(Abg. Daweke [CDU/CSU] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

— Ich möchte keine Zwischenfrage mehr anneh-
men. — Das sind wiederum diejenigen, die sowieso 
schlechter dran sind. 

Die auf diese Art und Weise erzeugte sogenannte 
Elite ist angepaßt, ist aber auch fein heraus. Aber — 
das sollten wir nicht vergessen — sie ist immer 
noch weniger fein heraus als die Elite, die gar keine 
Förderung brauchte. Denn diejenigen, die keine 
Förderung brauchten, sind von all diesen Dingen 
unbetroffen. Sie können leben, wie sie wollen. Sie 
können, meinetwegen, auf Kosten ihrer Eltern stu-
dieren, wie es ihnen Spaß macht, und sind von die-
ser ganzen Auseinandersetzung nicht betroffen. Sie 
werden die wahren Eliten sein, die die „offenen Eli-
ten" bilden, von denen der Bundeskanzler in seiner 
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Regierungserklärung sprach. Damit wird sich das, 
was ich eingangs sagte, nämlich die soziale Diskri-
minierung von geförderten Studenten, bis in wei-
tere Jahre — vielleicht sogar Jahrzehnte — fortset-
zen, wenn es bei dieser Situation bleibt. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Noch ein Letztes lassen Sie mich sagen: Die so oft 
zur Begründung angeführte Behauptung — auch 
heute hier wieder — der finanziellen Entlastung 
ergibt sich doch nur aus den Streichungen beim 
Schüler-BAföG in Höhe von — ich habe es vorhin 
bereits gesagt — 200 Millionen DM in diesem Jahr 
und 600 Millionen DM im Jahre 1984. Das sind we-
niger als drei Promille des Bundeshaushalts des 
nächsten Jahres. Ob dies allerdings die sozialen 
Folgen, die eine solche Regelung verursacht, recht-
fertigt, wage ich zu bezweifeln. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Die Rückzahlung der Darlehen für Studenten und 
damit die Einnahmen werden frühestens in fünf bis 
sieben Jahren anfallen und damit den Bundeshaus-
halt entlasten können, wenn der notwendige Auf-
wand an Verwaltung zur Rückforderung und Ein-
treibung dieser Darlehen die dann erreichbare, zu-
rückfließende Summe nicht übersteigt. Das ist nicht 
geklärt; ich wage dazu keine Aussage. 

Meine Damen und Herren, hier wurde bereits im 
Dezember des letzten Jahres eine bildungspoliti-
sche Grundsatzentscheidung getroffen, die der Se-
lektion, der Hierarchie, der Konkurrenz Vorrang 
vor Solidarität, Kooperation und Gleichberechti-
gung gibt. Die SPD beantragt daher die Wiederher-
stellung eines Zustandes, den sie selber noch ge-
schaffen hat. Das ist erstens ihr gutes Recht, zwei-
tens aber grundsätzlich immer dann geboten, wenn 
der bisherige oder der vorherige Zustand besser 
war als der jetzige ist und der zu befürchtende 
zukünftige sein wird. Deswegen empfehle ich und 
empfehlen wir als Fraktion, den Antrag der SPD- 
Fraktion heute anzunehmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Neuhausen. 

Neuhausen (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es ist in den letzten 
Jahren nie eine reine Freude gewesen, über BAföG 
zu sprechen, und das gilt zur Zeit in ganz besonde-
rem Maße. Das gilt auch hinsichtlich der Notwen-
digkeit, heute über den Antrag der SPD-Fraktion 
auf Wiederherstellung des BAföG in der Fassung 
der Siebten Novelle zu beraten. Der, dem es darum 
geht, daß, wie es der Herr Bundeskanzler in der 
Regierungserklärung vom 4. Mai 1983 betont hat, 
niemand wegen seiner sozialen Herkunft benach-
teiligt werden darf, der muß mit kritischer Auf-
merksamkeit verfolgen, wie dieser Grundsatz er-
füllt wird und welche Probleme sich auf dem Weg 
dorthin ergeben. Es ist nur natürlich, daß er die fi-
nanziellen Zwänge bedauern muß, die im Hinblick 
auf die Ausbildungsförderung ebenso wie auf vielen 
anderen Feldern der Politik gegenüber früheren  

großzügigeren Möglichkeiten zu Einschränkungen 
führen. 

Wie sehr das gerade für einen Bildungspolitiker 
meiner Fraktion gilt, zeigt ein Blick in die program-
matischen Aussagen der FDP und natürlich auch in 
die Debattenbeiträge in diesem Hause. 

(Kuhlwein [SPD]: Papier ist geduldig!) 

Daß ein Spannungsverhältnis zwischen dem Er-
wünschten und dem Möglichen besteht, zwischen 
den Zielvorstellungen und den finanziellen Rah-
menbedingungen, ist keine allzu neue Erfahrung. 
Die Wahrnehmung des Spannungsverhältnisses ge-
bietet einerseits die Berücksichtigung dieser Rah-
menbedingungen, entbindet aber andererseits nicht 
von der Aufgabe, diese beiden Pole einander näher-
zubringen, und sie bedeutet auch keinen Abschied 
von den programmatischen Überzeugungen. 

Daß die Opposition einen Antrag auf Wiederher-
stellung der früheren Fassung des BAföG vorlegt, 
ist ihr gutes Recht, aber auch die Opposition wird 
zugeben müssen, daß es jede Opposition leicht hat, 
bei kostenwirksamen Gesetzen schöne und in der 
Zielsetzung durchaus sympathische Anträge zu 
stellen, die alles Wünschenswerte enthalten und 
über deren Finanzierung sich die jeweilige Regie-
rung gefälligst den Kopf zu zerbrechen hat. 

(Kuhlwein [SPD]: Wünschenswert wäre 
viel mehr!) 

Ich verkenne nicht, daß der Antrag Fragmente ei-
ner Finanzierungshilfe enthält, die aber nicht aus-
reichen. 

(Beifall bei der FDP) 

Eine frühere Opposition hat es ähnlich gemacht. 
Gerade im Hinblick auf BAföG gab es anläßlich von 
Anpassungsnovellen Anträge zur Erhöhung von Be-
darfssätzen und Freibeträgen. Einmal — ich sage 
das in aller Freundschaft — war die Rede von ei-
nem Steckrübenwinter für BAföG-Geförderte. 
Heute kritisiert die SPD die Umstellung der Stu-
dentenförderung auf Darlehen. Ich bin mir nicht 
sicher, ob die SPD vor einigen Jahren nicht genau 
dies beschlossen hätte, wenn sie allein, ohne die 
FDP, hätte entscheiden können. 

(Beifall bei der FDP) 

Ich sage das nicht aus polemischen Gründen, 
Herr Kuhlwein, ich sage das, weil es meine Über-
zeugung ist, daß sich in diesem Hin und Her ein 
Hinweis darauf verbirgt, daß in Wirklichkeit zwi-
schen den Parteien dieses Hauses ein Konsens in 
diesen zentralen Fragen der Bildungspolitik mög-
lich und im Interesse der jungen Menschen auch 
notwendig ist, ein Konsens, der aber leider unter 
einem Wust von taktischen Erwägungen, regie-
rungstaktischen, oppositionstaktischen Erwägun-
gen und Polemiken versteckt ist und ausgegraben 
werden müßte. 

Die Formulierungen im Antrag der SPD — das 
wurde hier schon gesagt — sind dem Bemühen um 
einen Konsens nicht förderlich. Die Behauptung, 
daß die Öffnung des Bildungswesens zurückgenom-
men und die Chancengleichheit im Bildungswesen 
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beseitigt werde, verengt doch diese beiden Begriffe 
auf eine ausschließliche Abhängigkeit von BAföG, 
so wie es formuliert ist. In Wirklichkeit umfassen 
diese Begriffe eine Fülle von sehr verschiedenen 
Maßnahmen und Problemfeldern, bis tief in den 
pädagogischen Bereich hinein, in die Stärkung des 
Bildungsbewußtseins, in die Bemühungen um die 
Überwindung von Milieu- und Sprachschwellen. Die 
Liste ließe sich fortsetzen. Sie umfaßt methodisch

-

didaktische, curricular-inhaitliche Fragen, selbst-
verständlich auch soziale Probleme, die durch fi-
nanzielle Förderung erleichtert werden müssen. 
Aber es wäre eine erschreckende Bilanz von zwei 
Jahrzehnten Bildungsdiskussion, wenn die Öffnung 
des Bildungswesens und Chancengleichheit aus-
schließlich auf die finanziellen Aspekte der Einzel-
förderung, so wichtig sie sind, bezogen werden müß-
ten, wie es der Wortlaut des Antrags erscheinen 
läßt. 

(Beifall bei der FDP — Kuhlwein [SPD]: 
Jetzt sind Sie wieder ein richtiger Neolibe

-

raler!) 

— Lieber Herr Kuhlwein, das ist natürlich nicht der 
Fall. Das glauben die Kollegen nicht, und das glau-
ben Sie auch nicht. 

(Kuhlwein [SPD]: Lesen Sie doch einmal 
nach, was Sie früher gesagt haben!) 

— Lesen Sie noch einmal nach, was ich hier sage. — 
Das glauben Sie selber nämlich auch nicht. Sie wis-
sen genau, daß das Offenhalten des Bildungswe-
sens z. B. auch die Bereitstellung einer ausreichen-
den Zahl von Schul- und Studienplätzen umfaßt. 
Wir versichern einander doch Tag für Tag, daß wir 
uns alle nachdrücklich für das Offenhalten des Bil-
dungssystems einschließlich der Hochschulen ein-
setzen, nicht nur angesichts der besonderen Pro-
bleme der geburtenstarken Jahrgänge, sondern 
auch zur Sicherung der Freiheit der Bildungs- und 
Lebenswege für die jungen Menschen. 

Es kann überhaupt keine Rede davon sein, daß 
die FDP, wie ich Ihren Ausführungen und Zurufen 
entnehme — ich beziehe mich jetzt auf eine Mel-
dung im Sozialdemokratischen Pressedienst —, 
„auf die Tradition bildungsfeindlicher Kampagnen" 
eingeschwenkt sei. Der Bildungsreform der letzten 
15 Jahre folge also auch mit Unterstützung der FDP 
eine Trendwende nach rückwärts in die neokonser-
vative und restaurative Drei-Klassen-Gesellschaft, 
sagte dort Herr Dr. Vogel. Ich weiß wirklich nicht, 
was das soll. Ich frage mich in unserem Zusammen-
hang, wer denn eigentlich auch an der Regierung 
war, als das Auslaufen der Förderung für die Schü-
ler in den zehnten Klassen berufsbildender Schulen 
beschlossen und bestätigt wurde. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, auch darin zeigt sich, 
daß in den Zielen mehr Konsens vorhanden ist, als 
es den Anschein hat. Ich sage das trotzdem und 
gerade deshalb. Aber dieser bildungspolitische 
Konsens kann natürlich nicht nach Wunschlisten 
erarbeitet werden, sondern er muß die wirtschaft-
lichen und finanziellen Rahmenbedingungen be-
rücksichtigen. Diese Rahmenbedingungen sind  

eben nicht so, daß wir alles — in diesem Falle mit 
Einschränkungen — gut Begründete und Wün-
schenswerte realisieren können, sondern nur das, 
was in der gegenwärtigen Situation zwingend not-
wendig ist und finanzierbar bleiben muß. Verhiel-
ten wir uns anders, meine Damen und Herren, so 
würden wir keinen Beitrag zur Konsolidierung der 
Staatsfinanzen leisten, sondern die Voraussetzun-
gen gefährden, die die Finanzierung des gesamten 
Bildungssystems auch in der Zukunft sichern sol-
len. 

Meine Damen und Herren, es besteht im Grunde 
ein überparteilicher Konsens darüber, daß im Aus-
bildungsförderungsbereich eine wie auch immer ge-
artete Neuordnung erfolgen muß. Dies ist in der 
Entschließung des Deutschen Bundestages auch 
deutlich gemacht worden. Wir haben diesen Ent-
schließungsantrag nicht zu den Akten gelegt. Die 
darin von der Bundesregierung erbetenen Berichte 
werden uns beschäftigen, so wie uns die darin auf-
geworfenen Fragen ständig beschäftigen. So sehr 
wir uns der schon mehrfach erwähnten Rahmenbe-
dingungen bewußt sind, so wichtig ist für uns die 
Frage, ob sich oft geäußerte Befürchtungen, die ja 
wirklich berechtigt sind, zu bestätigen drohen oder 
ob sie sich nicht bestätigen, ob und wie sich der, 
glaube ich, von jedem hier im Hause geteilte Grund-
satz sichern läßt, daß die Bildungs- und Berufs-
chancen junger Menschen nicht nach der finanziel-
len und sozialen Situation ihrer Eltern unterschied-
lich verteilt werden. 

(Kuhlwein [SPD]: Das teilt eben nicht je

-

der!) 

Ich spreche von Zielen, denn trotz aller Differenzen 
in Einzelfragen und in Nuancen gehe ich jetzt ein-
mal davon aus, daß niemand eine Auslese nach so-
zialer Herkunft will. Auch darin stimmen wir ei-
gentlich alle überein. 

(Zurufe von der SPD) 

Interesse, Eignung und Leistung und auch Bega-
bung der jungen Menschen sollen über den Bil-
dungsweg entscheiden. Die Begabung jedoch — je-
der, der darüber nachdenkt, sieht es —, sich die 
richtigen Eltern ausgesucht zu haben, erscheint mir 
allerdings problematisch. 

Meine Damen und Herren, der erste Punkt des 
Entschließungsantrages des Deutschen Bundesta-
ges vom 16. Dezember 1982 fordert die Bundesregie-
rung auf, bei den Verhandlungen mit den Ländern 
darauf hinzuwirken, daß Familien mit nicht ausrei-
chendem Einkommen bundeseinheitlich die not-
wendige Förderung erhalten, damit ihre Kinder den 
ihrer Begabung entsprechenden Schulabschluß er-
reichen können. Über die Ergebnisse dieser Ver-
handlungen soll die Bundesregierung dem Deut-
schen Bundestag berichten. Soweit wir das heute 
überblicken können, bahnen sich in einzelnen Län-
dern Regelungen an, die sich des Problems in unter-
schiedlicher Weise annehmen. Wir verhehlen nicht 
unsere Besorgnis, daß diese Regelungen den im 
Entschließungsantrag geäußerten Wunsch nach ei-
ner bundeseinheitlichen Förderung nicht befriedi-
gend entsprechen könnten. Ich will das hier nicht 
vertiefen und auch keine Beurteilung vorweg vor- 
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nehmen, Besorgnisse sind aber dazu da, wiederlegt 
zu werden. Eine unübersichtliche Zersplitterung 
würde der Sache nach unserer Meinung nicht die-
nen. 

Daher bitten wir die Bundesregierung auch heu-
te, insbesondere den durch den Entschließungsan-
trag angeforderten Bericht zu diesem Punkt 
schnellstmöglich vorzulegen. Er bietet eine Voraus-
setzung dafür, uns mit dem Thema weiter zu be-
schäftigen, möglichst ohne öffentliche Effektha-
scherei, sondern im wohlverstandenen Interesse 
der Sache. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Kuhlwein [SPD]: Wie lange wollen wir uns 

damit beschäftigen?) 

Es ist kein Geheimnis und bedeutet auch keine Stö-
rung des Koalitionsfriedens, wenn sich diese Be-
schäftigung für meine Freunde und mich vor dem 
Hintergrund unserer bildungspolitischen Vorstel-
lungen bewegt. Dafür ist auch der in dem Ent-
schließungsantrag erwähnte Wunsch nach bundes-
einheitlicher Förderung wichtig. 

(Zustimmung bei der FDP, der CDU/CSU 
und der SPD) 

Aber auch der Zusammenhang mit dem im Ent-
schließungsantrag ebenfalls erwähnten Familien-
lastenausgleich wird für uns von Belang bleiben. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Die Beurteilung der Möglichkeiten bleibt heute 
offen. Aber Nachdenken schadet nie. Mindestens 
darin muß sich unsere bleibende Verantwortung für 
diesen Teil der Bildungspolitik ausdrücken. 

(Lachen bei der SPD) 

— Und wenn da nur gelacht wird, darf ich nur an 
die vielen Fälle erinnern, in denen wir früher ge-
meinsam durch Nachdenken Probleme zu lösen 
versucht haben. Manchmal ist es gelungen, manch-
mal nicht. So ist das Leben. 

(Zuruf des Abg. Kuhlwein [SPD]) 

— Herr Kuhlwein, da nützt auch keine Aufregung 
etwas. 

Meine Damen und Herren, mit der vom Ältesten-
rat vorgeschlagenen Überweisung des Antrags an 
die Ausschüsse sind wir einverstanden. Hier kann 
man diskutieren. In einer heute hier durchgeführ-
ten Abstimmung in der Sache müßten wir den An-
trag aus den Gründen, die ich erwähnt habe, ableh-
nen. Im Interesse der Sache gebe ich der SPD-Frak-
tion anheim, diese Frage erneut zu überdenken. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Bildung und Wissenschaft, Pfeifer. 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte hier nicht 
noch einmal im einzelnen die Gründe darlegen, die 
im vergangenen Herbst die Bundesregierung ver-
anlaßt haben, dem Parlament eine Änderung des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes vorzuschla-
gen. Ich halte es für entscheidend, daß wir diese 
Änderung vor der Wahl vorgenommen haben, so 
daß im Wahlkampf Gelegenheit bestand, dies im 
einzelnen zu erörtern. Meine Damen und Herren, 
ich glaube nicht, daß es sehr viel weiterführt, wenn 
wir diese Diskussion, die wir im Wahlkampf geführt 
haben, jetzt hier in extenso fortsetzen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Tatsache ist, daß die Parole „Keine Stimme den 
BAföG-Streichern" nicht gezogen hat. Meine Da-
men und Herren, ich führe das in erster Linie dar-
auf zurück, daß das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz in der Fassung, wie Sie sie jetzt wiederher-
stellen wollen, in den letzten Jahren eben in einem 
erheblichen Umfange in der Bevölkerung an Ak-
zeptanz verloren hat. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Durch 
wen?) 

Unsere Politik trägt dazu bei, daß die Ausbildungs-
förderung wieder an Akzeptanz gewinnt. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Widerspruch bei der SPD) 

Das zweite, was ich sagen möchte, ist: Ich habe 
Verständnis dafür, daß die SPD vor dem Hinter-
grund der Aussagen, die sie im Wahlkampf getrof-
fen hat, jetzt einen solchen Antrag stellt, den ich im 
übrigen genauso qualifiziere, wie das die Frau Kol-
legin Rönsch getan hat. 

Ich möchte Sie bitten, nochmals zu überlegen, 
welche Konsequenzen dieser Antrag, wenn man 
ihm hier folgte, auch für andere Bereiche der Bil-
dungsfinanzierung hätte. Darauf möchte ich Sie 
noch einmal besonders hinweisen: Jedem von uns 
ist wohl bewußt, daß es angesichts der unabweisba-
ren Einsparungsnotwendigkeiten in den nächsten 
Jahren darauf ankommen wird, auch im Gesamtbe-
reich der Bildungspolitik die Ausgaben auf das ab-
solut Vorrangige zu konzentrieren. Für uns sind das 
beispielsweise Lehrlingsplätze, vor allem Lehrlings-
plätze für benachteiligte Jugendliche, wofür wir die 
Mittel des Bundes, verglichen mit dem Haushalts-
ansatz 1982, in diesem Jahr fast verdoppelt haben. 
Für uns ist das die überbetriebliche Ausbildung als 
Ergänzung der betrieblichen Ausbildung. Für uns 
ist das die Grundlagenforschung, die sich im inter-
nationalen Vergleich behaupten können soll. Für 
uns ist das der Ausbau der Universitäten und der 
Studienkapazitäten, damit die Hochschulen offen-
gehalten werden können und nicht eine Verschär-
fung des Numerus clausus mit allen negativen Fol-
gen, auch auf das Gymnasium beispielsweise, ein-
treten muß. 

Dazu möchte ich Sie hier auf folgendes aufmerk-
sam machen. Die vorige Bundesregierung hat uns 
1980 eine mittelfristige Finanzplanung vorgelegt, in 
der jährliche Abstriche von 50 Millionen DM vorge-
sehen waren und damit ein Absinken der Hoch-
schulbaumitttel auf 580 Millionen DM in diesem 
Jahr. Nicht ein einziger Neubau im Hochschulbe-
reich, der nach 1981 begonnen wurde, ist von der 
Bundesregierung mitfinanziert worden, wie es im 
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Hochschulbauförderungsgesetz vorgesehen ist. Die 
Folge war, daß eine ganze Reihe von Ländern im 
vergangenen Herbst neue absolute Numerus-clau-
sus-Schranken verlangt hat. Wenn wir uns nicht 
darangemacht hätten, die Mittel für den Ausbau der 
Hochschulen massiv nach oben zu korrigieren und 
die Stabilisierung des Hochschulbaus einzuleiten, 
wären ab dem kommenden Wintersemester die 
Hochschulen Stück für Stück wieder geschlossen 
worden. Dies und nicht die BAföG-Umstellung hätte 
dann wirklich zu einer Entwicklung geführt, in der 
die Abiturienten verstärkt in die Ausbildungsplätze 
im beruflichen Bildungsbereich hineingedrängt 
hätten. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
Alles, meine Damen und Herren, was wir in den 

letzten Monaten stabilisiert haben, würde aber so-
fort wieder in Frage gestellt und gefährdet werden, 
wenn man dem vorliegenden Antrag folgte. Denn 
dieser Antrag hat — darauf muß ich aufmerksam 
machen — erhebliche finanzielle Konsequenzen. 
Er würde bewirken, daß die Mittel für das BAföG 
von insgesamt 2,4 Milliarden DM im Jahre 1984 auf 
ca. 4,5 Milliarden DM im Jahre 1989 ansteigen. Das 
sind 2,1 Milliarden DM mehr. Damit würde der vor-
liegende Antrag Mittel zur Finanzierung des BAföG 
binden, die wir dringend an anderer Stelle brau-
chen, wenn wir die Berufs- und die Bildungschan-
cen der jungen Generation verbessern wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
Da bitte ich doch zu überlegen, ob Sie vor diesem 
Hintergrund mit Ihrem Antrag die richtigen Priori-
täten setzen. Ich bin der Meinung, Sie tun das 
nicht. 

Vizepräsident Westphal: Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, lassen Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Weisskirchen zu? 

Weisskirchen (Wiesloch) (SPD): Herr Staatssekre-
tär Pfeifer, verstehe ich, nachdem Ihre Kollegin aus 
der CDU-Fraktion signalisiert hat, wir könnten im 
Ausschuß über diesen Antrag noch einmal diskutie-
ren, Ihre Einlassung jetzt richtig so, daß Sie nicht 
bereit sind, im Ausschuß darüber zu diskutieren? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ich bitte Sie, meine 
Einlassung so zu verstehen, daß ich das Parlament 
bitten möchte, diesem Antrag, soweit er die Herstel-
lung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes in 
der alten Fassung anstrebt, nicht zu folgen. 
Lassen Sie mich noch etwas sagen. Ich kann 

überhaupt nicht verstehen, warum Sie die Umstel-
lung der Studentenförderung auf Darlehensbasis 
wieder rückgängig machen wollen. 

Vizepräsident Westphal: Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, sind Sie bereit, eine Zwischenfrage 
des Abgeordneten Kuhlwein zuzulassen? 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, darf man 
Ihre Antwort auf die Frage des Kollegen Weisskir-
chen so verstehen, daß Sie in den Ausschußberatun-
gen unter Umständen einer Änderung des Antrags  

zustimmen würden, wenn in jedem Fall eine bun-
deseinheitliche Regelung — durch Bundesgesetz — 
festgelegt würde? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege Kuhl-
wein, in dem Antrag sind einige Elemente enthalten 
— sie beziehen sich z. B. auf die Berechnung von 
Einkommensgrenzen —, die diskutabel sind. Aber 
wenn Sie das diskutieren wollen, muß ich Ihnen 
zweierlei sagen. 

Erstens. Warum haben Sie das nicht in den zu-
rückliegenden Jahren, als es um die Akzeptanz des 
Ausbildungsförderungsgesetzes gegangen ist, schon 
getan? Damals hätte es wirklich noch etwas be-
wirkt. 

Zweitens müssen Sie natürlich auch die Schwie-
rigkeiten verstehen, die wir haben angesichts der 
Einwendungen mancher Länder, auch sozialdemo-
kratisch regierter Länder, beispielsweise bei der 
Neuberechnung der Einkommensgrenzen für die 
Landwirte. Aber bitte schön, das sind Fragen, die 
man erörtern kann. Nicht erörtern kann man in 
meinen Augen die Rückkehr zum BAföG in der 
alten Fassung, wie es der Schwerpunkt Ihres An-
trags ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nun lassen Sie mich mit dem fortfahren, was ich 
soeben gesagt habe. Überhaupt nicht verstehen 
kann ich, daß Sie die Umstellung der Studentenför-
derung auf Darlehensbasis rückgängig machen wol-
len. Die Regierung und, ich meine, auch das Parla-
ment haben die Pflicht, Ausbildungsförderung nicht 
nur für die jetzige studentische Generation sicher-
zustellen, sondern die Ausbildungsförderung auch 
für die nächste studentische Generation zu sichern. 
Vor dem Hintergrund der Finanzentwicklung, die j a 
in erheblichem Umfang von der vorherigen Regie-
rung zu verantworten ist und die uns zwingt, uns 
jetzt auf das Wesentliche zu konzentrieren — ich 
habe das ausgeführt —, ist es doch richtig, wenn wir 
sagen, daß derjenige, der heute Ausbildungsförde-
rung erhält, die aus Steuermitteln finanziert wird, 
der mit dieser Ausbildungsförderung ein Studium 
abschließen kann, dem nach diesem Studium der 
berufliche Einstieg gelungen ist und der dann als 
Naturwissenschaftler, als Diplom-Ingenieur, als 
Rechtsanwalt, als Akademiker, als Arzt oder als 
Zahnarzt über ein ordentliches Einkommen verfügt, 
die Ausbildungsförderung zurückzahlt, damit auch 
die nächste studentische Generation Ausbildungs-
förderung erhalten kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Herr Staatssekretär, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten 
Frau Dr. Hamm-Brücher? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Bitte schön, Frau 
Kollegin. 

Frau Dr. Hamm-Brücher (FDP): Entschuldigen Sie, 
Herr Staatssekretär; ich dachte, Ihr Gedanke sei 
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jetzt formuliert. Ich bitte um Entschuldigung. Darf 
ich im Anschluß an die Frage des Herrn Kollegen 
Kuhlwein auf sein Anliegen in Form einer weiteren 
Frage zurückkommen? Ist es nicht entscheidend 
notwendig, Herr Staatssekretär, im zuständigen 
Ausschuß über das politische Grundproblem aus-
führlich zu reden, was geschehen muß, damit die 
gesamtstaatliche Verantwortung, die der Bund j a 
für die Gleichheit der Lebenschancen hat, durch 
den Abbau der BAföG-Finanzierung nicht rückläu-
fig ist und wir nicht in die Kleinstaaterei von einst 
zurückfallen? Das ist doch das vorrangige Problem. 
Stimmen Sie da mit mir überein? 

(Beifall bei der SPD) 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Frau Kollegin 
Hamm-Brücher, es gibt ohnehin eine Gelegenheit, 
hier im Parlament und, wenn man will, auch in den 
Parlamentsausschüssen über diesen Punkt zu spre-
chen, wenn wir den Bericht, den Herr Kollege Neu-
hausen genannt hat, dem Parlament erstatten. Auf 
diesen Punkt komme ich gleich zurück. 

Ich möchte noch mal sagen, daß es in meinen 
Augen ein Gebot der Solidarität zwischen den Ge-
nerationen ist, daß wir an dieser Umstellung auf 
Darlehensbasis festhalten. 

Darf ich auch an dieser Stelle noch mal darauf 
hinweisen: Wenn ein Handwerksgeselle sich zum 
Meister weiterbildet und dafür öffentliche Mittel in 
Anspruch nimmt, dann nimmt er sie doch als Darle-
hen auf. Wenn jemand als junger Mensch, der über 
die berufliche Bildung gegangen ist, eine selbstän-
dige Existenz gründet, dann ist es normal, daß er 
dafür ein Darlehen aufnimmt, das in den Konditio-
nen wesentlich ungünstiger ist als die Darlehen, die 
wir hier vorgesehen haben. Und wenn das Darle-
hensprinzip für Nichtakademiker gilt, dann kann 
es doch für die Akademiker nicht so falsch sein, wie 
Sie es immer darstellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Ich bitte Sie, auch an der im Herbst 1982 getroffe-
nen Regelung des Schüler-BAföG festzuhalten. 
Diese Regelung konzentriert die Schülerförderung 
auf die mit besonders hohen Kosten belasteten Aus-
zubildenden, also auf auswärts untergebrachte 
Schüler und auf Auszubildende an Abendschulen 
und an Kollegs. Das hat meines Erachtens schon 
deshalb eine gewisse Logik, weil man in der Regel 
davon ausgehen kann, daß eine Familie, die ihre zu 
Hause wohnenden Kinder bis zum Ende der 
10. Klasse des Gymnasiums führen konnte, in der 
Lage ist, noch die 11., 12. und 13. Klasse zu finanzie-
ren. Sie dürfen nämlich nicht übersehen, daß diese 
Familien, beispielsweise eine Familie mit einem 
Netto-Einkommen von monatlich 1 500 DM und 
zwei Schulkindern, von denen sich eines im 11., 12. 
oder 13. Schuljahr befindet, allein durch direkte und 
indirekte staatliche Leistungen im Rahmen des Fa-
milienlastenausgleichs, also durch Kindergeld, Aus-
bildungsfreibetrag, Wohngeld usw., eine Steigerung 
des verfügbaren Netto-Einkommens von ca. 3 500 
DM im Jahr erhalten. Dabei sind eine ganze Reihe 
von weiteren Leistungen wie beispielsweise Lern-

mittelfreiheit, Zuschüsse zu den Schülerfahrkosten 
gar nicht berücksichtigt. 
Ich bin deswegen der Meinung, daß man, wenn 

man überhaupt über das Thema Ausbildungsförde-
rung in der Zukunft diskutiert — und da bin ich 
dankbar, daß diese Diskussion in den Ländern so 
geführt wird —, doch auch diese ganzen Leistungen 
nach dem Familienlastenausgleich mit sehen muß; 
ganz abgesehen davon habe ich es nie als eine gute 
Regelung angesehen, wenn auf der gleichen Schul-
bank zwei Schüler gesessen haben, von denen der 
eine, weil seine Eltern knapp unter der Einkom-
mensgrenze lagen, einen Anspruch auf Förderung 
hatte, die auf sein eigenes Konto gegangen ist, so 
daß er damit oft über erhebliche Beträge verfügen 
konnte, die sein Klassenkamerad auf der Bank ne-
benan nicht zur Verfügung hatte, obwohl seine El-
tern nur knapp über der Einkommensgrenze gewe-
sen sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Abgeordneten Vogelsang? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Bitte sehr, Herr Kol-
lege Vogelsang. 

Vogelsang (SPD): Herr Staatssekretär, darf ich 
Ihre Ausführungen zum Familienlastenausgleich so 
verstehen, daß die Bundesregierung diesen Fami-
lienlastenausgleich so, wie er jetzt besteht, als abge-
schlossen ansieht? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Nein. Dazu ist in der 
Regierungserklärung deutlich etwas gesagt worden. 
Es ist auch so, daß in dem Beschluß, den der Bun

-

destag im Dezember des letzten Jahres gefaßt hat 
— Herr Kollege Neuhausen hat darauf hingewie-
sen —, bewußt dieser Zusammenhang auch zum Fa-
milienlastenausgleich wiederhergestellt worden ist. 
Ich finde, das sind konstruktivere Ansätze für die 
Zukunft als der Antrag, den Sie heute vorgelegt 
haben. 

Vizepräsident Westphal: Herr Staatssekretär, ge-
statten Sie eine weitere Zwischenfrage? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Aber darf ich vor-
schlagen, daß es dann die letzte ist, weil ich sonst 
mit der Zeit zu sehr überziehe. — Bitte schön. 

Krizsan (GRÜNE): Herr Staatssekretär, ich 
möchte auf Ihr Zahlenbeispiel zurückkommen. 
Glauben Sie denn, daß eine Familie mit einem Mo-
natseinkommen von 1 800 DM zwei Kinder zum 
Gymnasium schicken kann? 

Pfeifer, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft: Ja, meine Damen 
und Herren, darf ich dazu noch einmal auf eine 
Argumentation zurückkommen: Bei einer Familie, 
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die ein zu Hause wohnendes Kind bis zur 10. Klasse 
des Gymnasiums geführt hat, kann man doch in der 
Regel davon ausgehen, daß das auch in der 11., 12. 
und 13. Klasse noch möglich ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich verkenne nicht, daß es trotzdem auch in Zu-
kunft Fälle gibt, in denen Familien mit begabten 
Kindern auf Ausbildungsförderung während der 
Schulzeit angewiesen sind. Hier sind wir aber der 
Meinung, daß es möglich ist — und dafür bin ich 
dankbar, daß die Länder das aufgegriffen haben —, 
daß die Länder diese Ausbildungsförderung durch 
ergänzende gesetzliche Regelungen sicherstellen. 
Ich halte es ausdrücklich auch für richtig — um das 
zum Ausdruck zu bringen —, wenn die Länder diese 
Förderung in erster Linie auf begabte Schüler, auf 
begabte Kinder konzentrieren. 

Natürlich, Herr Kollege Neuhausen, es ist richtig: 
diese Regelungen sind in der Tat oft unterschied-
lich. Aber diese Unterschiede beruhen in einem 
nicht geringen Umfang z. B. auch auf unterschiedli-
chen schulischen Angeboten in den einzelnen Län-
dern. Es gibt Länder, die dem Berufsgrundschul-
jahr in einer flächendeckenden Form eine beson-
dere Bedeutung beimessen. Daß diese andere För-
derungsschwerpunkte setzen als Länder, die z. B. 
mehr das kooperative Berufsgrundbildungsjahr in 
den Mittelpunkt ihrer Politik stellen, ist vernünftig. 
Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, daß man 
sich hier nicht auf den Standpunkt stellen sollte, es 
müsse unter allen Umständen hier alles gleich gere-
gelt sein, zumal j a wesentliche Teile der Ausbil-
dungsförderung schon immer unterschiedlich gere-
gelt gewesen sind. Ich denke beispielsweise an den 
Ersatz von Fahrkosten für Schüler, ich denke an die 
Lernmittelfreiheit. Daß gerade vor diesem Hinter-
grund dann einzelne Länder unterschiedliche För-
derungsinstrumentarien schaffen, das würde ich 
zunächst einmal nicht negativ bewerten. 

Ich halte es für entscheidend, daß bundesweit das 
Ziel erreicht wird, das in der Entschließung des 
Bundestags vom Dezember 1978 formuliert ist, 
nämlich sicherzustellen, daß Familien mit nicht 
ausreichendem Einkommen die notwendige Förde-
rung gewährleistet erhalten, damit ihre Kinder den 
ihrer Begabung entsprechenden Schulabschluß er-
reichen können. 

Meine Damen und Herren, dieses Ziel ist bundes-
weit zu erreichen, wenn die SPD-regierten Länder 
endlich dem Beispiel der CDU-regierten Länder fol-
gen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das hat Frau Kollegin Rönsch zum Ausdruck ge-
bracht, und das kann ich nur unterstreichen. 

(Zuruf von der SPD: Welchem Beispiel? — 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Neuhausen, den von Ihnen hier wie-
der angeführten und für den Herbst zugesagten Be-
richt werden wir dem Parlament erstatten. Wir wer-
den uns Mühe geben, daß er zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt im Herbst dem Parlament vor-
liegt. Dann, Frau Kollegin Hamm-Brücher, gibt es  

j a die Möglichkeit, auch dieses noch einmal im ein-
zelnen und, wie ich sagen möchte, dann auch im 
Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft 
zu besprechen, falls der heutige Antrag nicht dort-
hin überwiesen werden sollte. 

Lassen Sie mich abschließend darauf hinweisen 
— meine Damen und Herren, das sollte Ihnen in 
der SPD auch zu denken geben —, daß uns das 
Deutsche Studentenwerk in der vorletzten Woche 
einen Bericht über die Ausbildungsförderung in 
vergleichbaren europäischen Ländern vorgelegt 
hat. Dieser Bericht — so hat es der Präsident des 
Deutschen Studentenwerks zum Ausdruck ge-
bracht —, hat zum Ergebnis, daß sich die Ausbil-
dungsförderung in der Bundesrepublik Deutsch-
land auch unter den veränderten Bedingungen im 
europäischen Maßstab durchaus sehen lassen 
kann. 

Meine Damen und Herren, deswegen sollte man 
diese Ausbildungsförderung hier auch nicht so her-
absetzen, wie das zum Teil in den letzten Wochen 
und vor allem im Wahlkampf geschehen ist. Für die 
Zukunftschancen unserer Jugend in den nächsten 
Jahren ist es von entscheidender Bedeutung, daß 
es genügend Lehrstellen gibt — ich habe das 
gesagt —, daß benachteiligte Jugendliche eine Aus-
bildungschance erhalten, 

(Zurufe von der SPD) 

daß eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen 
in überbetrieblichen Ausbildungsstätten zur Verfü-
gung stehen, daß Hochschulen offengehalten wer-
den, daß sich insgesamt die Chancen unserer Ju-
gend nach der Ausbildung beim Übertritt in den 
Beruf und am Arbeitsmarkt verbessern. 

Hierauf möchte sich die Bundesregierung auch in 
ihrem Bildungsetat konzentrieren. Meine Damen 
und Herren, deswegen möchte ich Sie bitten, daß 
Sie in der Sache diesen Antrag, der uns heute vor-
liegt, ablehnen. — Ich bedanke mich für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat Frau Abgeord-
nete Schmidt (Nürnberg). 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Herren und Damen! Unsere 
Diskussion zu BAföG — ob im Wahlkampf, ob heute 
hier — ist schon erstaunlich. Leistungselite, Bega-
bungsdefinitionen, Abbau von Mischfinanzierungen 
— die Journalisten, die leider Gottes nicht sehr 
zahlreich vertreten sind, staunen, wie umfassend 
und gebildet wir diskutieren. 

(Zuruf von der SPD) 
— Man darf auch einmal über die Journalisten 
schimpfen. 

Wir staunen, was die am nächsten Tag alles Schö-
nes über uns schreiben. Der Bürger zu Hause wird 
heute abend am Fernsehgerät staunen, wenn er 
zwei Kinder in Ausbildung hat, und wird überhaupt 
nichts mehr verstehen. 

Die junge Studentin und der junge Student stau-
nen ebenfalls; dachten die beiden doch, wir würden 
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nach unseren hehren Absichten, niedergelegt im 
Bericht der Enquete-Kommission „Jugendprotest 
im demokratischen Staat", wenigstens den Versuch 
unternehmen, uns ihrer Anliegen ernsthaft anzu-
nehmen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN) 

Auch sie verstehen aus dieser Diskussion über-
haupt nichts mehr. Ich will versuchen, das ein ganz 
klein bißchen verständlicher zu machen. 

Die staats- und finanzpolitisch interessante Dis-
kussion zum Abbau der Mischfinanzierung bedeu-
tet in diesem konkreten Fall ein Hin- und Herschle-
ben der Verantwortung zwischen Bund und Län-
dern. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Sie bedeutet garantiert ein „SchlAföG" in Schles-
wig-Holstein — das finde ich besonders hübsch —, 
ein „NAföG", ein „HeAföG" — das kommt nämlich 
garantiert auch in Hessen — und ein „BayAföG", 
weil viele Länder, meine sehr verehrten Kollegen, 
schon allein durch ihre Verfassung gezwungen sein 
werden, hier eine Ausbildungsförderungsregelung 
vorzulegen, auch wenn es gegen ihre Überzeugun-
gen gehen wird. 

Frau Kollegin Rönsch, Sie haben uns mangelnde 
Seriosität dieses Antrags vorgeworfen. Ich muß Ih-
nen sagen, daß in Ihrer Rede in diesem Punkt sehr 
wenig Seriosität enthalten war, als Sie den Ländern 
vorgeworfen haben, sie wollten die Mittel dazu 
nicht bereitstellen. Denn die vier SPD-regierten 
Länder haben am Freitag der letzten Woche im 
Bundesrat einen Antrag eingebracht, der gleichlau-
tend ist mit dem, über den wir heute abstimmen 
werden. 

(Frau Rönsch [CDU/CSU]: Der ist wegen 
der Hessenwahl eingebracht worden!) 

— Nicht wegen der Hessenwahl. Wir hätten uns 
gewünscht, daß dieser Antrag angenommen worden 
wäre, weil uns die Ausbildungsförderung viel zu 
ernst und viel zu wichtig ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das bedeutet selbstverständlich, daß Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen ihren 
Anteil an der Finanzierung mit eingebracht hät-
ten. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Herr Rau wollte doch nicht!) 

Genauso selbstverständlich ist, daß diese „SchlA-
föG", „NAföG", „HAföG" — und was es dann so alles 
geben wird — unterschiedliche Anspruchsvoraus-
setzungen haben werden. Selbstverständlich bedeu-
tet es, daß es unterschiedliche Leistungen geben 
wird. 

Ministerpräsident Albrecht irrte, als er im Bun-
desrat sagte, der Bundestag habe in seiner Ent-
schließung vom letzten Dezember die Länder beauf-
tragt, sich um dieses Problem zu kümmern. Nein, 
wir — das waren alle bis auf Sie, liebe Kollegen von 
den GRÜNEN — haben die Bundesregierung beauf-

tragt, für eine bundeseinheitliche Regelung zu sor-
gen. Das ist doch ein kleiner Unterschied, wie ich 
meine. 

(Beifall bei der SPD) 

So erkennt der Bundesbürger am Fernsehappa-
rat, daß er künftig bei einem Umzug für seine Kin-
der nicht nur andere Schulbücher und andere Lehr-
pläne vorfinden wird, sondern auch eine andere 
Ausbildungsförderung. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Er wird sich fragen, mit welchem Recht wir von ihm 
laufend verlangen, er solle mehr Mobilität zeigen. 
Das nenne ich mangelnde Seriosität. 

So müßte der Bundestag inzwischen auch stau-
nen, was aus seinen Entschließungen von dieser 
Regierung so ganz rasch — indem man nur ein paar 
Worte ändert — gemacht wird. Frau Dr. Wilms hat 
in unserer letzten Ausschußsitzung davon gespro-
chen, die Bundesregierung habe den Auftrag, einen 
Bericht darüber vorzulegen, wie die Ausbildungs-
förderung — „nach dem Kahlschlag" hat sie natür-
lich nicht gesagt; das ist mein Wort — nach der 
Streichung, der wesentlichen Reduzierung des 
BAföG verbessert werden könne. Aus dieser Forde-
rung hat sie flugs einen Bericht zur Ausbildungs- 
und Begabtenförderung gemacht. Einen solchen 
Bericht wollen wir nicht. Wir wollen einen Bericht 
darüber, wie die Ausbildungsförderung verbessert 
werden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Ihn will sie vorlegen, aber auf jeden Fall nach 
Schuljahresbeginn. Da frage ich: Wem nützt das 
dann noch etwas? 

Wollen also kann dieser Bundestag viel, bekom-
men tut er etwas ganz anderes. Dazu ein paar Bei-
spiele, damit auch alle verstehen — und wiederum 
vor allem Dingen die, die das zu Hause sehen und 
hören —, daß es sich nicht um eine akademische 
Diskussion handelt, sondern um Menschen; um 
Menschen, in deren Lebensweg wir drastisch einge-
griffen haben, drastischer — der Kollege von den 
GRÜNEN hat das schon ausgeführt — als in allen 
anderen Bereichen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Wenn Sie das dann nicht als Kahlschlag bezeich-
nen, können wir uns gerne über die Definition des-
sen unterhalten, was noch ein Kahlschlag ist. Ich 
kann Ihnen versichern: Ich habe für jedes einzelne 
Beispiel, das ich nenne, einen Beleg. Ich bringe 
nicht alle; sonst müßte ich den ganzen Tag reden, 
und das will ich Ihnen nicht zumuten. 

(Rossmanith [CDU/CSU]: Das fällt Ihnen 
schwer?!) 

— Das fällt mir schwer. Das stimmt, Herr Rossma-
nith, das gebe ich gerne zu. Jeder hat seine Fehler. 
Das ist aber einer der geringsten, die man haben 
kann. 

Erstes Beispiel. Ein Berufsaufbauschüler, 23 
Jahre alt, mit Hauptschulabschluß — hören Sie 
bitte zu; denn weil sich immer so wenige darunter 
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etwas vorstellen können, ist es in meinen Augen 
wirklich wichtig, daß man einmal die Menschen 
hinter diesem BAföG sieht, die betroffen sind — 
und abgeschlossener Schlosserlehre, war zwei 
Jahre in seinem Beruf tätig. Er wurde dann arbeits-
los und entschloß sich nach einem halben Jahr er-
folgloser Bemühungen, wieder die Schulbank zu 
drücken, um mit besserer Qualifikation auch bes-
sere Chancen zu haben. Er ist verheiratet, wohnt 
mit seiner Frau in einer Altbauwohnung. Seine 
Frau verdient als Anfangsverkäuferin 980 DM. 
Seine Eltern sind Rentner und wohnen in derselben 
Stadt wie er. Die Rente beträgt 1 300 DM im Mo-
nat. 

Mit seiner Entscheidung, noch einmal in die 
Schule zu gehen, hat er — ich bitte, das Wort „ver-
zichtet" jetzt nicht mißzuverstehen — auf 800 DM 
Arbeitslosengeld verzichtet und hat dafür 445 DM 
BAföG bekommen. Dieses BAföG bekommt er nun 
nicht mehr. Er bekommt überhaupt nichts mehr, 
weil er mit seinen 23 Jahren am Wohnort der Eltern 
in die Schule gehen kann und weil die Härterege-
lung wegen der „Höhe" des Einkommens der Eltern 
auf ihn nicht zutrifft. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Das zweite Beispiel: Eine Schülerin in Klasse 12 
des Gymnasiums bekam bisher 275 DM Schüler- 
BAföG. Sie wohnt bei ihren Eltern; Einkommen der 
Eltern: 1 100 DM. Damit man einmal sieht, wie die 
Härteregelung funktioniert bzw. nicht funktioniert: 
Die Schule erreicht sie mit dem Schulbus, und für 
den Schulweg braucht sie mit diesem Schulbus eine 
Stunde und zehn Minuten, wohlgemerkt: einfache 
Wegzeit. 

Auch sie bekommt kein BAföG mehr, weil sie 
nämlich bei ihren Eltern wohnt und weil sie trotz 
des niedrigen Einkommens der Eltern nicht unter 
die Härteregelung fällt, und zwar mit der eigenarti-
gen Begründung, daß sie vom Wohnort der Eltern 
eine geeignete Schule nicht erreichen kann. Auf gut 
deutsch: Der Schulweg ist zu lang. Komisch, was 
wir da gemacht haben! 

(Zuruf von der SPD: Sie muß ausziehen!) 

Wir haben es gemacht; das kann ich belegen, das 
kann ich Ihnen an Hand der Ausführungsbestim-
mungen des Landes Bayern zeigen. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Das dritte Beispiel: Eine junge Frau, 28 Jahre alt, 
wohnt ca. 30 km von Nürnberg entfernt. Sie besucht 
nach langjähriger Berufstätigkeit ebenfalls die Be-
rufsaufbauschule. Bisher hat sie etwas über 500 DM 
Ausbildungsförderung einschließlich Mietzuschuß 
bekommen. Ab Herbst 1983 bekommt auch sie 
nichts mehr. Warum? Weil ihre Eltern in Hamburg 
wohnen. 

Nun können Sie sicherlich mit Recht fragen: Was 
hat der Wohnort der Eltern, Hamburg, mit einer 
28jährigen zu tun, die 30 km von Nürnberg entfernt 
wohnt? Aber so haben Sie hier dieses Gesetz be-
schlossen! 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Das haben Sie so gemacht! 

(Zuruf von der CDU/CSU: Weshalb ist sie 
denn in Nürnberg?) 

In Hamburg gibt es eine geeignete Schule. Sie wird 
also jetzt, mit 28 Jahren, wieder vom Wohnort ihrer 
Eltern abhängig. 

(Zuruf von der SPD: Die geistig-moralische 
Wende!) 

Würden die Eltern nach Kleinkleckersdorf — wobei 
ich nicht weiß, ob es das in der Gegend von Ham-
burg gibt — umziehen, würde sie vielleicht wieder 
Ausbildungsförderung bekommen; da sind sich die 
Fachleute noch nicht so ganz einig, was auch eini-
ges über die Qualität der Änderungen, die hier vor-
genommen worden sind, aussagt. 

Wenn das, liebe Kollegin Rönsch, kein Kahl-
schlag ist, dann — ich sage es noch einmal — unter-
halten wir uns über den Inhalt des Wortes „Kahl-
schlag". Ich sage gern auch „Streichung", wenn es 
Sie irgendwie beruhigt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Das alles sind noch die harmlosesten Beispiele. 
Ich könnte Ihnen, wie gesagt, zig andere nennen. 
Alle diese Beispiele sind bis ins Detail belegbar, alle 
kann ich Ihnen zeigen, da gibt es Hunderte und 
Tausende. Leider haben wir Schüler und Eltern in 
der Größenordnung von 200 000 in diese Situation 
gebracht. 

Es gibt keine elternunabhängige Förderung für 
erwachsene Schüler mehr. Der zweite Bildungsweg 
ist zum größten Teil abgeschafft. Das ist Kahl-
schlag! Alles ist vorbei, vergessen, perdu. Das küm-
merliche Rest-BAföG ist nicht gerecht, und ich 
wage — das sage ich noch einmal — zu bezweifeln, 
daß das juristisch haltbar ist. Wenn ich solche Fälle 
bei mir in der Sprechstunde habe, werde ich den 
jungen Leuten raten, zu klagen, und werde notfalls 
die Kosten übernehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Weil ich gerade beim Stichwort „Gerechtigkeit" 
bin: Gerecht ist auch die Umstellung auf Volldarle-
hen in der Studentenförderung nicht. Wenn Sie, 
Herr Staatssekretär Pfeifer, und auch der Herr Mi-
nisterpräsident Albrecht das nicht verstehen, will 
ich Ihnen gerne helfen; denn Ihre Argumentation 
wird nicht etwa dadurch richtiger, daß sie immer 
wiederholt wird. 

Erstens. Es sind überwiegend die Kinder von 
Lohnsteuerzahlern, die bisher unter die Förderung 
fielen. Das werden auch Sie nicht bestreiten. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Zweitens. Die Kinder von Nichtlohnsteuerzah-
lern, die wegen des hohen Einkommens ihrer El-
tern kein BAföG bekommen, nehmen ebenfalls den 
„irre teuren Medizinstudienplatz", wie Herr Mini-
sterpräsident Albrecht es genannt hat, in Anspruch 
— vielleicht sollten wir das nicht so ganz aus dem 
Gedächtnis verlieren —, und zwar beliebig lange 
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und ohne mit Schulden ins Berufsleben starten zu 
müssen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist der Punkt!) 

Drittens. Die bessere Einkommenssituation des 
künftigen Akademikers beginnt bei einem Monats-
einkommen von 960 DM für den Ledigen. Da setzt 
die Rückzahlungspflicht ein. Vorhin ist hier so 
euphorisch gesagt worden, was für tolle Rückzah-
lungsbedingungen wir in diesem Gesetz vorfinden 
könnten. Hören Sie sich doch einmal an, was die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz dazu sagt! Hören 
Sie sich doch an, daß sie das als nicht praktikabel 
bezeichnet, daß das Ganze zu einer Flut von Prozes-
sen führen werde! Ich habe das in der letzten Bun-
destagsdebatte schon einmal ausgeführt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Dann, Herr Staatssekretär, verweisen Sie mit 
Recht auf die sehr gute Ausarbeitung, die eine 
Reihe von europäischen Ländern gemacht hat. Ich 
empfehle das allen zur Lektüre. Da müssen wir 
sagen: Bisher sahen wir nicht schlecht aus. Das 
bezieht sich auf den Stand 1980. Ich habe das sehr 
genau gelesen. Darüber können wir uns auch unter-
halten. Dann müssen wir erst einmal schauen, was 
wir jetzt haben. Jetzt haben wir folgendes, daß wir 
das einzige Land in dieser Gruppe sind, das Studen-
ten ausschließlich über Darlehen fördert. Kein an-
deres europäisches Land, das in dieser Untersu-
chung ist, macht so etwas. 

Die Konsequenzen der Umstellung auf Darlehen 
sind deutlich. Das, was wir befürchtet haben, tritt 
ein. Um 58 %, den höchsten Prozentsatz, hat die Zahl 
der Ausbildungsplatzsuchenden mit Hochschul- 
und Fachhochschulreife zugenommen. Der Ver-
drängungswettbewerb ist in vollem Gange. Wenn 
Sie sagen, Sie setzen andere Prioritäten, muß ich 
sagen, manche werden vielleicht gar nicht mehr so 
notwendig sein, weil Sie die Hochschulen nicht 
mehr in dem Umfang ausbauen müssen, weil Sie 
durch diese BAföG-Regelung nicht mehr so viel 
Studenten haben werden. 

Wenn Sie sagen, daß Sie die Förderung von Be-
hinderten als eine Priorität sehen, dann begrüßen 
wir das. Nur, mehr Mittel, als sie Finanzminister 
Lahnstein noch in unserer Regierungszeit zur Ver-
fügung gestellt hat, haben Sie diesem Projekt auch 
nicht zur Verfügung gestellt. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kommt natürlich, liebe Kollegin Rönsch, 
wie immer der „liebe Bundeskanzler", der ehema-
lige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Da sage ich 
Ihnen folgendes: Selbstverständlich hat er das auf 
der AfA-Konferenz gesagt. Nun finde ich, daß auch 
Bundeskanzler — damit sollten Sie ja die besten 
Erfahrungen haben oder auch die schlechtesten — 
nicht davor gefeit sind, publizistisch und plebiszitär 
wirkungsvolle Aussagen an geeigneter Stelle zu 
machen und nicht durch große Sachkenntnis in so 
einem Punkt zu glänzen. 

(Lachen und Zurufe bei der CDU/CSU) 

Wir haben es bei unserem Bundeskanzler zumin

-

dest geschafft, ihm diese Sachkenntnis zu verschaf

-

fen. Wir haben es geschafft, daß er diese Meinung 
zurückgenommen hat. Machen Sie einmal dasselbe 
bei Ihrem Bundeskanzler! 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Lachen bei der CDU/CSU) 

Nun kommt natürlich wie immer vom Herrn 
Staatssekretär, von Ihnen die Frage: Wie wollen Sie 
das finanzieren? Das Ganze wird mit „Erblast" gar-
niert und mit den leeren Kassen begründet. Auch 
dazu ein kleines Beispiel. Nehmen wir einmal mei-
nen „Lieblingsminister", den Herrn Generalsekre-
tär Geißler. Bei zwei Kindern, eins davon in Ausbil-
dung, spart er im Jahr gegenüber einem gleichviel 
Verdienenden ohne Kinder 1662 DM an Steuern 
durch Ausbildungsfreibeträge und die neu einge-
führten Kinderfreibeträge. Bei einem jungen Beam-
ten im einfachen Dienst, bei einem ungelernten Ar-
beiter beträgt dies null D-Mark, bei einem Fachar-
beiter höchstens 500 DM. Wenn wir allein für die 
Geißlers und natürlich auch für die Schmidts, die 
hier stehen, nur einen Teil dieser Steuervergünsti-
gungen streichen würden, könnten wir BAföG bei-
nahe finanzieren. Wenn Sie dann noch unserem An-
trag folgten, Mißbräuche beim Einkommensbegriff 
zu beseitigen, ist die Finanzierung annähernd si-
chergestellt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Ich meine Mißbräuche, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, wie sie durch Werbungen, wie sie 
uns alle auf den Tisch geflattert sind, deutlich wer-
den. Da haben wir solche Zettelchen bekommen, 
darauf steht: „Finanzieren Sie Ihr Hobby durchs 
Finanzamt", erster Band „Fliegen", zweiter Band 
„Ferienwohnungen", dritter Band „Jachten", jeder 
Band für 298 DM, selbstverständlich von der Steuer 
absetzbar. Das sage ich Ihnen und vor allen Dingen 
auch dem Herrn Kollegen Stücklen, dem ich das 
auszurichten bitte: Das sind die wahren Ausbeuter 
des Staates, die mitverursacht haben, daß BAföG in 
Mißkredit gebracht worden ist. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Das sind diejenigen, Herr Staatssekretär, die die 
mangelnde Akzeptanz dieses Gesetzes verursacht 
haben, 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

und nicht etwa angebliche Leistungsverweigerer, 
denen in Wirklichkeit unsere Gesellschaft die Mög-
lichkeit, etwas zu leisten, verweigert. 

(Abg. Daweke [CDU/CSU] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

Vizepräsident Wurbs: Frau Abgeordnete, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage? 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Ich kann nicht 
mehr. Entschuldigung, Herr Kollege. Wenn ich es 
noch schaffe, werde ich es Ihnen noch sagen. 

Jetzt bin ich gefragt worden, warum wir denn 
nichts getan haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 
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— Wollten Sie das fragen? 

(Daweke [CDU/CSU]: Aber dicke!) 

— Ja, wunderschön. Ich ahnte doch, daß wir noch 
miteinander ins Gespräch kommen. 

Warum haben wir denn nichts getan? Ich sage es 
Ihnen ganz deutlich. Wir haben es ja versucht. Ich 
kann Ihnen sagen: Wir können in der Steuergesetz-
gebung, wie Ihnen als erfahrenem Parlamentarier 
wohl klar ist, allein nichts ändern. Wir haben das 
bedauert. Ich muß sagen, ich schäme mich manch-
mal, daß unsere Ansätze zeitweise nicht gerade aus-
reichend waren. 

Dann hatten wir auch den Koalitionspartner. Der 
glaubte, seine Klientel unter denen suchen zu müs-
sen, die Ferienwohnungen und Jachten und Fliegen 
als Hobby betreiben. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Sie kommen auch noch dran, Herr Daweke. 
Keine Panik! 

(Daweke [CDU/CSU]: Wo hat Herbert Weh

-

ner denn sein Haus?) 

— Das wurde bei Herbert Wehner garantiert nicht 
über Steuervergünstigungen finanziert. Das möchte 
ich in aller Deutlichkeit sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie waren im Bundesrat in der Mehrheit. Da ha-
ben Sie alle unsere Ansätze, solche Schweinereien 
zu beseitigen — ich bezeichne das an dieser Stelle 
ganz deutlich als Schweinereien —, nicht zugelas-
sen. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb haben wir nichts getan. 

Meine sehr verehrten Kollegen, ich fordere Sie 
daher auf: Stellen Sie endlich mit uns gemeinsam 
Gerechtigkeit wieder her! Schaffen Sie Klarheit 
und Vertrauen! Erteilen Sie der Kleinstaaterei in 
der Bildungspolitik, in der Ausbildungsförderung 
eine Absage! Die Zeit drängt. Wir haben nicht sehr 
viel Zeit. Nachdem wir heute den Äußerungen des 
Herrn Staatssekretärs entnehmen konnten, daß un-
ser Antrag in Ausschußberatungen keinerlei Chan-
cen hätte, bin ich der Meinung: Wir sollten heute 
darüber abstimmen und wenigstens Farbe beken-
nen. — Danke schön. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat Herr Abgeord-
neter Rossmanith. 

Rossmanith (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Frau Schmidt, 
Sie nehmen es mir sicher nicht übel, daß ich über 
Ihre ersten Ausführungen gestaunt habe, nämlich 
über den Vorwurf, daß wir vor dem 6. März, dem 
Wahltag, die Wahrheit gesagt haben und uns jetzt 
zu dieser Wahrheit bekennen. Ich muß sagen: Sie 
scheinen ein sonderliches Verständnis von Demo-
kratie und dem zu haben, was man dem Bürger 
gegenüber zu sagen hat. 

Zweitens ist mir sehr negativ aufgestoßen, daß 
Sie das Fernsehen so ins Spiel bringen. Gott sei 
Dank, liebe Kollegin Schmidt, haben wir noch eine 
Demokratie und werden hier im Parlament die Ent-
scheidungen für die Bürger getroffen und nicht auf 
dem Fernsehschirm. Bedauerlicherweise sind wir 
heute bereits so weit gekommen, daß wir den Be-
griff der Telekratie benutzen müssen. 

(Kuhlwein [SPD]: Jeder CSU-Mann muß 
einmal in der Woche das Fernsehen beset

-

zen!) 

— Ja, Herr Kuhlwein, da haben Sie natürlich einige 
Erfahrungen, nehme ich an. Aber warten Sie ab! 
Noch sind wir und bleiben wir in der Demokratie. 
Auch diejenigen, die jetzt Fernsehfetischismus be-
treiben, werden wieder auf den Boden der Tatsa-
chen zurückgeführt werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich sage ein drittes. Auch durch Ihre ständig wie-
derholten Beispiele 

(Zuruf von der SPD: Echte Beispiele!) 

— ach, jetzt hören Sie doch bitte einmal auf! — wer-
den Sie den Begriff des Kahlschlags nie rechtferti-
gen können. Was wir getan haben, ist, auf Grund 
der Verantwortung zu handeln, die wir im bildungs-
politischen und im gesamtstaatlichen Bereich zu 
tragen haben. Auch hier hat Frau Minister Wilms 
mit Recht darauf hingewiesen — aber das hat nicht 
nur Frau Wilms gesagt, sondern auch ihr Vorgän-
ger, Ihr Minister, Herr Kollege Kuhlwein —, daß 
keine Regierung an einer Kürzung auch in diesem 
Bereich vorbeigekommen wäre. Wenn wir diese 
Sätze so gelassen hätten, wären wir im Endeffekt 
auf mindestens 4,5 Milliarden DM gekommen. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Unser 
Minister hat die Kürzung verhindert!) 

— Von wegen „Kürzung verhindert"! Er hat gesagt, 
daß Einschnitte gemacht werden müssen. Es ist 
Tatsache, daß Ihr Minister und seinerzeit auch 
Herr Kollege Kuhlwein als Vertreter des Ministers 
das gesagt haben. 

Deshalb wundert es mich wirklich, wie heute die 
SPD-Fraktion mit einer sehr legeren Art den An-
trag vorbringt. Ich möchte ihn fast als unschuldig

-

naiv bezeichnen. Es ist abstrus, die Wiederherstel-
lung des BAföG in der Fassung der Siebten Novelle 
überhaupt wieder in die Diskussion zu bringen. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Für Sie 
vielleicht!) 

Denn wir haben uns hier vor der Wende, die wir 
jetzt haben durchsetzen können, kontinuierlich auf 
Ihren Schienen bewegt. Engholm hat gesagt — ich 
zitiere ihn hier wörtlich —, daß das „BAföG bei 
knappen öffentlichen Mitteln finanziell nicht aus 
dem Ruder laufen" dürfe. 

(Kuhlwein [SPD]: Da ging es aber um Stei

-

gerungsraten!) 

Die Kollegin Rönsch hat dankenswerterweise 
schon darauf hingewiesen, was der damalige Bun-
deskanzler Helmut Schmidt vor der Kommission 
der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
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in der SPD unter großem Beifall gesagt hat, näm-
lich daß eine Darlehensregelung beim BAföG er-
reicht werden müsse. Dafür gab es damals großen 
Beifall von der Gruppe der Arbeitnehmer in Ihrer 
Partei. 

(Kuhlwein [SPD]: Das haben wir schon ein

-

mal gehört!) 

Es wundert mich doch sehr, Frau Kollegin Schmidt, 
daß Sie hier nicht mit einem einzigen Wort auf die 
Arbeitnehmer eingegangen sind. Sie haben hier we-
der den Lehrling und den Gesellen noch den Mei-
ster erwähnt, auch nicht den Familienvater mit 
zwei, drei Kindern, der das BAföG letztendlich fi-
nanzieren muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Hornhues 
[CDU/CSU]: Recht hat er!) 

Ich will aber — das sage ich mit aller Deutlichkeit 
— mit diesen Hinweisen auf die frühere, an ihrem 
finanzpolitischen Unvermögen gescheiterte Bun-
desregierung nicht von der eigenen Verantwortung 
für die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, 
ablenken. Aber ich möchte mich mit aller Deutlich-
keit dagegen wenden, daß sich jetzt gerade jene 
politischen Kräfte in dieser BAföG-Diskussion so 
stark zu Wort melden und hier vor allem als Anklä-
ger auftreten, die diese Situation durch ihre unver-
antwortliche Schuldenwirtschaft in den vergange-
nen 13 Jahren herbeigeführt haben. 

(Widerspruch bei der SPD) 

— Herr Kuhlwein, darüber brauchen wir letztlich 
doch nicht zu diskutieren. 

Im übrigen: Ihr heutiger Antrag lenkt völlig von 
der Tatsache ab, daß der Bildungsetat, der Einzel-
plan 31, eine Steigerungsrate von 2,4 % ausweist — 
trotz der Kürzungen, die wir hier im BAföG-Bereich 
vornehmen mußten. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Wo spa

-

ren Sie denn dann?) 

Das heißt: Das Finanzvolumen dieses Bildungsetats 
übersteigt das des Bildungsetats der damals von 
Ihnen getragenen Bundesregierung noch weit. Nur, 
die Bildungschancen einer jungen Generation zei-
gen sich nicht allein darin, ob ich ihr BAföG als 
Darlehen oder als Zuschuß gebe, sondern die Bil-
dungschancen muß ich schon etwas weiter, globaler 
sehen. Mit Maßnahmen — ich führe sie Ihnen gern 
auf — wie Hochschulbau, studentischer Wohnraum-
bau, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses haben wir die Bildungschancen der jungen Ge-
neration verbessert. 

(Kuhlwein [SPD]: Wo ist denn das Gesetz 
zur Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses?) 

— Warten Sie doch ab! — Herr Kuhlwein, um Ihnen 
das hier auch einmal zu sagen: Wir haben dadurch 
letztendlich wieder mehr Vertrauen auch in die Bil-
dungspolitik gebracht, als Sie in 13 Jahren kaputt-
machen konnten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Weil Sie hier danach fragen: Der Ansatz für den 
Hochschulbau 1983 wurde gegenüber dem bisheri-
gen Ansatz um 230 Millionen DM auf 1,23 Milliar-
den DM erhöht. 

(Zurufe von der SPD) 

— Ja, das sind die Zahlen. 

(Kuhlwein [SPD]: Ich wollte wissen, wann 
das Gesetz zur Förderung des wissen

-

schaftlichen Nachwuchses kommt!) 

— Das kommt schon noch in meinen Ausführun-
gen, keine Sorge! Nicht nur vor dem 6. März sagen 
wir die Wahrheit; wir halten hinterher auch das, 
was wir versprochen haben. 

(Kuhlwein [SPD]: Wann wird der Gesetz

-

entwurf dem Bundestag zugeleitet?) 

Nur: 13 Jahre lassen sich hier nicht in sechs Mona-
ten völlig auf die Seite schieben; wir brauchen et-
was länger. Es tut uns leid, aber Ihre Bemerkungen 
zwingen immer wieder dazu, daß wir auf diese Tat-
sache hinweisen müssen. 

Nicht minder bemerkenswert sind für mich die 
Aktivitäten und Bemühungen der Bundesregierung 
im Bereich der beruflichen Bildung. Hier hat der 
Bundeskanzler in persönlichem Einsatz — es ist 
erstmalig, daß sich ein Bundeskanzler derart be-
müht hat — dazu beigetragen, daß zu Beginn der 
neuen Ausbildung im September/Oktober dieses 
Jahres jeder junge Mensch einen Ausbildungsplatz 
haben wird. 

(Kuhlwein [SPD]: Geben Sie jetzt auch 
noch eine Ausbildungsplatzgarantie? Ein 

riskantes Manöver!) 

— Wir sprechen uns da mit Sicherheit im Oktober 
wieder. Ich habe gewisses Verständnis dafür, daß 
Sie das jetzt bringen müssen. Ich habe Verständnis 
dafür, daß es Sie jetzt schmerzt, daß es Ihnen, nach-
dem Sie im vergangenen Jahr noch den Minister 
und Staatssekretär stellten, nicht mehr gelingt, hier 
eine solche Dramaturgie im Hinblick auf die jungen 
Menschen zu betreiben, die vor der Ausbildung ste-
hen. Wir lassen uns diesen Part von Ihnen nicht aus 
der Hand nehmen. Wir wissen, was wir den jungen 
Menschen gegenüber verantworten müssen, ist 
nicht allein das BAföG, sondern es sind die gesam-
ten Bildungschancen, die verbessert und wieder auf 
den Stand gebracht werden müssen, den wir vor 
Ihrer damaligen, leider nicht sehr glücklichen Re-
gierungszeit, hatten. 

Herr Jannsen, jetzt möchte ich kurz auf Sie ein-
gehen. Eine Behauptung wird durch ständige Wie-
derholung nicht besser. Ihr nettes Beispiel mit der 
Hose mag vielleicht für einen mittelmäßigen Krimi 
herhalten, aber es hat nicht das geringste mit dem 
zu tun, was uns heute hier berührt. Sie müßten die-
ses Gesetz einmal durchlesen, das Ihnen in den letz-
ten Tagen zugegangen ist. Dann würden Sie sehen, 
daß derjenige oder diejenige, die nach ihrem Stu-
dium kein Einkommen haben, die Rückzahlung 
nicht leisten müssen. Ich möchte Sie also bitten, 
Herr Jannsen, auch hier im Bereich der Wahrheit 
zu bleiben. 
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Rossmanith 
Nun will ich noch etwas zu einem Punkt sagen, 

den Sie, Frau Kollegin Schmidt, angesprochen ha-
ben. Die Änderungen im Ausbildungsverhalten der 
Abiturienten haben mit dem BAföG überhaupt 
nichts zu tun, sondern das liegt ausschließlich an 
den Berufschancen. Das ist doch ganz klar: Sie ha-
ben in den vergangenen Jahren eine Bildungspoli-
tik betrieben, die uns heute mehr als hunderttau-
send arbeitslose Akademiker beschert. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Fragen Sie doch diese einmal, wie sie die heutige 
Situation sehen. 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist doch ganz klar, daß Abiturienten hier die ent-
sprechenden Rückschlüsse ziehen. 

Zum Schüler-BAföG muß ich, in aller Freund-
schaft, sagen: Wer glaubt, hier die Länderregelun-
gen kritisieren zu müssen, oder wer meint, mit dem 
Antrag der SPD-regierten Länder im Bundesrat et-
was ändern zu können, der irrt. Im übrigen sind es 
die vier Länder, wobei man das in Hessen, in dem 
nicht einmal ein Haushalt zustande gebracht wer-
den kann, kaum als Regierung bezeichnen darf. 
Dort sind derzeit eher Verwalter tätig. Das ist er-
bärmlich genug, aber das ist nicht das heutige The-
ma. Durch den Antrag im Bundesrat wird das nicht 
besser, nicht wahrer und nicht richtiger. Sie müs-
sen handeln. Sagen Sie doch einmal Ihren Partei-
freunden in den A-Ländern, wie sie in diesem Mo-
ment handeln sollten und daß sie die Schüler nicht 
in ein Loch hineinfallen lassen dürfen. 

(Frau Dr. Däubler-Gmelin [SPD]: Bundes

-

verantwortung!) 

Wir haben diese Verantwortung getragen, 

(Immer [Altenkirchen] [SPD]: Abgelegt 
habt ihr sie!) 

und wir müssen langsam wieder auf diesen Stand 
zurückkommen. Es verwundert mich schon sehr, 
daß gerade aus Ihrer Ecke plötzlich so ein starker 
Drang für die Einheitlichkeit des Bildungswesens 
kommt. Ich brauche Ihnen nicht die Diskussion der 
letzten Tage vor Augen zu führen, was die Gesamt-
schule oder die Friedenserziehung an den Schulen 
anbelangt. Was wollen Sie denn hier, womit streben 
Sie die Einheitlichkeit des Bildungswesens an? Ich 
kann Ihnen nur das eine sagen: Daß ein Bildungsfö-
deralismus — dazu bekennen wir uns, dazu stehen 
wir — konstruktiv betrieben werden muß, daß er 
konstruktiv gehandhabt werden kann und kon-
struktiv gehandhabt wird, mögen Sie daraus erse-
hen, daß der Freistaat Bayern bereits ganz kon-
krete Pläne für eine verstärkte Förderung begabter 
Schüler vorgelegt hat. Durch diese Pläne wird si-
chergestellt, daß jeder begabte und befähigte Schü-
ler unabhängig von seiner sozialen Herkunft geför-
dert werden kann. Niedersachsen hat ein ähnliches 
Modell; alle unionsregierten Länder haben ähnliche 
Modelle. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 
ich kann Ihnen nur empfehlen: Setzen Sie sich mit 
dafür ein, daß diese vorbildliche bayerische Rege-
lung auch in den von Ihnen noch regierten Bundes-

ländern Eingang findet. Dann bräuchten wir uns 
über Ihren heutigen Antrag an sich gar nicht mehr 
lange zu unterhalten. 

Ich möchte deshalb zum Schluß nochmals mit 
aller Deutlichkeit sagen: Ihr Antrag, so wie Sie 
ihn heute vorgelegt haben, ist — ich möchte fast 
sagen — 

(Kuhlwein [SPD]: Es ist wieder so undeut

-

lich, was Sie sagen!) 

unredlich zu nennen. Wir werden ihn ablehnen 
müssen. Wir bieten Ihnen an — Herr Kuhlwein, 
herzlichen Dank, daß Sie das hier mit angesprochen 
haben —, im Ausschuß über diese Problematik zu 
diskutieren. Dort ist der richtige Platz dafür. Wir 
werden uns dort darüber unterhalten, denn es geht 
hier tatsächlich um die jungen Menschen, es geht 
um die Eltern, es geht um die Bildungszukunft in 
unserem Land. — Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Wurbs: Das Wort hat der Abgeord-
nete Professor Laermann. 

Dr.-Ing. Laermann (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegen! 
Ich möchte hier nicht im Detail in die Debatte über 
das BAföG und seine einzelnen Regelungen einstei-
gen, sondern mich auf einige wenige ergänzende 
und grundsätzliche Bemerkungen beschränken. 

Lassen Sie mich jedoch vorweg vielleicht ein 
Wort an die Frau Kollegin Schmidt richten, die of-
fensichtlich der Meinung ist, daß Ferienwohnun-
gen, Yachten, Fliegen und so etwas nur Leuten vor-
behalten bleibt, die der Klientel der FDP angehö-
ren. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [FDP]: Sie glau

-

ben das!) 

Wenn dem so wäre, dann hätten wir sicher ein her-
vorragendes Ergebnis bei den Wahlen. Nur möchte 
ich Sie fragen, ob Sie sich nicht vielleicht einmal im 
Kollegenkreis umhören könnten, wie es denn so 
aussieht mit dem Motto: links reden und rechts 
leben und wer vielleicht mehr Yachten hat als wir. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Frau Kollegin Schmidt, Sie haben auch einige 
Beispiele gebracht. Nun wissen wir, wie das mit 
Beispielen ist: Beispiele hinken. Wenn ich etwas 
Bestimmtes darstellen will, suche ich mir die pas-
senden Beispiele heraus. Es gibt natürlich eine 
Fülle von Beispielen, die man dagegensetzen könn-
te, um Sie zu widerlegen, um Ihnen das Gegenteil 
vor Augen zu führen. Das bringt uns überhaupt 
nicht weiter. 

Im Zusammenhang mit dem, was der Kollege 
Rossmanith gesagt hat, möchte ich fragen: Wo 
bleibt denn eigentlich Ihr Einsatz z. B. für Hand-
werker, die sich selbständig machen wollen, die die 
Meisterprüfung ablegen wollen? Auch die müssen 
das alles über Darlehen finanzieren. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 
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Ich glaube, daß sie wichtig genug für unsere Gesell-
schaft sind, daß wir uns auch mit ihnen beschäfti-
gen. 

(Zuruf des Abg. Kuhlwein [SPD]) 

— Ich komme auch noch zu Ihnen, wenn Sie wol-
len. 

Meine Damen und Herren, das Thema ist meines 
Erachtens viel zu problematisch und viel zu wichtig, 
als daß wir es hier mit Polemik und Hickhack ab-
handeln könnten. Ich meine vielmehr, daß wir uns 
einmal den grundlegenden Aufgaben zuwenden 
sollten, und zwar mit Ruhe und Gelassenheit und 
nicht in Form eines Antrags, der nur zur Schau ein-
gebracht worden ist. Wenn Sie es ernst meinten, 
dann wären Sie bereit, daß man das in den zustän-
digen Ausschüssen ausführlich diskutiert und be-
rät. Wenn Sie es ernst nähmen, dann würden Sie 
das Angebot der Koalitionsfraktionen annehmen. 
Wir haben dazu auch unsere Vorstellungen und un-
sere Meinungen. Der Kollege Neuhausen hat j a 
schon darüber berichtet. 

Ich möchte hier auch noch einmal ergänzend dar-
auf hinweisen: Es ist ein liberales Anliegen, daß wir 
die Grauzonen in der politischen Landschaft einmal 
aufhellen und für klare Verhältnisse in dem Rechts-
verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern 
sorgen und zu klaren Kompetenzabgrenzungen 
kommen. Aber ich sage auch ebenso unmißver-
ständlich, daß das nicht einen Rückzug des Bundes 
aus seiner gesamtstaatlichen Verantwortung be-
deuten kann. 

(Beifall bei der FDP) 

Dies gilt insbesondere für den bildungspolitischen 
Bereich. 

Herr Staatssekretär, es kann auch nicht hinge-
nommen werden — da stimme ich Ihnen zu —, daß 
diese Verantwortung zwischen Bund und Ländern 
hin- und hergeschoben wird. Deswegen fällt es in 
die Verantwortung des Bundes, entsprechend dem 
Gebot der Verfassung für Vergleichbarkeit der Le-
bensverhältnisse in der Bundesrepublik zu sorgen. 
Es kann dabei keine Rede davon sein, daß wir hier 
alles vereinheitlichen wollten. Vergleichbarkeit 
heißt nach meinem Verständnis keinesfalls Gleich-
heit oder gar Uniformität. Die Verfassung läßt im 
übrigen doch auch Raum für differenzierte Ent-
wicklungen in den einzelnen Ländern. Aber der 
Bund — das möchte ich noch einmal nachdrücklich 
feststellen — muß in der Frage der Ausbildungsför-
derung doch zumindest gewisse Grundsätze bun-
deseinheitlich — gemeinsam mit den Ländern, 
selbstverständlich — festlegen. Meine Fraktion, die 
der FDP, hält das für unverzichtbar. Es kann nicht 
hingenommen werden, daß diese Landschaft so 
auseinanderdriftet, wie wir es bedauerlicherweise 
schon feststellen müssen. Die Entwicklungen, die 
jetzt schon eingeleitet bzw. eingetreten sind, gehen 
nach unserer Auffassung zu weit. 

Selbstverständlich müssen wir — und dazu brau-
chen wir eine gewisse Zeit — auch die unterschied-
lichen Transferleistungen in den einzelnen Län-
dern mit in die Überlegungen einbeziehen, Herr 
Staatssekretär. 

Ich meine, zwei Beispiele dafür geben zu müssen, 
an denen wir schon erkennen, daß wir in unserem 
Verhalten, in unserer Argumentation gar nicht lo-
gisch sind. Wenn wir sagen, der Bund sei für die 
Schülerförderung nicht zuständig, stellt sich logi-
scherweise doch die Frage, warum er sich dann für 
die Schüler zuständig fühlt, die nicht zu Hause woh-
nen. Das kann doch keine vernünftige Kompetenz-
abgrenzung sein. Hierüber müssen wir nachden-
ken, hierüber müssen wir beraten. 

(Demonstrativer Beifall bei der SPD) 

Ich kann das beim besten Willen nicht für eine sau-
bere Trennung von Bundes- und Landesaufgaben 
ansehen. Das ist eine horizontale Aufgabenvertei-
lung, aber keine vertikale, wie wir sie eigentlich 
brauchten. 

Ich möchte das zweite Beispiel nennen. Da geht 
es um die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Es werden gute Absichten bekundet, es 
wird ein gutes Programm für eine Nachwuchsförde-
rung in den vom Bund unterhaltenen Forschungs-
einrichtungen, Forschungsinstituten vorgelegt. Das 
ist alles hervorragend und sehr zu begrüßen. Aber 
die Hochschule nebenan trocknet aus, weil dafür 
das Land zuständig ist, dem diese Mittel nicht in 
diesem Maße zur Verfügung stehen. Und es darf 
doch wohl nicht sein, daß wir die Hochschulen aus 
ihrer originären Augabe, Nachwuchspflege und 
Nachwuchsförderung zu betreiben, herausholen, die 
Einheit von Forschung und Lehre aufbrechen und 
diese Lehraufgaben in einem sozusagen höheren 
Stadium der Ausbildung allein den Forschungsein-
richtungen überlassen. Da diese möglicherweise 
nur für ihren eigenen Bedarf ausbilden, muß man 
sich doch fragen: Was wird mit dem allgemeinen 
Bedarf an qualifiziertem wissenschaftlichen Nach-
wuchs in der Wirtschaft und in der Verwaltung, in 
allen anderen Bereichen außerhalb dieser außer-
universitären Forschungseinrichtungen? 

Ich möchte hier hinzufügen, daß die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses neben der so-
zialen Komponente vor allen Dingen auch unter 
dem Gesichtspunkt der Forschungsförderung zu 
betrachten ist. Und sie gehört mit in die logische 
Kette der Förderung von Schülern, Studenten, jun-
gen Wissenschaftlern und des hockqualifizierten 
Nachwuchses. Was wir brauchen, was wir erarbei-
ten müssen, ist endlich ein schlüssiges Gesamtkon-
zept für die Struktur der Förderung, durchgängig 
von unten nach oben. Ich bin der Auffassung, daß 
das unverzichtbare Daseinsvorsorge ist, Zukunftssi-
cherung im Hinblick auf die Verantwortung für die 
Entwicklung in unserem Land. Das ist aber auch 
Verantwortung und Verpflichtung, an der Lösung 
der globalen Probleme, auch der Probleme in der 
Dritten Welt, mitzuwirken. Auch aus diesem 
Grunde, so möchte ich einmal ausdrücklich feststel-
len, kann der Bund nicht aus der Verantwortung in 
diesen bildungspolitischen Fragen entlassen wer-
den. 

(Beifall bei der FDP) 

Das Schlimmste, was wir zu befürchten haben, ist 
Verunsicherung, insbesondere auch in der wissen-
schaftlichen Landschaft. Aus dem Bereich der Wis- 
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senschaft werden schon Befürchtungen laut, daß es 
zu einer Regionalisierung der Forschungs- und Wis-
senschaftsförderung in unserem Lande kommen 
könnte. Ich glaube, daß wir gut daran täten, dem 
von vornherein zu begegnen und klarzustellen: Hier 
hat der Bund Verantwortung, und hier wird der 
Bund dieser Verantwortung auch entsprechen. 

Wir sind deshalb der Auffassung, daß der mit der 
Entschließung vom Dezember 1982 vom Parlament 
angeforderte Bericht möglichst bald vorgelegt wer-
den sollte. Herr Staatssekretär, ich bin Ihnen na-
mens meiner Fraktion sehr dankbar für Ihre Zusa-
ge, den Bericht möglichst bald nach der Sommer-
pause vorzulegen. Ich meine, es ist richtig und not-
wendig, auf der Grundlage dieses Berichts — denn 
welchen anderen Sinn sollte der Bericht haben — 
gemeinsam mit den Ländern über die notwendigen 
Maßnahmen und Neuregelungen zu beraten, damit 
wir ein ausgewogenes und schlüssiges Konzept fin-
den, auch unter Einbeziehung des Familienlasten-
ausgleichs. Und wenn die Beratungen nicht unter 
Zeitdruck stehen sollen, müssen wir eventuell auch 
Übergangsregelungen beraten, damit nicht in der 
Zwischenzeit, bis es zu einer Neuregelung kommt, 
alle, die in das „Interregnum" fallen, von jeder För-
derung und jeder Entwicklungsmöglichkeit ausge-
schlossen werden. 

Meine Damen und Herren, wir täten gut daran, 
über den Antrag der SPD nicht hier und heute 
abschließend zu entscheiden. Es täte mir leid, hier 
eine Ablehnung erklären zu müssen, wo es doch 
möglich wäre, auf der Grundlage und auch unter 
Berücksichtigung der Initiative der SPD in den 
Ausschüssen die Beratungen über dieses wichtige 
Thema nach der Sommerpause noch einmal aufzu-
nehmen. Im anderen Fall müßte meine Fraktion 
diesen Antrag ablehnen. — Ich bedanke mich für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Wurbs: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
der Fraktion der SPD auf Drucksache 10/85 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenstimmen? — 

Meine Damen und Herren, hier oben besteht 
keine Einigkeit über die Mehrheitsverhältnisse. 
Wer dem Antrag der SPD-Fraktion zuzustim-
men wünscht, den bitte ich aufzustehen. — Gegen-
probe! — 

(Zurufe) 

— Das zweite war die Mehrheit. Der Antrag ist 
abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es 
wurde soeben interfraktionell vereinbart, Punkt 7 
der Tagesordnung abzusetzen. Er soll in der näch-
sten Woche behandelt werden. Ist das Haus damit 
einverstanden? — Ich sehe keinen Widerspruch. 
Dann ist so beschlossen. 

Zu der vorigen Abstimmung wurde soeben noch 
eine Enthaltung nachgetragen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 
Beratung des Antrags der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP und der Fraktion DIE 
GRÜNEN 
Bericht der Enquete-Kommission „Zukünf-
tige Kernenergie-Politik" über den Stand der 
Arbeit gemäß Beschluß des Deutschen Bun-
destages vom 26. Mai 1981 
— Drucksache 10/154 

Wird das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. 
Auf Drucksache 10/154 wird beantragt, den Be-

richt der Enquete-Kommission „Zukünftige Kern-
energie-Politik" — Drucksachen 9/2438 und 9/2439 
— zur federführenden Beratung an den Ausschuß 
für Forschung und Technologie und zur Mitbera-
tung an den Innenausschuß und den Ausschuß für 
Wirtschaft zu überweisen. Wer den Überweisungen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenstimmen? — Enthaltungen? — 
Die  Überweisung ist beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 
Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zum Zusatzüberein-
kommen vom 8. Oktober 1982 zum Überein-
kommen vom 9. Dezember 1977 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Fürsten-
tum Liechtenstein, der Republik Österreich 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
im Bereich der Sozialen Sicherheit 
— Drucksache 10/41 — 
Beschlußempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung 
(11. Ausschuß) 
— Drucksache 10/127 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Egert 
(Erste Beratung 8. Sitzung) 

Wird das Wort als Berichterstatter gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Wird das Wort zur Aussprache gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Ich rufe das 

Gesetz mit seinen Artikeln 1 bis 3 sowie Einleitung 
und Überschrift auf. Wer dem Gesetz als Ganzem 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. — Wer stimmt dagegen? — Wer enthält 
sich der Stimme? — Das Gesetz ist angenommen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) 
Aufhebung der Immunität von Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages 
— Drucksache 10/96 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kübler 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 
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Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-

empfehlung des Ausschusses. Wer der Beschluß-
empfehlung des Ausschusses auf Drucksache 10/96 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenstimmen? — Enthaltungen! — Die 
Beschlußempfehlung des Ausschusses ist angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 
Beratung der Sammelübersicht 4 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 
— Drucksache 10/124 — 

Das Wort wird offensichtlich nicht gewünscht. 
Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Beschluß-

empfehlung des Petitionsausschusses, die in der 
Sammelübersicht 4 enthaltenen Anträge anzuneh-
men, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenstimmen? — Enthaltungen? 
— Die Beschlußempfehlung des Petitionsausschus-
ses ist angenommen. 

Ich rufe den Zusatzpunkt der Tagesordnung auf: 
Beratung des Antrags der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP und der Fraktion DIE 
GRÜNEN 
Einsetzung einer Europa-Kommission des 
Deutschen Bundestages 
—Drucksache 10/161 — 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem inter-
fraktionellen Antrag auf Drucksache 10/161 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Gegenstimmen? — Enthaltungen? — Der 
Antrag ist angenommen. 
In der gestrigen Sitzung sind der Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN — Sofortiger Stopp der 
Türkeihilfe — auf Drucksache 10/107 und der An-
trag der SPD — Türkei — auf Drucksache 10/149 
zur federführenden Beratungen dem Auswärtigen 
Ausschuß und zur Mitberatung dem Innenaus-
schuß, dem Verteidigungsausschuß und dem Aus-
schuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit überwie-
sen worden. Der Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses hat gebeten, die beiden Anträge auch dem 
Haushaltsausschuß zur Mitberatung zu überwei-
sen. 
Ist das Haus mit dieser Regelung einverstanden? 

— Es erhebt sich kein Widerspruch. Es ist so be-
schlossen. 
Ich unterbreche die Sitzung bis 13 Uhr. Wir fah-

ren dann mit der Fragestunde fort. Die Sitzung ist 
unterbrochen. 

(Unterbrechung 
von 12.29 Uhr bis 13.01 Uhr) 

Vizepräsident Stücklen: Wir setzen die unterbro-
chene Sitzung fort. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 
Fragestunde 
— Drucksache 10/137 — 

Ich komme zunächst zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Finanzen. Zur Beantwortung 
der Fragen steht uns der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Dr. Häfele zur Verfügung. 
Die Fragen 28 und 29 sollen auf Wunsch des Fra-

gestellers, des Abgeordneten Lutz, schriftlich beant-
wortet werden. Die Antworten werden als Anlage 
abgedruckt. 
Ich rufe die Frage 27 der Frau Abgeordneten 

Weyel auf: 
Welche steuerlichen Entlastungsmaßnahmen gedenkt die 

Bundesregierung zu unternehmen, um die überaus schwie-
rige Einkommensteuersituation der Weinbaubetriebe, in er-
ster Linie verursacht durch den stagnierenden Weinabsatz, 
zu verbessern? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Finanzen: Frau Kollegin Weyel, ich darf 
Ihre Frage so beantworten: Die Bundesregierung 
ist der Auffassung, daß in der gegenwärtigen Lage 
der Weinbaubetriebe keine zusätzlichen steuerli-
chen Maßnahmen in Betracht kommen. Das gel-
tende Steuerrecht bietet schon Hilfen. Neben den 
Freibeträgen nach § 13 Abs. 3 des Einkommensteu-
ergesetzes und der Steuerermäßigung nach § 34 e 
des Einkommensteuergesetzes kann den Winzern, 
die durch ruhigeren Weinabsatz vorübergehend in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten, im Einzelfall 
durch Steuerstundungen nach § 222 der Abgaben-
ordnung und andere Billigkeitsmaßnahmen nach 
§ 163 der Abgabenordnung geholfen werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage? — 
Bitte. 

Frau Weyel (SPD): Herr Staatssekretär, stimmen 
Sie mir dann insoweit zu, daß die Möglichkeiten, 
den Winzern zu helfen, in erster Linie bei den Fi-
nanzverwaltungen der Länder liegen? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Das muß jeweils 
das örtlich zuständige Finanzamt auf Antrag ent-
scheiden. 

Vizepräsident Stücklen: Noch eine Zusatzfrage? — 
Bitte. 

Frau Weyel (SPD): Halten Sie es für angebracht, 
daß die in Frage kommenden Länder hier in einer 
Form reagieren, die die Entscheidung nicht dem 
einzelnen Finanzamt überläßt, sondern doch eini-
germaßen vergleichbare Verhältnisse innerhalb der 
Finanzverwaltungen schafft? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Natürlich. Die 
Oberfinanzdirektionen achten darauf, daß eine 
gleichmäßige Praxis stattfindet. Auf der anderen 
Seite wollen wir aber nicht überbürokratisieren. 
Man darf nicht immer unterstellen, daß jedes Fi-
nanzamt von vornherein etwas ganz anders ent-
scheiden will als das andere. Aber die Oberfinanzdi-
rektionen sind gehalten, auf eine einheitliche Pra-
xis zu achten. 

Vizepräsident Stücklen: Danke. — Keine weiteren 
Zusatzfragen. 
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Vizepräsident Stücklen 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär, wir ha-

ben da ein Problem: Aus Versehen ist hier der 
Stempel angebracht: Die Fragen 32 und 33 sind vom 
Antragsteller zurückgezogen. Sind Sie auf die Be-
antwortung dieser beiden Fragen vorbereitet? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Jawohl. 

Vizepräsident Stücklen: Dann würde ich sagen, 
daß wir sie hier behandeln. 

(Zuruf des Abg. Becker [Nienberge] 
[SPD]) 

— Sie wollen das auch so nicht haben? 

(Becker [Nienberge] [SPD]: Ich habe ge

-

stern zwei Dringliche Fragen gehabt! Des

-

wegen dürfen diese Fragen heute nicht be

-

antwortet werden!) 

— Es geschieht also völlig zu Recht, daß diese Fra-
gen heute nicht behandelt werden. Das ist in Ord-
nung. Sie sind also nicht zurückgezogen; sie werden 
heute auf Grund der einschlägigen Vorschrift der 
Geschäftsordnung nur nicht behandelt. 

Nun rufe ich die Frage 30 des Herrn Abgeordne-
ten Gattermann auf: 

Mit welcher Begründung fordern einige Länderfinanzver-
waltungen, wie z. B. Nordrhein-Westfalen, als Voraussetzung 
für die Anerkennung der Mehrwertsteueroption bei Vermie-
tungsumsätzen bei den Vermietungsgesellschaften die Erfül-
lung bestimmter Kriterien wie z. B. Mindestgewinnmargen 
und Mindestkapitalausstattung, und trifft es zu, daß diese 
Praxis nunmehr verschärfend vereinheitlicht werden soll? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Gat-
termann, ich darf so antworten: Für die umsatz-
steuerliche Anerkennung von Zwischenmietver-
hältnissen im Einzelfall ist es nach allgemeinen Be-
steuerungsgrundsätzen u. a. erforderlich, daß nicht 
nur der Eigentümer einen wirtschaftlich vernünfti-
gen Grund für die Zwischenvermietung hat; viel-
mehr muß auch der Zwischenmieter ein eigenes 
wirtschaftliches Interesse an der An- und Weiter-
vermietung der Wohnungen haben. Da der Zwi-
schenmieter mit seiner Tätigkeit das unternehmeri-
sche Risiko, z. B. das Mietausfallrisiko, und die un-
ternehmerischen Gewinnchancen vom Eigentümer 
übernimmt, muß sein wirtschaftliches Ergebnis 
zwangsläufig höher sein als das eines bloßen Haus-
verwalters. Als Anhaltspunkt hierfür wird von eini-
gen Länderfinanzverwaltungen von einer Rohge-
winnmarge des Zwischenmieters in Höhe von 10 % 
der Endmiete ausgegangen. Auf einen bestimmten 
Gewinn des Zwischenmieters kommt es dagegen 
nicht an. 
Es trifft zu, daß nunmehr eine bundeseinheitliche 

Regelung getroffen werden soll. Nach dieser Rege-
lung soll von der Prüfung, ob angemessene Gewinn-
chancen des Zwischenmieters vorliegen, abgesehen 
werden können, wenn seine Rohgewinnmarge min-
destens 10 % der Endmiete beträgt. Hieraus wird 
ersichtlich, daß mit der bundeseinheitlichen Rege-
lung insoweit keine Verschärfung gegenüber der 
bisherigen Praxis in den Ländern beabsichtigt ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Gattermann (FDP): Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß beispielsweise die Finanzverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen früher von we-
sentlich geringeren Gewinnmargen ausgegangen 
ist und erst seit einigen Monaten dazu übergegan-
gen ist, diese höheren Gewinnmargen zugrunde zu 
legen, so daß die Vereinheitlichung in der Tat eine 
verschärfende Vereinheitlichung ist? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Man muß zwi-
schen der Gewinnmarge, die in der Höhe nicht be-
urteilt werden kann — das soll j a gerade das Ergeb-
nis dieser einheitlichen Lösung sein —, und der 
Rohgewinnmarge unterscheiden. Wir wollen j a mit 
dieser einheitlichen Regelung — übrigens mit Zu-
stimmung aller Länder; das wird sich auch aus der 
Antwort auf die zweite Frage, die Sie gestellt haben, 
ergeben — eine ungleiche Behandlung in der Bun-
desrepublik Deutschland verhindern. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Gattermann (FDP): Herr Staatssekretär, die Ge-
winnmarge von 10 % ist natürlich für den Vermie-
tungsmarkt ein ungewöhnlich interessantes Datum. 
Darf ich, nachdem die Bundesregierung in anderem 
Zusammenhang in einem Bericht festgestellt hat, 
daß der Kostendeckungsgrad für Neubauwohnun-
gen bei 50 % liegt, aus dieser Praxis der Finanzver-
waltung schlußfolgern, daß die Bundesregierung 
der Meinung ist, daß im Vermietungsgeschäft 
durchschnittlich ein Rohgewinn von 10 % erwirt-
schaftet werden muß, und was gedenkt denn die 
Bundesregierung zu tun, um in allen sonstigen 
Marktbereichen wenigstens in die Nähe oder auch 
nur in die Hoffnung von vergleichbaren Gewinn-
margen zu kommen? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregie-
rung wird einzelnen Branchen nicht vorschreiben, 
wie hoch die Gewinne sein sollen, sondern sie über-
läßt es den unternehmerischen Entscheidungen, 
möglichst vernünftige Gewinne zu erzielen, wobei 
dabei natürlich auch die Kosten eine Rolle spielen. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter Stieg-
ler. 

Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, dient die hier 
beanstandete Regelung nicht vor allem dazu, um 
beim Bauherrenmodell Mißbräuche möglichst zu 
unterbinden, und wird die Bundesregierung deswe-
gen gegenüber dieser Kritik standhaft bleiben? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Natürlich. Wir 
verfolgen eine doppelte Absicht. Zum einen wün-
schen wir bundesweit eine einheitliche Handha-
bung, und zum anderen wünschen wir, daß Miß-
bräuche möglichst verhindert werden. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die Frage 31 des Herrn Abgeordneten 
Gattermann auf: 

Für wie sinnvoll hält gegebenenfalls die Bundesregierung 
die verschärfende Vereinheitlichung zum jetzigen Zeitpunkt 
in Anbetracht der Tatsache, daß die seit 15 Jahren beste-
hende Mehrwertsteueroption bei Vermietungsumsätzen oh- 
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Vizepräsident Stücklen 
nehin zum 31. Dezember 1984 ausläuft, und ist die Bundesre-
gierung aus baukonjunkturellen und Rechtssicherheitsgrün-
den bereit sicherzustellen, daß die Option nicht durch die 
Vereinheitlichung faktisch schon früher als vorgesehen ab-
geschafft wird? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Herr Gattermann, 
Ihre zweite Frage darf ich so beantworten: Die Fi-
nanzgerichte haben in zahlreichen Entscheidungen 
in der Einschaltung gewerblicher Zwischenmieter 
einen Mißbrauch von rechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten gesehen und den Abzug der auf der Er-
richtung des Wohngebäudes ruhenden Umsatzsteu-
ern versagt. Gegen diese Entscheidungen ist in der 
Regel Revision eingelegt worden. Der Bundesfi-
nanzhof hat über diese Revisionen, obwohl ihre 
Einlegung zum Teil schon zehn Jahre zurückliegt, 
bisher in keinem Fall entschieden. Hierdurch ist 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit entstanden. 
Von den betroffenen Wirtschaftskreisen und von 
den Finanzministern der Länder, insbesondere Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen, ist daher der 
dringende Wunsch geäußert worden, die Frage der 
umsatzsteuerrechtlichen Anerkennung von Zwi-
schenmietverhältnissen bei Bauherrenmodellen in 
einem Rundschreiben des Bundesministers der Fi-
nanzen bundeseinheitlich zu regeln. Dem entspre-
chenden Entwurf eines Rundschreibens haben die 
Finanzminister der Länder kürzlich einhellig zuge-
stimmt. In dem Rundschreiben wird dargelegt, bei 
welchen Gestaltungsformen in der Einschaltung 
von Zwischenmietern ein Mißbrauch von Gestal-
tungsmöglichkeiten vorliegt. Das Rundschreiben 
enthält jedoch eine Übergangsregelung. Hiernach 
ist das Rundschreiben in den Fällen, in denen es zu 
einer Verschärfung der Besteuerung gegenüber der 
bisherigen Verwaltungspraxis führen könnte, nicht 
anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige dem Bau-
herrenmodell vor dem 1. Juli 1983 beigetreten ist. 
Das ist der Zeitpunkt, zu dem die Verwaltungsan-
weisung voraussichtlich im Bundessteuerblatt ver-
öffentlicht wird. 
Durch die bundeseinheitliche Regelung sollen le-

diglich Mißbrauchsfälle unterbunden werden. Hier-
durch ist sichergestellt, daß die Umsatzsteueroption 
bei der Vermietung von Wohnungen nicht tatsäch-
lich bereits vor dem vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Zeitpunkt, nämlich dem 1. Januar 1985, abgeschafft 
wird. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Gattermann (FDP): Hält es die Bundesregierung 
für sehr sinnvoll, daß für die Restzeit von knapp 
anderthalb Jahren nun noch eine bundeseinheitli-
che Regelung praktiziert wird, nachdem man seit 15 
Jahren ohne eine solche bundeseinheitliche Rege-
lung zurechtgekommen ist? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Es war der 
Wunsch der Länder, der natürlich auch schon ei-
nige Zeit zurückreicht. Es vergeht natürlich immer 
einige Zeit, bis etwas verwirklicht wird. Wenn wir in 
anderthalb Jahren gewisse Mißbräuche verhindern, 
ist ein gewisser Zweck damit erreicht. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zuatzfrage. 

Gattermann (FDP): Herr Staatssekretär, Sie ha-
ben gerade gesagt, daß diese Regelung, so sie eine 
Verschärfung beinhaltet, nur für die Zukunft gelten 
soll, und haben dabei das Kriterium genannt, daß es 
nicht für Fälle gilt, in denen die Projekte bereits vor 
dem 1. Juli 1983 gezeichnet worden sind. Halten Sie 
diese Regelung für ausreichend? Ich kann mir 
schließlich Projekte vorstellen, die fertig geplant, 
fertig in den Vertrieb gegeben worden sind, zu Ende 
kalkuliert sind, zu 50 % oder 60 % gezeichnet sind, 
während die restlichen 40 % noch nicht gezeichnet 
sind. Führt dies nicht zu totalen Unverträglichkei-
ten bei der gesamten Abwicklung des Projekts? 
Müßte die zukünftige Regelung nicht nur für Pro-
jekte gelten, die erst nach dem 1. Juli 1983 aufgelegt 
werden? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Jede Neuregelung 
kann gewisse Übergangsschwierigkeiten mit sich 
bringen. Aber vielleicht trägt auch die heutige Fra-
gestunde dazu bei, daß diejenigen, die davon betrof-
fen sind, noch rechtzeitig vor dem 1. Juli Vorkeh-
rungen treffen und sich entsprechend auf die Neu-
regelung einstellen können. 

(Gattermann [FDP]: Dies war der Sinn 
meiner Frage! Danke!) 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Stiegler. 

Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, Sie sagten, es 
lägen seit zehn Jahren Revisionen unbehandelt 
beim Bundesfinanzhof. Liegt diese Verzögerung 
beim Gericht oder liegt es an dem Verhalten der 
Parteien, und — falls sie am Gericht liegt — was 
wird die Bundesregierung tun, um diese an Rechts-
verweigerung grenzende, j a schon Rechtsverweige-
rung zu nennende Verzögerung aufzubrechen? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Wir machen ja lei-
der seit Jahren die betrübliche Erfahrung, daß die 
Rechtsprechung wegen der zunehmenden Flut von 
Klagen gerade auf dem Felde der Finanzgerichts-
barkeit einfach nicht mehr Schritt hält. Die Bundes-
regierung ist im Augenblick dabei — gerade in die-
sen Tagen ist ja auch eine Novelle eingebracht wor-
den — zu überlegen, wie wir diese viel zu langen 
Zeiträume durch geeignete Maßnahmen abkürzen 
können. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe Frage 34 des Herrn Abgeordneten 
Schmitt (Wiesbaden) auf: 

Trifft es zu, daß nach amerikanischen Plänen die Militär-
anlage in Wiesbaden-Erbenheim wieder als Flugplatz ge-
nutzt werden soll. und die Absicht besteht, dort einen großen 
Hubschrauberverband mit 135 Helikoptern und 26 Starrflüg-
lern zu stationieren? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Schmitt, ich darf Ihnen folgende Antwort geben: 
Trotz der Stationierung von US-Heereseinheiten in 
Wiesbaden-Erbenheim wurde die betreffende Lie-
genschaft als Flugplatz nicht aufgegeben. Freilich 
war der Flugbetrieb in den letzten Jahren stark ein-
geschränkt. 
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Parl. Staatssekretär Dr. Häfele 
Im ersten Vierteljahr 1983 sind nach Auskunft 

der amerikanischen Streitkräfte dort 15 Mehr-
zweckhubschrauber stationiert worden, die leiser 
sind als Hubschrauber älterer Bauart. Andere Luft-
fahrzeuge sind dort gegenwärtig nicht stationiert. 
Die Streitkräfte beabsichtigen, die Liegenschaft 
wieder stärker als Flugplatz zu nutzen. Die Planun-
gen im einzelnen kann ich bedauerlicherweise nicht 
offenlegen. Hierfür bitte ich Sie um Ihr Verständ-
nis. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Schmitt (Wiesbaden) (SPD): Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß die hessische 
Landesregierung Bedenken gegenüber diesen ame-
rikanischen Planungen erhoben hat und daß es in-
nerhalb der Bevölkerung von Wiesbaden erhebliche 
Bedenken wegen der Lärmbelästigung auf Grund 
der neuen Hubschrauberstationierung gibt? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Es ist verständ-
lich, daß solche Bedenken geäußert werden. Die 
amerikanischen Stationierungskräfte haben diese 
Bedenken zur Kenntnis genommen. Sie müssen 
trotzdem ihr Vorhaben durchführen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Schmitt (Wiesbaden) (SPD): Herr Staatssekretär, 
ist die Bundesregierung nicht der Auffassung, daß 
bestimmte verteidigungspolitische Konzeptionen 
der Amerikaner in dicht besiedelten Wohnberei-
chen Widerstände in der Bevölkerung gegenüber 
Verteidigungsmaßnahmen wecken und daß es sehr 
schwer sein wird, der Bevölkerung deutlich zu ma-
chen, warum unbedingt in Erbenheim eine solche 
große Zahl von Fluggeräten stationiert werden 
muß? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Diese Schwierig-
keit besteht natürlich häufig bei der Stationierung 
von Flugzeugen oder bei anderen militärischen Ein-
richtungen. Aber wir müssen einfach versuchen, die 
Bevölkerung von der Notwendigkeit zu überzeugen. 
Ohne die Prüfung der Notwendigkeit ist das nicht 
erfolgt. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 
Ich rufe die Frage 35 des Herrn Abgeordneten 

Schmitt (Wiesbaden) auf: 
Hält die Bundesregierung die aus dieser Stationierung ent-

stehenden Belastungen der Bevölkerung des dicht besiedel-
ten Rhein-Main-Gebiets für zumutbar, und hat die Bundesre-
gierung inzwischen überprüft, welche Auswirkungen sich 
aus dieser Hubschrauber-Stationierung für den zivilen Luft-
verkehr im Rhein-Main-Gebiet ergeben? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Die Antwort darf 
ich so vortragen: Die Verteidigungszwecken die-
nenden Einrichtungen und Anlagen können in ei-
nem dicht besiedelten Gebiet wie der Bundesrepu-
blik Deutschland leider auch zu Beeinträchtigun -
gen der Umwelt führen. Die Bundesregierung be-
müht sich in solchen Fällen jedoch stets um Lösun-
gen, die sowohl den Belangen der Landesverteidi-

gung als auch den Interessen der betroffenen An-
wohner Rechnung tragen. 
Nach Mitteilung des Bundesministeriums der 

Verteidigung fliegen Hubschrauber meist in Höhen-
bereichen, die deutlich unter denen der Düsenver-
kehrsflugzeuge und anderer Luftraumbenutzer lie-
gen. Das entspricht auch der Erfahrung, die wir alle 
haben. 
Die Frage, welche Auswirkungen eine künftige 

verstärkte Nutzung der Liegenschaft als Flugplatz 
auf den zivilen Luftverkehr im Rhein-Main-Gebiet 
haben wird, wird gegenwärtig von der Bundesregie-
rung noch geprüft. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Schmitt (Wiesbaden) (SPD): Herr Staatssekretär, 
sind Sie nicht der Auffassung, daß bei der Abwä-
gung militärischer Belange mit Fragen des Umwelt-
schutzes und der Ruhebedürftigkeit der Bevölke-
rung auch eine Berücksichtigung der zuletzt ge-
nannten Belange für die Bundesregierung dringend 
erforderlich wäre, und sollte die Bundesregierung 
nicht deshalb gegen die geplante Zahl zu stationie-
render Hubschrauber Einspruch einlegen? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Natürlich, alles 
muß abgewogen werden, auch die Gesichtspunkte, 
die Sie hier genannt haben. 

(Dr. Apel [SPD]: Klasse! Das sind ja Ant

-

worten!) 

Vizepräsident Stücklen: Noch eine Zusatzfrage. 

Schmitt (Wiesbaden) (SPD): Herr Staatssekretär, 
sind Sie nicht auch der Auffassung, daß erhebliche 
Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs, d. h. 
der Flugbewegungen auf dem Rhein-Main-Flugha-
fen, durch Hubschrauberflüge und Hubschrauber-
führung mittels entsprechender elektronischer Ein-
richtungen gegeben sein werden und dies ein weite-
rer Grund ist, warum die Bundesregierung gegen 
eine Hubschrauberstationierung in solchem Um-
fang Einspruch einlegen sollte? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Genau diese wich-
tige Frage wird deshalb von der Bundesregierung 
zur Zeit überprüft. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Dr. Czempiel. 

Frau Dr. Czempiel (SPD): Herr Staatssekretär, 
wann hat die Bundesregierung von den zuständigen 
amerikanischen Stellen die Informationen über den 
Umfang der Stationierung von neuen Hubschrau-
bern erhalten, und hält es die Bundesregierung 
nicht für notwendig, die Bevölkerung darüber recht-
zeitig zu informieren? 

Dr. Häfele, Parl. Staatssekretär: Ich kann Ihnen 
das an Hand der Unterlagen, die ich jetzt bei mir 
habe, nicht genau sagen. Aber das ist rechtzeitig vor 
der Stationierung erfolgt, schon im letzten Jahr. 
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Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen.  — 
Dann  kommen wir zum Geschäftsbereich des 

Bundesministers für Wirtschaft. Zur Beantwortung 
der Fragen steht uns Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Grüner zur Verfügung. 

Die Fragen 36 und 37 des Herrn Abgeordneten 
Müller (Wesseling) und die Frage 38 des Herrn Ab-
geordneten Austermann sollen auf Wunsch der Fra-
gesteller schriftlich beantwortet werden. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 39 des Herrn Abgeordneten 
Sieler auf: 

Was hat die Bundesregierung bisher getan und was wird 
sie in den nächsten Monaten unternehmen, um den Stahl-
standort „mittlere Oberpfalz" zu erhalten? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Das Bundeskabinett hat in seiner 
Sitzung vom 14. Juni beschlossen, das bereits beste-
hende Hilfsprogramm für die Stahlindustrie zu er-
weitern. Die Investitionszulage „Stahl" soll von 10 % 
auf 20 % erhöht werden. Zusätzlich sollen die Stahl-
unternehmen Hilfen erhalten können, die sich nach 
der Höhe ihrer Umstrukturierungsaufwendungen 
bemessen. Als Bemessungsgrundlage sollen Teil-
wertabschreibungen und bestimmte Teile der Auf-
wendungen im Sozialbereich gewählt werden. Der 
Fördersatz soll bis zu 50 % betragen. Insgesamt ist 
dafür ein Gesamtrahmen der öffentlichen Hilfen 
von 3 Milliarden DM vorgesehen, wobei die Hilfen 
für die Arbed Saarstahl in diesem Betrag nicht ent-
halten sind. Die Bundesregierung setzt voraus, daß 
sich die Länder zu 50 % an diesen Hilfen beteiligen. 
Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß damit 
den Unternehmen erhebliche Anreize und Unter-
stützung geboten werden, um sich auf die verän-
derte Marktentwicklung einzustellen und so wett-
bewerbsfähige, sichere Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Maxhütte kann wie jedes andere deutsche 
Stahlunternehmen an diesen öffentlichen Hilfen 
partizipieren, sofern das von ihr vorgelegte Konzept 
tragfähig erscheint. Die Prüfung des Antrags der 
Maxhütte ist noch nicht abgeschlossen. Auch hin-
sichtlich der regionalen Auswirkungen steht die 
Bundesregierung in engem Kontakt mit dem Land 
Bayern. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Sieler (SPD): Herr Staatssekretär, hält denn die 
Bundesregierung das Konzept der Maxhütte zur 
Strukturanpassung für tragfähig und akzeptabel, 
und ist sie bereit, das auch in Brüssel entsprechend 
zu unterstützen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, das 
Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Aber die 
Bundesregierung hat das Konzept nach Brüssel 
weitergeleitet, so daß sichergestellt ist, daß dieses 
Konzept eingehend auf seine Tragfähigkeit geprüft 
werden kann. Nach meinem derzeitigen Informa-
tionsstand besteht durchaus Aussicht, daß es als 
tragfähig anerkannt werden wird. Aber ich möchte 
der endgültigen Entscheidung hier nicht vorgreifen,  

die ja auch nicht etwa von der Bundesregierung ge-
troffen wird, sondern von der Kommission. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Sieler (SPD): Herr Staatssekretär, ergibt sich aus 
der Tatsache, daß die Maxhütte im Koalitionspapier 
besonders genannt wird, auch eine besondere Ver-
pflichtung für die Bundesregierung? Wenn ja, wie 
schaut diese Verpflichtung aus? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Daraus ergibt sich 
keine besondere Verpflichtung, die über das hinaus-
gehen würde, was die Bundesregierung gegenüber 
allen anderen regionalen Standorten auch erklärt 
hat, nämlich bei der Lösung unserer schwerwiegen-
den Stahlprobleme nicht nur die sektoralen, son-
dern auch die regionalen Auswirkungen in ihr Kon-
zept einzubeziehen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Stiegler. 

Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, Sie wissen, 
wie groß die Sorgen der Arbeitnehmer bei der Max-
hütte sind, gerade in diesem Raum, der besonders 
gebeutelt ist. Wie sieht denn nun konkret die Ein-
bindung der Maxhütte in das Stahlkonzept aus? Wir 
lesen nur, was in Koalitionsvereinbarungen steht, 
und hören gelegentlich fromme Worte. Aber wie 
schaut es denn nun konkret aus? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Konkret sieht es so 
aus, daß es Aufgabe der Maxhütte und der Unter-
nehmensorgane, die dort zuständig sind, ist, ein 
Konzept vorzulegen. Dieses Konzept ist vorgelegt 
worden, es ist auch allgemein bekannt und zugäng-
lich. Es geht jetzt darum, ob dieses Konzept von der 
Kommission als tragfähig angesehen wird und da-
mit in die von mir geschilderten Möglichkeiten der 
Zuschußgewährung aus den Mitteln des Bundes 
und des Landes einbezogen werden kann. Die Ver-
antwortung für die Lösung der Strukturprobleme in 
der Stahlindustrie bleibt bei den dazu berufenen 
Unternehmensorganen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die Frage 40 des Herrn Abgeordneten 
Gerstl (Passau) auf. — Der Abgeordnete ist nicht im 
Saal. Es wird so, wie in der Geschäftsordnung vor-
gesehen, verfahren. 
Ich rufe die Frage 41 des Herrn Abgeordneten 

Stiegler auf: 
Bis wann wird die Frachthilfevereinbarung zwischen Bund 

und Ländern unterzeichnet, und welche Mittel wird die Bun-
desregierung dem Bundestag zur Frachthilfefinanzierung im 
Haushaltsjahr 1984 und in der mittelfristigen Finanzplanung 
vorschlagen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Verhandlungen 
zwischen dem Bund und den vier Zonenrandlän-
dern über den Abschluß einer Verwaltungsverein-
barung zur Frachthilfe sind vor kurzem abgeschlos-
sen worden; die förmliche Unterzeichnung ist einge-
leitet. Die Bundesregierung geht daher davon aus, 
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daß die Vereinbarung wie geplant zum 1. Juli 1983 
in Kraft tritt. 
Über den Haushaltsentwurf für das Jahr 1984 

und über die mittelfristige Finanzplanung wird die 
Bundesregierung noch vor der Sommerpause be-
schließen. Die Mittel für die Frachthilfe werden 
hierbei nach dem voraussehbaren Bedarf im Rah-
men der haushaltspolitischen Möglichkeiten be-
stimmt werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, wie sieht die 
Behandlung der erweiterten Kohlefrachthilfe in 
diesem Konzept aus? Treffen meine Informationen 
zu, daß die erweiterte Kohlefrachthilfe auslaufen 
soll, oder besteht die Bereitschaft, insbesondere mit 
Rücksicht auf steigende Stromkosten — etwa wenn 
wir den Waldpfennig und anderes einführen — die 
erweiterte Kohlefrachthilfe auch über 1984 hinaus 
zu zahlen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, es ist 
richtig, daß die erweiterte Kohlefrachthilfe einer 
besonderen Behandlung bedarf, die auch mit den 
Ländern besprochen worden ist. Ich möchte darauf 
hinweisen, daß die erweiterte Kohlefrachthilfe eine 
Subventionierung der Strompreise darstellt und 
daß in den Prüfungsbemerkungen des Bundesrech-
nungshofes auch festgestellt worden ist, daß für 
eine solche Subventionierung des Strompreises in 
der bisherigen Form kein Anlaß und keine Recht-
fertigung mehr besteht, so daß ein Abbau vorgese-
hen ist, wenn auch in Stufen. Auch darüber ist mit 
den beteiligten Ländern Einigkeit erzielt worden. 
Ab 1. Juli 1983 werden die Fördersätze von zur Zeit 
durchschnittlich rund 0,6 Pfennig pro Kilowatt-
stunde auf den einheitlichen Satz von 0,4 Pfennig 
pro Kilowattstunde und ab 1. Januar 1984 auf 0,3 
Pfennig je Kilowattstunde gesenkt. Bereits ab 1. Ja-
nuar 1982 waren die Fördersätze der erweiterten 
Kohlefrachthilfe von vorher 1,1 Pfennig auf den 
durchschnittlichen Satz von 0,6 Pfennig herabge-
setzt worden. Die weitere Regelung für die erwei-
terte Kohlefrachthilfe wird ab 1. Januar 1985 geson-
dert getroffen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Stiegler (SPD): Herr Staatssekretär, darf ich Sie 
also so verstehen, daß in der Vereinbarung nicht 
der generelle Auslauf der erweiterten Kohlefracht-
hilfe vorgesehen wird, sondern daß eine Übergangs-
regelung mit der Option getroffen worden ist, eine 
Anschlußregelung zu treffen. 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Das ist richtig, aller-
dings mit der Einschränkung, daß die Bundesregie-
rung den Standpunkt vertritt, daß es nach den der-
zeitigen Informationen keine Grundlage mehr da-
für gibt, eine Subvention des Strompreises in die-
sen Bereichen über den 1. Januar 1985 hinaus vor-
zusehen. Aber darüber muß selbstverständlich mit 
den Ländern verhandelt werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Brück. 

Brück (SPD): Herr Staatssekretär, da Sie sagen, 
daß es keine Grundlage für eine Subvention des 
Strompreises mehr gibt, frage ich: Sieht die Bun-
desregierung in der Kohlefrachthilfe nicht auch ein 
Instrument zur Diversifizierung der Standorte von 
Kohlekraftwerken? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege. 
Dieses Instrument ist geschaffen worden, um ein 
unterschiedliches Strompreisniveau auszugleichen. 
Die Nachprüfung hat ergeben, daß die früheren 
Strompreisunterschiede nicht mehr vorhanden 
sind, so daß es auch zu Wettbewerbsverzerrungen 
etwa mit Zonenrandländern kommt, die höhere 
Strompreise haben als der Bereich, in dem die er-
weiterte Kohlefrachthilfe als Stromsubvention 
wirkt. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Sieler. 

Sieler (SPD): Herr Staatssekretär, ist die Bundes-
regierung bereit, die Mittel für die Frachthilfe künf-
tig ganz allgemein aufzustocken, zumindest aber in 
der jetzigen Form und Höhe beizubehalten? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
habe auf die haushaltspolitischen Entscheidungen 
hingewiesen, die noch vor der Sommerpause getrof-
fen werden. Ich möchte und kann deshalb hinsicht-
lich der Höhe noch keine Aussage machen. Es 
bleibt aber bei dem Instrument der Frachthilfe. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 
Ich rufe die Frage 42 des Herrn Abgeordneten 

Brück auf: 
Wird die Bundesregierung noch in diesem Jahr eine Ent-

scheidung über den Standort einer Demonstrationsanlage 
zur Kohleverflüssigung treffen, wie dies vom saarländischen 
Ministerpräsidenten behauptet wurde? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Brück, 
zutreffend ist, daß weitere Beratungen des Bundes-
kabinetts über die großtechnische Kohleverflüssi-
gung vorbereitet werden. Unternehmen und Berg-
bauländer erwarten, daß die Bundesregierung zu 
Beginn der Legislaturperiode ihre Haltung in die-
ser Frage festlegt. 

Zur Vorbereitung der Kabinettsberatungen ha-
ben Wirtschaftsministerium und Forschungsmini-
sterium zunächst die beteiligten Unternehmen, 
nämlich Ruhrkohle und VEBA sowie Saarberg, und 
die beiden Bergbauländer um Darstellung ihrer Po-
sition gebeten. Diese Stellungnahmen sind seit An-
fang Juni eingegangen und werden derzeit ausge-
wertet. In einem zweiten Schritt sollen die Stellung-
nahmen mit den Beteiligten mündlich erörtert wer-
den. 
Der weitere zeitliche Fahrplan bis zu den Kabi-

nettsberatungen hängt entscheidend vom Verlauf 
und Ergebnis dieser Gespräche ab. Erst recht gilt 
das natürlich für den Inhalt einer etwaigen Ent-
scheidung. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 
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Sieler (SPD): Herr Staatssekretär, dann treffen 
also die Behauptungen des saarländischen Mini-
sterpräsidenten vor der Landespressekonferenz 
nicht zu, voraussichtlich noch in diesem Jahr, viel-
leicht noch vor der Sommerpause erwarte er in 
Bonn eine Standortentscheidung über dieses 
Großprojekt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Diese Aussage des 
Ministerpräsidenten trifft nach dem derzeitigen 
Stand der Verhandlungen durchaus zu. Wenn mit 
der nötigen zügigen Behandlung der Dinge und den 
Stellungnahmen gerechnet werden kann, sehe ich 
nämlich durchaus die Möglichkeit, daß die Ent-
scheidung noch in diesem Jahr getroffen wird. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Brück (SPD): Herr Staatssekretär, wird die Bun-
desregierung über den Standort einer Anlage oder 
— wie das bisher beabsichtigt war — über die 
Standorte von zwei Anlagen entscheiden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, auch 
hier kann ich einer Entscheidung nicht vorgreifen, 
solange nicht die Stellungnahmen der Bergbaulän-
der vorliegen. Allerdings möchte ich deutlich ma-
chen, daß es angesichts des enormen Subventions-
bedarfs, der mit der Errichtung einer solchen An-
lage zu Lasten des Steuerzahlers verbunden ist, 
nach meinem derzeitigen Informationsstand kaum 
möglich erscheint, etwa zwei Anlagen zu fördern. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Müller. 

Müller (Wadern) (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
wie beurteilen Sie denn die Entwicklung bei der 
Kohleverflüssigung im Ausland? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Es ist sehr schwer 
für mich, das in allgemeiner Form zu sagen. Ich will 
mich darauf beschränken, daß der Rückgang der 
Energiepreise die Bemühungen um die Kohlever-
flüssigung überall in der Welt zurückgeworfen hat 
— jedenfalls dort, wo der Einsatzstoff Kohle ein so 
hohes Preisniveau hat, wie das etwa in den europäi-
schen Bergbauländern der Fall ist. Das gilt aber 
auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Wichtig ist, daß in der Bundesrepublik Deutschland 
diese Initiativen wegen ihrer technologischen und 
industriepolitischen Bedeutung fortgesetzt werden. 
Das rechtfertigt einen hohen Subventionseinsatz, 
weil wir auf diese Technologie vorbereitet sein müs-
sen und weil wir j a alle wissen, daß das derzeitige 
Energiepreisniveau angesichts der politischen Risi-
ken, die wir j a alle kennen, keine verläßliche 
Grundlage für unsere Zukunftsplanungen darstellt. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. Dann ist dieser Geschäftsbereich abgeschlos-
sen. 
Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-

sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
auf. Zur Beantwortung der Fragen steht uns der 
Parlamentarische Staatssekretär Gallus zur Verfü-
gung. 

Die Fragen 48 und 49 des Herrn Abgeordneten 
Immer (Altenkirchen) sowie Frage 50 des Herrn 
Abgeordneten Kirschner sollen auf Wunsch der 
Fragesteller schriftlich beantwortet werden. Die 
Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 51 des Herrn Abgeordneten Kirschner 
wird vom Fragesteller zurückgezogen. 

Ich rufe Frage 43 des Herrn Abgeordneten 
Schartz (Trier) auf. — Der Abgeordnete ist nicht im 
Saal. Es wird wie in der Geschäftsordnung vorgese-
hen verfahren. 
Ich rufe Frage 44 des Herrn Abgeordneten Pfuhl 

auf: 
Ist der Bundesregierung bekannt, daß gemäß einer Emnid-

Umfrage die Mehrheit der Deutschen bereit ist, zum Schutz 
von freilebenden Tieren beim Waldspaziergang Sperrbezirke 
in Kauf zu nehmen, und ist die Bundesregierung bereit, dar-
aus Konsequenzen zu ziehen und im Interesse der freileben-
den Wildtiere eine Novellierung des Bundeswaldgesetzes 
zwecks Einrichtung von Sperrbezirken anzustreben? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Gallus, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Herr 
Kollege Pfuhl, der Bundesregierung ist bekannt, 
daß die Mehrheit der in der Emnid-Umfrage befrag-
ten Personen eine entsprechende Bereitschaft be-
kundet hat. 
§ 14 des Bundeswaldgesetzes gestattet das Betre-

ten des Waldes zum Zwecke der Erholung. Die Be-
stimmung sieht als Rahmenregelung vor, daß die 
Länder die Einzelheiten regeln und das Betreten 
aus wichtigem Grund, insbesondere der Wald- oder 
Wildbewirtschaftung, einschränken können. Einen 
Überblick über die insoweit ergangenen Landesvor-
schriften enthält die Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage zur Ausführung des Bundes-
waldgesetzes durch die Länder, Bundestagsdruck-
sache 9/1319 vom 3. Februar 1982, Abschnitt IV. 

Angesichts des be stehenden Instrumentariums, 
das eine Einschränkung des Betretungsrechts 
durch die Länder entsprechend ihrer regionalen 
bzw. lokalen Bedürfnisse ermöglicht, sieht die Bun-
desregierung derzeit keine Notwendigkeit, eine No-
vellierung des § 14 des Bundeswaldgesetzes zwecks 
Einrichtung von Sperrbezirken anzustreben. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Pfuhl (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie mit mir 
der Meinung, daß diese erneute Befragung die Ab-
sicht des Bestellers kundtut, daß er für sich im Hin-
blick auf die Bejagungsmöglichkeiten hier verbes-
serte Verhältnisse schaffen will? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die In-
teressen am Wald sind vielfältiger Natur. Wir erin-
nern uns noch alle der großen Diskussion um das 
Betretungsrecht, als der Wald geöffnet worden ist. 
Eines darf natürlich nicht passieren, selbst wenn 
das Gesetz geändert würde: daß hier alles wieder 
rückgängig gemacht wird. 

(Pfuhl [SPD]: Ich danke Ihnen!) 
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Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 
Dann rufe ich Frage 45 des Herrn Abgeordneten 

Stutzer auf: 
Wie hoch sind die Bundesmittel, die in den letzten drei Jah-

ren für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von 
Tierversuchen (einschließlich Bauten und Gehälter) zur Ver-
fügung gestellt wurden, und in welcher Größenordnung hat 
sich der Bund in dem gleichen Zeitraum an der Entwicklung 
alternativer Forschungs- und Testmethoden beteiligt? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Stutzer, 
es ist leider nicht möglich, die Frage nach der Höhe 
der Bundesmittel, die in den letzten drei Jahren für 
die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
von Tierversuchen — einschließlich Bauten und Ge-
hälter — zur Verfügung gestellt wurden, zu beant-
worten. Die Tierversuche sind in den Bereichen der 
einzelnen Ressorts integraler Bestandteil vieler 
einzelner Forschungsvorhaben der unterschiedlich-
sten Fachrichtungen. Bei der Veranschlagung des 
Haushalts wird unter haushaltstechnischen Ge-
sichtspunkten lediglich titelspezifisch nach den 
Hauptausgabegruppen Personalausgaben, Sachaus-
gaben und Ausgaben für Investitionen unterschie-
den. Eine Veranschlagung der Mittel nach dem 
Funktionenplan faßt sämtliche Ausgaben für die 
Forschung, z. B. auf dem Gebiet der Ernährung, der 
Land- und Forstwirtschaft zusammen. 
Die Beteiligung des Bundes an der Entwicklung 

alternativer Forschungs- und Testmethoden auf 
Grund gezielter Forschungsanträge könnte ermit-
telt werden. Dementsprechende Anfragen sind an 
die Ressorts gestellt worden. Sobald die Ergebnisse 
vorliegen, werden sie Ihnen schriftlich übermittelt 
werden. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage bitte. 

Stutzer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, kann 
ich dann auch davon ausgehen, daß Sie mir mittei-
len, wie groß der Betrag ist, den die Bundeswehr für 
Tierversuche ausgegeben hat und welcher Betrag 
von der Bundeswehr für die Entwicklung alternati-
ver Forschungs- und Testmethoden zur Verfügung 
gestellt wird? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, es sind 
ja nun schon mehrmals Fragen in dieser Richtung 
gestellt worden. Sie wissen selbst: 1982 haben Sie 
eine ähnliche Frage hier gestellt, auch sonst in der 
Öffentlichkeit. Wir können nicht über das hinausge-
hen, was ich hier gesagt habe. Es ist uns nicht mög-
lich, die Dinge im einzelnen herauszubekommen 
und dann zusammenzustellen. Das schaffen wir 
nicht. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Stutzer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist nach 
den mit dem Bundesfinanzminister geführten Vor-
gesprächen im Rahmen der Aufstellung des Haus-
halts 1984 geplant, den Mittelansatz für die Förde-
rung alternativer Forschungs- und Testmethoden 
zu reduzieren? Wenn j a, gilt das auch für die Förde-
rung von Forschungseinrichtungen, an denen Tier-
versuche durchgeführt werden? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die Be-
ratungen für den kommenden Haushalt laufen noch 
zwischen den einzelnen Ressorts. Ich bitte Sie, 
diese Frage an den Bundesfinanzminister zu stel-
len. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Schmidt (Nürnberg). 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Herr Staatsse-
kretär, eine kurze Vorbemerkung. Wir fragen hier 
die Bundesregierung, und es ist Ihre Sache, das auf-
zuteilen. 
Aber jetzt meine Frage. Beabsichtigen Sie, bei 

der Novellierung des Tierschutzgesetzes, bei der ich 
davon ausgehe, daß sie bald ansteht, die Festschrei-
bung von alternativen Forschungen einzubringen? 
Beabsichtigen Sie auch, den Anteil der alternativen 
Forschungsmittel im Verhältnis zu den herkömmli-
chen Forschungsmitteln in diesem Gesetz festzu-
schreiben? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, das 
neue Tierschutzgesetz wird, so hoffe ich, im Spät-
herbst eingebracht werden können, nachdem, wie 
Sie wissen, drei Entwürfe vorliegen, aus denen wir 
einen Entwurf zu machen versuchen. Ich kann im 
Augenblick nicht die Details nennen, die in dem 
neuen Gesetzentwurf stehen — er ist noch nicht 
ganz fertig —, was von den vorliegenden Entwürfen 
übernommen wird und was nicht. Darüber hinaus 
hat das Parlament die Möglichkeit, alles in den Aus-
schüssen zu diskutieren und durch Mehrheit selbst 
Vorschläge in das Gesetz hineinzubringen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. Wir kommen zu den Fragen 46 und 47 des 
Herrn Abgeordneten Eigen. Der Abgeordnete ist 
nicht im Saal. Es wird wie in der Geschäftsordnung 
vorgesehen verfahren. 
Damit ist dieser Geschäftsbereich abgeschlossen. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Arbeit und Sozial-
ordnung. Zur Beantwortung der Fragen steht uns 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Franke zur 
Verfügung. 
Die Fragen 52 der Abgeordneten Frau Steinhauer 

und 55 des Abgeordneten Dr. Friedmann sollen auf 
Wunsch der Fragesteller schriftlich beantwortet 
werden. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Ich rufe die Frage 53 des Herrn Abgeordneten 
Collet auf: 

Wieviel Überstunden wurden in den Jahren 1981 und 1982 
geleistet, und zwar einerseits in der privaten Wirtschaft und 
andererseits im öffentlichen Dienst? 

Franke, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege Collet, 
der Bundesregierung liegen aus der amtlichen Ar-
beitszeitstatistik nur Angaben über die Überstun-
den der männlichen und weiblichen Arbeiter in der 
Industrie vor. Danach haben die männlichen Arbei-
ter 1981 im Durchschnitt 2,1 Überstunden je Woche 
und 1982 1,8 Überstunden je Woche geleistet. Das 
sind 5 % im Jahr 1981 und 4,4 % im Jahr 1982 der 
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durchschnittlichen bezahlten Wochenarbeitszeit. 
Bei den Arbeiterinnen gingen die Überstunden von 
0,4 Stunden im Jahr 1981 auf 0,3 Stunden im Jahr 
1982 zurück. Für männliche und weibliche Arbeiter 
insgesamt belief sich die Zahl der Überstunden auf 
1,7 in 1981 und 1,5 in 1982. Das entspricht einem 
Anteil an der durchschnittlich bezahlten Wochenar-
beitszeit von 4,1 % in 1981 und 3,7 % in 1982. 

Für einen Vergleich der Zahl der Überstunden in 
der privaten Wirtschaft und im öffentlichen Dienst 
liegen zur Zeit keine Angaben vor. Im Rahmen des 
Mikrozensus 1981 wurde im Auftrag des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften 
nach der Leistung von Überstunden gefragt. Doch 
stößt die Auswertung dieser einmaligen Erhebung 
in bezug auf die gestellte Frage auf verschiedene 
methodische Schwierigkeiten, so daß das Statisti-
sche Bundesamt so kurzfristig keine Antwort geben 
konnte. Das Statistische Bundesamt ist von mir um 
bestmögliche Auswertung in bezug auf die Frage-
stellung gebeten worden. Sobald das Ergebnis vor-
liegt, werde ich es Ihnen natürlich unverzüglich 
mitteilen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Collet (SPD): Herr Staatssekretär, nachdem ich 
vor zwei Jahren nach den Überstunden von 1980 
gefragt habe und dort auch die Erfahrung machen 
mußte, daß im öffentlichen Dienst keine Angaben 
möglich sind, lautet meine Frage: Halten Sie es 
nicht für notwendig, daß gerade der öffentliche 
Dienst, um Vorbild sein zu können, in Zukunft sol-
che Zahlenangaben auch erhebt? 

Franke, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
habe natürlich Ihre Anfragen vom September 1981 
und auch die des Kollegen Kirschner vom Dezem-
ber 1981 gelesen. Ich glaube, daß wir alle begierig 
sein sollten, diese Zahlen zu erhalten. Ich bin da mit 
Ihnen einer Meinung. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Collet (SPD): Da die von Ihnen für die private 
Wirtschaft angegebenen Prozentsätze, Herr Staats-
sekretär, Schlüsse auf das hohe Maß an Überstun-
den nicht zulassen, weil sich die Zahlen auf alle 
Betriebe, auch auf solche, die Kurzarbeit machen, 
erstrecken, frage ich: Wäre es nicht möglich, auch 
Zahlen über massierte Überstunden in bestimmten 
Branchen zu bekommen? 

Franke, Parl. Staatssekretär: Ich glaube, die Erhe-
bung ist sehr schwierig, weil sie wahrscheinlich mit 
sehr viel Arbeitsaufwand für die einzelnen Betriebe 
und für die einzelnen Branchen verbunden wäre. 
Ich könnte mir vorstellen, wenn das einfach gewe-
sen wäre — ich beziehe mich auf Ihre vielen Anre-
gungen, die Sie schon in der Vergangenheit ge-
macht haben —, hätten wir sie schon. Aber ich 
werde Ihre Frage und jetzt meine Antwort zum An-
laß nehmen, dem noch einmal weiter nachzugehen. 

Ich bin, ich wiederhole es, auch begierig zu erfah-
ren, 

(Collet [SPD]: Um Prozentsätze zu errech

-

nen, muß man doch Zahlen haben!) 

wie es sich in den einzelnen Bereichen entwickelt. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Becker (Nienberge). 

Becker (Nienberge) (SPD): Herr Staatssekretär, 
Sie wissen, daß die SPD-Bundestagsfraktion einen 
Entwurf für ein neues Arbeitszeitgesetz vorgelegt 
hat. Sind Sie bereit, die Erfahrungen, die Sie jetzt 
gesammelt haben, bei den Überlegungen zu diesem 
Gesetz zu berücksichtigen? 

Franke, Parl. Staatssekretär: Ich meine, daß Ihre 
Frage über den vorliegenden Text hier hinausgeht. 
Aber dennoch, glaube ich, sollte man meine eigene 
oder auch unsere Neugier hier zum Anlaß nehmen, 
das zu verfeinern. Ich habe eine andere Statistik. 
Die geht nicht ganz, glaube ich, auf die Wünsche 
ein. Ich werde sie Ihnen, wenn Sie mögen, zur Ver-
fügung stellen. 

(Becker [Nienberge] [SPD]: Vielen Dank!) 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 
Ich rufe die Frage 54 des Herrn Abgeordneten 

Collet auf: 
Wie viele abhängig Beschäftigte gab es in der Bundesrepu-

blik Deutschland im Jahr 1972, am 30. Juni 1976 und im Jahr 
1982? 

Franke, Parl. Staatssekretär: Die Zahl der abhän-
gig Beschäftigten lag nach den Angaben aus der 
amtlichen Statistik im Jahresdurchschnitt 1972 bei 
22,6 Millionen und im Jahresdurchschnitt 1982 bei 
22,5 Millionen. Für den Stichtag 30. Juni 1976 gibt es 
keine vergleichbare Zahl der abhängig Beschäftig-
ten aus der amtlichen Statistik. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten zum 30. Juni 
1976 nach der Beschäftigungsstatistik der Bundes-
anstalt für Arbeit kann wegen unterschiedlicher 
Abgrenzung nicht direkt herangezogen werden. Es 
muß daher auf die Ergebnisse der amtlichen Stati-
stik im zweiten bzw. dritten Quartal 1976 — Quar-
talsdurchschnitte — zurückgegriffen werden, wobei 
ein arithmetisches Mittel aus beiden Quartalswer-
ten einer Stichtagszahl zum 30. Juni 1976 am näch-
sten kommt. Nach dieser Methode ergeben sich, be-
zogen auf den 30. Juni 1976, 22,0 Millionen abhängig 
Beschäftigte. 

(Collet [SPD]: Und im Jahre 1982?) 

— Im Jahre 1982 22,455 Millionen abhängig Be-
schäftigte, Erwerbspersonen 27,501 Millionen, Ar-
beitslose 1,833 Millionen, Selbständige und mithel-
fende Familienangehörige im Jahre 1982 3,213 Mil-
lionen. Interessant ist der Vergleich der Selbständi-
gen und mithelfenden Familienangehörigen für das 
Jahr 1972 mit 4,111 Millionen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 
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Collet (SPD): Wie erklären Sie sich, Herr Staats-
sekretär, die — ich sage es vorsichtig — fast identi-
schen Zahlen von 1976 und 1982 bei einer so stark 
gestiegenen Arbeitslosenzahl? 

Franke, Parl. Staatssekretär: Wenn ich Ihre Frage 
richtig verstanden habe, wie ich mir die Zunahme 
der Erwerbstätigen — — 

(Collet  [SPD]: Die Zunahme der abhängig 
Beschäftigten! Die Zahl der abhängig Be-
schäftigten ist fast gleichgeblieben, obwohl 
die Arbeitslosenzahl enorm gestiegen ist!) 

— Hier müssen Sie die Differenz hinzuzählen. Des-
wegen meinte ich eben sagen zu müssen, daß 1972 
4,111 Millionen Selbständige und mithelfende Fa-
milienangehörige da waren und im Jahre 1982 nur 
noch 3,2 Millionen, also 900 000 weniger. Das ist also 
ein Erwerbstätigenpotential, aus dem heraus sich 
diese Differenz bzw. Zahl erklärt. 

Vizepräsident Stücklen: Noch eine Zusatzfrage. 

Collet (SPD): Kann es dann nicht sein, daß die 
Investitionsprogramme dazu geführt haben, daß 
mehr Menschen beschäftigt wurden? 

Franke, Parl. Staatssekretär: Wenn Sie jetzt die 
Zahlen miteinander vergleichen, werden Sie fest-
stellen, daß die Zahlen — das ist der Inhalt Ihrer 
letzten Frage gewesen — von 1976 und 1982 iden-
tisch sind, Herr Kollege Collet. 

Hierbei müßten wir noch in eine längere Diskus-
sion über vorzeitige Erwerbsunfähigkeit und Be-
rufsunfähigkeit eintreten. Die Zahlen habe ich hier 
nicht berücksichtigt. Aber die letzten Zahlen über 
den vorzeitigen Zugang durch Erwerbsunfähigkeit 
und Berufsunfähigkeit lassen den Schluß zu, daß 
ein Teil nach dahin — jetzt gebrauche ich eine 
Bemerkung — ausgewichen sind. Daß heißt, bei 
dem Zugang in der Rentenstatistik sind heute bei 
über 50 % Kriterien der Erwerbsunfähigkeit und Be-
rufsunfähigkeit maßgeblich. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ich 
glaube, Sie müssen sich diese statistischen Zahlen 
schriftlich geben lassen. So, wie ich den Herrn Par-
lamentarischen Staatssekretär kenne, ist er dazu 
gerne bereit. 

(Collet [SPD]: Gut, dann bekomme ich die 
versprochenen Zahlen!) 

Damit ist dieser Geschäftsbereich abgeschlos-
sen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Verteidigung auf. Zur Beantwortung der 
Fragen steht uns Herr Parlamentarischer Staatsse-
kretär Würzbach zur Verfügung. 

Die Fragen 56 und 57 des Abgeordneten Berger 
sollen auf Wunsch des Fragestellers schriftlich be-
antwortet werden. Die Antworten werden als An-
lage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 58 des Herrn Abgeordneten Klein 
(Dieburg) auf: 

Treffen Zeitungsberichte zu (siehe Frankfurter Rundschau 
vom 4. Juni 1983, Lokalteil S. II), nach denen die amerikani-
schen Stationierungsstreitkräfte beabsichtigen, in der Zeit-
spanne von 1982 bis 1989 in den Bereichen Darmstadt, Mün-
ster und Babenhausen 458 Millionen DM für den Neubau von 
militärischen Anlagen, hauptsächlich in Babenhausen, aus-
zugeben? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Verteidigung: Herr Kollege Klein, die 
Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika 
planen in den Bereichen Darmstadt, Münster und 
Babenhausen eine Reihe von Baumaßnahmen. 
Dies trifft zu. Es handelt sich dabei im wesentlichen 
um Maßnahmen für die Unterbringung des Sy-
stems Patriot, so in Babenhausen und Münster-Die-
burg, um Erweiterung des Depots Münster-Dieburg, 
um Zubauten in Kasernen und Modernisierung der 
Wohnsiedlungen in Darmstadt sowie um den Bau 
von Unterkünften und eine Heizzentrale sowie In-
standsetzung in Babenhausen. Die zuständige Fi-
nanzbauverwaltung hat die Gesamtkosten für die 
bis 1986 durchzuführenden Baumaßnahmen auf 
rund 210 Millionen DM beziffert; davon entfallen 
auf Vorhaben in Babenhausen etwa 107 Millionen 
DM. Über die nach 1986 vorgesehenen Maßnahmen 
wird das Bundesministerium der Verteidigung erst 
zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Pro-
grammabstimmung genauer unterrichtet werden. 

Präsident Stücklen: Zusatzfrage. 

Klein (Dieburg) (SPD): Herr Staatssekretär, ist es 
nicht notwendig, daß nun die Bevölkerung, die ver-
ständlicherweise über das, was sich nun abzeichnet, 
sehr beunruhigt ist, einmal von kompetenten Stel-
len über das informiert wird, was konkret geplant 
ist und halten Sie es für gut, daß beispielsweise 
Bürgermeister der genannten Gemeinden schon im 
Frühjahr unterrichtet worden sind, sie diese Infor-
mationen an ihre Bürger aber nicht weitergaben? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ein-
mal möchte ich feststellen, daß häufig eine so oft 
geschilderte, ich sage einmal: angebliche Beunruhi-
gung der Bevölkerung übertrieben wird. Die Mehr-
heit der Bevölkerung in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Liegenschaften ist das Gegenteil: sehr 
ruhig, zumal die Mehrheit auch weiß, daß die Berei-
che des Verteidigungsministeriums, der Finanz- 
und Bauverwaltungen jeweils in weitem zeitlichem 
Abstand nach vorne entgegen Ihrer Annahme und 
Aussage eben doch informiert sind. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage. 

Klein (Dieburg) (SPD): Gestatten Sie die Bemer-
kung, Herr Staatssekretär, daß Sie aus Schleswig-
Holstein kommen und ich in Hessen zu Hause bin 
und ich über die Unruhe der Bevölkerung vielleicht 
etwas mehr weiß als Sie. 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
Aufgabe eines Staatssekretärs im Bundesministe-
rium der Verteidigung sollten Sie nicht so eng se-
hen, daß Sie meinen, daß man seine Erfahrungen 
nur aus dem Wahlkreis oder aus der Region 
schöpft, aus der man kommt. 
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Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 
Ich rufe Frage 59 des Herrn Abgeordneten Klein 

(Dieburg) auf: 
Beabsichtigt die Bundesregierung, die Bevölkerung kon-

kret und detailliert über die Baumaßnahmen und die dort zu 
stationierenden neuen Waffen (die Rede ist von Patriot-Ra-
keten und dem MLRS-System) zu informieren? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Nach dem NATO- 
Truppenstatut sind die Streitkräfte der Vereinigten 
Staaten für Bauvorhaben in den ihnen überlasse-
nen Liegenschaften zuständig. Die Baumaßnahmen 
der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Ame-
rika werden von den Finanzbauverwaltungen der 
Länder im Auftragsbauverfahren abgewickelt. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Klein (Dieburg) (SPD): Herr Staatssekretär, ge-
statten Sie, daß man noch einmal hinterfragt, wer 
sich zuständig fühlt für die Information, die etwas 
anderes ist als die reine Abwicklung von Baumaß-
nahmen. Hier erleben wir sehr oft, daß die eine 
Stelle auf die andere verweist, die Bevölkerung da-
durch aber nicht klüger wird. 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
will gerne einräumen und Ihnen sagen, daß das die 
Erfahrung jetzt nach wenigen Monaten im Amte 
ist, daß viele Fragen aus dem Bereich der Kollegen 
wie auch aus kommunalen Bereichen kommen, wo 
dann oft sehr kompliziert erst abgetastet werden 
muß: Sind wir zuständig, ist es der Bundesfinanzmi-
nister, gerade wo es um Fragen des Lärmschutzes 
und ähnliches geht? Ich sehe meinen Vorgänger, 
den Kollegen Penner, dort hinten lächelnd zustim-
men. Ich schildere dies, um Ihnen zu sagen, daß wir 
hier zwischen den beiden hauptbetroffenen Res-
sorts zu einer noch etwas nahtloseren Abstimmung 
und Eingrenzung der Zuständigkeiten kommen 
müssen, auch in unserem Interesse. Ich sage „auch", 
weil ich weiß, daß der Ansprechpartner hier auch 
einen etwas kürzeren Weg und klare Auskünfte ha-
ben muß. 

Vizepräsident Stücklen: Noch eine Zusatzfrage. 

Klein (Dieburg) (SPD): Kann ich daraus schlußfol-
gern, wenn diese Abgrenzungsbemühungen zwi-
schen Ihrem Ressort und dem der Finanzen abge-
schlossen sind, daß man dann bereit ist, die Öffent-
lichkeit zu informieren, rechtzeitig und nicht erst 
dann, wenn Unruhe eingetreten ist? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, in 
dem Rahmen, bis zu der Grenze, wo nach unserer 
Auffassung Sicherheits- und Geheimhaltungsbe-
stimmungen nicht überschritten werden, j a. Auf 
diese Grenze mache ich in diesem Zusammenhang 
aber sehr deutlich aufmerksam, um nicht irgend-
welche falschen Erwartungen oder gar Hoffnungen 
hier mit angesprochen haben zu wollen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schmitt. 

Schmitt (Wiesbaden) (SPD): Herr Staatssekretär, 
sind Sie nicht der Auffassung, daß die Zurückhal-
tung bei der Information der zuständigen Kommu-
nalpolitiker und der Bevölkerung mit dazu beiträgt, 
daß die Unruhe und Unsicherheit in der betroffenen 
Bevölkerung wächst? Wäre es nicht angebracht, daß 
ähnlich wie in den Vereinigten Staaten die betrof-
fene Bevölkerung rückhaltlos und umfassend über 
alle geplanten Maßnahmen orientiert wird? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir 
können nicht die Dinge aus verschiedenen anderen 
Ländern, auch aus befreundeten und dem Land un-
seres wichtigsten Bündnispartners auf unsere ganz 
andere räumliche Struktur und die Gegebenheiten 
direkt übertragen. Ich räume gern ein, daß wir gro-
ßes Verständnis dafür haben, daß alle Kommunal-
politiker, und ich gehe einmal weiter: alle Bürger, 
gern wissen möchten: „Was tut sich da?", gerade 
deshalb, weil es einige Gruppen gibt, die bei dem 
geringsten kleinsten Um- und Anbau einer Kantine, 
einer Instandsetzungshalle oder sonst etwas über-
triebene, vielleicht bewußt auf Emotion oder Angst 
schielende Behauptungen anderer Art aufstellen. 
Ich bitte Sie, das Problem aber auch einmal von 

der anderen Seite her zu sehen. Da es Politik aller 
Bundesregierungen war, der unseren ist und blei-
ben wird, bestimmte geheimzuhaltende Einrichtun-
gen nicht bekanntzugeben, würden Sie, wenn wir 
Ihrer Intention uneingeschränkt folgten, im Reiß-
verschlußverfahren abfragen können: Kaserne, Lie-
genschaft, Bauvorhaben — eines nach dem ande-
ren. Und dann würde das Ergebnis unten genau 
herausfallen. Unsere Politik ist jedoch, das nicht 
mitzuteilen. Hier ist ein Widerspruch, der in einem 
vernünftigen, vertretbaren Mittelmaß zu lösen ist. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Schmitt, Sie können 
keine weitere Zusatzfrage stellen. 
Zu einer Zusatzfrage Frau Abgeordnete Schmidt 

(Nürnberg). 

Frau Schmidt (Nürnberg): (SPD): Herr Staatsse-
kretär, können Sie mir einmal erklären, vor wem 
eigentlich was geheimgehalten werden muß? Sind 
Sie nicht mit mir der Ansicht, daß diejenigen, vor 
denen Sie hier an und für sich etwas geheimhalten 
wollen, vor unserem, potentiellen Gegner, diese In-
formation längst haben, wie es auch umgekehrt der 
Fall ist? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, in 
dem gleichen Moment, wo der potentielle Gegner, 
die Sowjetunion, eigene Anlagen, eigene Standorte, 
eigene Depots und ähnliches bekanntgibt, werden 
wir dies mit nahtloser Folge sofort auch bei uns tun. 
Da das nicht der Fall ist, werden wir wie bisher — 
das ist ja keine neue Erfindung von uns — aus all 
den hier schon häufig vorgetragenen Gründen bei 
diesem Verhalten bleiben. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die Frage 60 des Abgeordneten Zander 
auf: 
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Vizepräsident Stücklen 
Welche Dienststellen des Bundes sind vor der Schauflug

-

veranstaltung am Pfingstsonntag 1983 auf dem Frankfurter 
Flughafen informiert bzw. konsultiert worden? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Zan-
der, vor der Flugvorführung sind die folgenden 
Dienststellen des Bundes informiert oder konsul-
tiert worden: der Bundesminister für Verkehr, der 
Bundesminister der Verteidigung, die Bundesan-
stalt für Flugsicherung. Sie haben nur nach Ein-
richtungen des Bundes gefragt. 

Vizepräsident Stücklen: Zu einer Zusatzfrage Herr 
Abgeordneter Zander. 

Zander (SPD): Herr Staatssekretär, ich hatte nach 
deutschen Dienststellen gefragt. Das beschränkt 
sich nicht auf den Bund. Aber ich möchte gern wis-
sen: Was haben die Bundesdienststellen, von denen 
Sie eben sagten, sie seien konsultiert worden, in 
diesen Gesprächen unternommen, um den Schutz 
der unbeteiligten Zivilbevölkerung bei solchen ge-
fährlichen Schauflugveranstaltungen sicherzustel-
len? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, da-
mit hier kein Mißverständnis zwischen uns 
herrscht, darf ich noch einmal sagen, daß Ihre mir 
vorliegende Frage heißt: „Welche Dienststellen des 
Bundes ... ''. Diese Formulierung liegt mir vor. Des-
halb habe ich mich in der Antwort darauf be-
schränkt. 
Aber bevor ich zu dem zweiten Teil komme, darf 

ich hinzufügen: Außerdem sind der hessische Mini-
ster für Wirtschaft und Technik, die Flughafenge-
sellschaft Frankfurt am Main, die Deutsche Luft-
hansa, der Flugplankoordinator, das Hauptquartier 
der Amerikaner sowie der Veranstalter selber in 
diesem Prozeß gewesen. Ich füge das gern hinzu. 
Nun fragen Sie: Was ist getan worden? Herr Kol-

lege, hier gab es eine Reihe von Fragen, die zu-
nächst zurückgezogen wurden. Wir können uns 
aber sehr gern über die bedauerlichen Ergebnisse 
und Beeinträchtigungen, den Tod und die Verlet-
zung von Menschen unterhalten. Darauf habe ich 
Ihre Frage heute hier nicht beziehen können. 
Die beteiligten Dienststellen, die ich Ihnen hier 

jetzt noch in Ergänzung aufgezählt habe, sind 
mehrfach in einer Reihe von Einzelbesprechungen 
zusammengetreten, um nicht nur das Einhalten al-
ler Sicherheitsbestimmungen noch einmal zu ord-
nen, sondern um zusätzlich — wegen der Besonder-
heit und der erwarteten Hunderttausenden von Zu-
schauern — möglichst alle Risiken auszuschließen. 
So wurde festgelegt, jedwede Kunstflugvorführung 
zu unterlassen. So spielte in den Gesprächen sehr 
viel der Gedanke eine Rolle, jede mögliche Beein-
trächtigung des zivilen Luftverkehrs um Frankfurt 
durch die militärischen Vorführungen zu unterbin-
den. 

Vizepräsident Stücklen: Bitte schön, Herr Abge-
ordneter Zander, zu einer Zusatzfrage. 

Zander (SPD): Herr Staatssekretär, ist die Bun-
desregierung, wenn solche Fälle künftig noch ein-
mal auftreten, bereit, darauf hinzuwirken, daß sol-

che riskanten Veranstaltungen mit Düsenkampf-
flugzeugen jedenfalls nicht mehr über einem dicht 
besiedelten Raum stattfinden, wie er um Frankfurt 
und im Rhein-Main-Gebiet zweifellos gegeben ist? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, Sie 
sind jetzt bei Ihrer zweiten Frage. 

(Zander [SPD]: Die zweite Frage ist eine 
reine Definitionsfrage!) 

— Ich will hier überhaupt nicht ausweichen. Mit 
dieser Angelegenheit wird sich nicht nur das Vertei-
digungsministerium, nicht nur unsere Luftwaffe, 
die Luftwaffe der jeweiligen Alliierten bei uns zu 
beschäftigen haben, sondern damit werden sich 
auch — dessen bin ich sicher — die anderen betei-
ligten Ressorts sehr gründlich auseinanderzusetzen 
haben. 

Ich nehme einmal — mit Ihrem Einverständnis 
— einen Teil meiner Antwort auf Ihre zweite 
Frage vorweg, weil sich das organisch nun so ergibt: 
Wir sind der Auffassung, daß dieser traurige Anlaß 
um Frankfurt noch einmal Grund für uns sein soll-
te, zu prüfen, welche Flughäfen in welchen Gebie-
ten wir — trotz aller gründlichen Vorbereitung, 
trotz aller eingehaltenen Sicherheitsbestimmun-
gen —, menschliches Versagen nicht ausschließen 
könnend, von solchen Veranstaltungen ausschlie-
ßen sollten; diese Untersuchungen haben wir einge-
leitet. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Frau 
Abgeordnete Reetz. 

Frau Reetz (GRÜNE): Haben Sie die Erfahrungen, 
die Sie in den Besprechungen gewonnen haben, 
auch in die Flugvorführungen der kanadischen 
Luftwaffe am vergangenen Wochenende in Söllin-
gen bei Baden-Baden einfließen lassen? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Meine Antwort ist 
ein deutliches Ja. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die Frage 61 des Herrn Abgeordneten 
Zander auf: 

Welche Gebiete der Bundesrepublik Deutschland können 
nach Ansicht der Bundesregierung als dichtbesiedelt be-
zeichnet werden, wenn das Gebiet um Frankfurt, über dem 
die Schauflugveranstaltung vom 22. Mai 1983 abgehalten 
wurde, nach Auskunft der Bundesregierung (siehe Antwort 
auf meine Frage vom 25. Mai 1983) nicht dazu zählt? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Zan-
der, die Bundesregierung hat auf Ihre Frage vom 
25. Mai mitgeteilt, daß auch bei künftigen Flugvor-
führungen dichtbesiedelte Gebiete grundsätzlich 
nicht überflogen werden. Die eigentliche Flugvor-
führung in Frankfurt fand über dem Gebiet des 
Flughafens statt. Dazu war es erforderlich, An- und 
Abflüge wie auch im Linienverkehr ziviler Maschi-
nen, durchzuführen. Die Bundesregierung ist nach 
dem bedauerlichen Unfall besonders bemüht, Flug-
vorführungen über vergleichbaren Gebieten — ich 
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Parl. Staatssekretär Würzbach 
habe dies soeben vorweggenommen — nicht mehr 
stattfinden zu lassen. 

(Zander [SPD]: Herr Staatssekretär, indem 
ich Ihnen dafür danke — —) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter Zan-
der, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie ein-
mal auf dieser Bank als Parlamentarischer Staats-
sekretär gesessen und kennen also die Spielregeln 
hier. 

(Zander [SPD]: Von der Seite, Herr Präsi

-

dent, von dieser Seite her muß ich es noch 
üben!) 

Bitte sehr. 

Zander (SPD): Herr Staatssekretär, hat bei den 
Überlegungen, die Sie jetzt mitgeteilt haben und die 
sich etwas von der Haltung der Bundesregierung in 
der Antwort auf meine Frage vom 25. Mai unter-
scheiden, auch eine Rolle gespielt, daß der Unfall ja 
gerade darauf zurückzuführen ist, daß von der vor-
gesehenen Route, die möglicherweise nicht über 
dichtbesiedeltes Gebiet führte, durch einen Unfall, 
durch eine falsche Steuerung oder aus Gründen, die 
wir alle nicht kennen, abgewichen wurde, und ist 
nicht der Gesamtraum, über dem eine solche Veran-
staltung stattfindet, für die Beurteilung der Frage 
entscheidend, ob es sich um dichtbesiedeltes Gebiet 
handelt oder nicht? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
habe darauf hingewiesen, daß wir mit Überlegun-
gen begonnen haben — zunächst im eigenen Be-
reich, wir werden aber auch an die verbündeten 
Armeen herantreten —, um bestimmte Räume — 
auch solche, in denen der Flughafen etwas außer-
halb liegt, die aber durch An- und Abflüge doch tan-
giert werden — für Ähnliches grundsätzlich auszu-
schließen. Das, was niemand von uns — weder im 
militärischen noch im zivilen Luftverkehr noch 
sonstwo —, so meine ich, ausschließen kann, ist, daß 
menschliches Versagen im Umgang mit Technik 
immer wieder auftreten wird. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Schmitt (Wiesbaden). 

Schmitt (Wiesbaden) (SPD): Herr Staatssekretär, 
kann ich Ihren Darlegungen entnehmen, daß Sie 
Ihre Auffassung — entgegen der ersten Pressever-
lautbarung, in der Sie Schauflüge als absolut not-
wendige Öffentlichkeitsarbeit der Streitkräfte be-
zeichnet und als Maßnahmen dargestellt haben, die 
von breiten Schichten der Bevölkerung gewünscht 
würden — jetzt korrigieren, und hat dazu auch der 
mit großer Mehrheit gefaßte Beschluß der Stadtver-
ordnetenversammlung Frankfurt beigetragen? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
eingangs von Ihnen formulierte Folgerung können 
Sie aus meinen Antworten nicht schließen. Es sind 
viele hunderttausend, die zu einem solchen Flugtag 
kommen und dies sehen wollen. Die andere Aussa-
ge, auf die Sie zurückgreifen, nämlich daß die Bun-
desluftwaffe wie die anderen Luftwaffen auch in 
Zukunft ihre Einsatzfähigkeit vor der Öffentlich-

keit zeigen würden, wird durch die Anordnung ei-
ner Prüfung relativiert — mit all den Vorkehrun-
gen, die man treffen kann —, um möglichst zu ver-
meiden, daß es zu solchen tragischen Unfällen 
kommt. Aus meinen Ausführungen ist nicht zu fol-
gern, wir würden bestimmte Regionen von solchen 
Vorführungen künftig ausschließen. Dies ist nicht 
etwas, was Sie daraus in der Form, wie Sie es mein-
ten tun zu sollen, schließen können. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Krizsan. 

Krizsan (GRÜNE): Herr Staatssekretär, könnten 
Sie mir bitte den Sinn solcher Schauveranstaltun-
gen erklären angesichts der Tatsache, daß beinahe 
in jedem Gebiet der Bundesrepublik tieffliegende 
Düsenkampfflugzeuge gehört und gesehen werden 
können? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
wenn in Frankfurt 400 000 Menschen kommen und 
sich eine solche Vorführung ansehen, also an einem 
Ort, wo es eine Massierung an Luftbewegungen wie 
nirgendwo sonst über der Bundesrepublik gibt, 
dann ist dies der deutlichste Beweis dafür, daß die 
Hypothesen, die in Ihrer Frage anklangen, nicht 
zutreffen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 
Herr Staatssekretär, die Fragen 62 und 63 des 

Herrn Abgeordneten Catenhusen sind vom Antrag-
steller zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 64 der Frau Abgeordneten Dr. 
Czempiel auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß für Mitglieder von 
Kriegsdienstverweigerungs-Ausschüssen und -Kammern 
Fragenkataloge im Umlauf sind, die geeignet sind, an der 
Unbefangenheit der Mitglieder zu zweifeln, und wie beurteilt 
die Bundesregierung diese Kataloge? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, 
von Fragenkatalogen, die bei Prüfungsausschüssen 
und -kammern im Umlauf sein sollen, ist der Bun-
desregierung nichts bekannt. Vor einigen Monaten 
jedoch ist einem Mitglied der Bundesregierung von 
einem Kollegen aus dem Hause eine mehrseitige 
Zusammenstellung von Fragen zugeleitet worden, 
deren Verfasser jedoch anonym ist. Die Bundesre-
gierung hat daher weder Anhalt noch Veranlas-
sung, diesem Vorgang nachzugehen. Im übrigen 
sind die Prüfungsgremien bei der Art der Fragestel-
lung an keinerlei Weisung gebunden. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage? 

Frau Dr. Czempiel (SPD): Ja. 
Ich selbst war über Jahre Mitglied einer solchen 

Prüfungskommission und habe immer wieder fest-
stellen können, daß besonders junge Leute, die gut 
auftreten konnten und gut in der Sprache waren, 
eine gewisse Bevorzugung erfahren haben. Ist die 
Bundesregierung bereit zu versuchen, auch denje-
nigen, die nicht so gewandt sind, eine Hilfeleistung 
zu geben? 
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Würzbach, Parl. Staatssekretär: Die Erfahrung, 
die Sie eben schilderten, spricht nicht für das Gre-
mium, von dem Sie berichteten. Denn dies sollte 
nicht den Ausschlag geben. 

(Schmitt [Wiesbaden] [SPD]: Das ist aber 
die Praxis!) 

Im Gegenteil. Da diese Praxis neben den anderen 
Elementen, die nicht richtig handhabbar waren, 
hier und da immer wieder beobachtet wurde, hat 
die Bundesregierung j a noch in der letzten Periode 
eine Neufassung des Gesetzes eingeleitet, die zum 
1. Januar 1984 in Kraft tritt, so daß Verhandlungen 
nur noch stattfinden, wie Sie wissen, wenn es sich 
um Soldaten oder Reservisten handelt. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Jaunich. 

Jaunich (SPD): Herr Staatssekretär, auf welche 
Art und Weise hat sich denn die Bundesregierung 
einen Überblick verschafft, daß Fragenkataloge der 
hier angesprochenen Art nicht Gegenstand der Prü-
fungen sind? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir 
haben einen Überblick insofern, als es keine Dienst-
stelle in irgendeinem Ressort gibt, die über die 
Wehrbereichsverwaltungen an die Kreiswehrer-
satzämter — oder auf welchem Weg auch immer — 
solche Fragebögen verteilt, geschweige denn irgend 
jemandem vorher einen solchen Fragebogen ent-
worfen, autorisiert und mitgegeben hat. 
Ich will Ihrer Frage meine Einschätzung hinzufü-

gen. Mein Eindruck beim Lesen dieses Fragebogens 
ist vielmehr, daß dies eine Art Übungs- und Einstu-
dierleitfaden für junge Männer sein könnte, die vor 
einem solchen Gremium erscheinen, um sich in ei-
ner bestimmten Denkungs-, Reaktions- und Ant-
wortart auf zu erwartende Fragen einstellen zu 
können. So liest sich dieses mir übergebene an-
onyme Papier. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Lambinus. 

Lambinus (SPD): Herr Staatssekretär, wie Sie 
vielleicht wissen, komme ich aus Unterfranken. In 
Würzburg ist die Ablehnungsquote fast doppelt so 
hoch wie im Bundesdurchschnitt. Darf ich Sie des-
halb fragen, ob die Bundesregierung für die verblei-
benden Prüfungsfälle nach dem jetzigen Verfahren 
beabsichtigt, diejenigen, die als Beisitzer in die Prü-
fungsausschüsse berufen werden, zunächst einmal 
in irgendeiner Form darüber aufzuklären, a) was 
ihre Rechte gegenüber dem Vorsitzenden des Aus-
schusses sind, und b) welche Fragen gegenüber 
Wehrpflichtigen oder Verweigerern unzulässig 
sind? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Alle Beisitzer, 
Herr Kollege, sind ordnungsgemäß, gründlich und 
verständlich in ihre Aufgabe und in ihre Rechte ein-
gewiesen. Fragen, die gegen Gesetze verstoßen, 
sind nicht zulässig. Dazu bedarf es keiner neuen, 
zusätzlichen Einweisung oder Schulung. 

Die Statistik, die Sie soeben in Ihrer Frage er-
wähnt haben — Sie wiesen auf den Umstand hin, 
daß die Zahlen in bestimmten Regionen möglicher-
weise von denen in anderen abweichen —, ist j a von 
einigen Kollegen aus der Mitte des Parlaments an-
gefordert worden. Daran arbeiten wir zur Zeit noch. 
Wir werden sie anschließend den Kollegen zulei-
ten. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Schmidt (Nürnberg). 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Herr. Staatsse-
kretär, Sie haben vorhin auf die Zusatzfrage meiner 
Kollegin Czempiel geantwortet, es komme „hie und 
da" vor, daß Kriegsdienstverweigerer mit geringen 
Bildungsabschlüssen benachteiligt werden. Wie be-
gründen Sie denn dieses „hie und da", und gibt es 
Zahlen darüber, wie viele Kriegsdienstverweigerer 
mit niedrigen, mittleren und höheren Schulab-
schlüssen anerkannt bzw. abgelehnt worden sind? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, ich 
habe nicht gesagt, daß ein niedriger Bildungsab-
schluß eine Benachteiligung im Ergebnis darstellt. 
Ich habe gesagt, daß manche ihre Schwierigkeiten 
bei der Gewichtung der sprachlichen Ausdrucksfä-
higkeit haben und daß dies immer wieder zu Unzu-
friedenheiten geführt hat. Es gibt solche Statisti-
ken; ich erinnere mich, daß dies auch häufig hier 
eine Rolle spielte. Ich habe sie nicht abrufbereit im 
Kopf. Ich habe jedoch im Kopf, daß die Anzahl der 
antragstellenden Abiturienten im Vergleich zu an-
deren Bildungsgruppen weit überdurchschnittlich 
hoch ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Krizsan. 

Krizsan (GRÜNE): Herr Staatssekretär, glauben 
Sie, daß ein Jugendlicher nach Hauptschulabschluß 
und Berufsausbildung vor einem Prüfungsausschuß 
die gleichen Chancen hat wie ein Gymnasiast nach 
dem Abitur? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Dies soll so sein. 
(Lachen bei der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe Frage 65 der Frau Abgeordneten Dr. 
Czempiel auf: 

Welche Funktion hat die sogenannte Prominentensperre 
in Zusammenhang mit der Einberufung von Wehrpflichtigen, 
und ist ausgeschlossen, daß darunter fallende Wehrpflichtige 
nicht oder verspätet zur Bundeswehr eingezogen werden? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin Dr. 
Czempiel, eine sogenannte „Prominentensperre", 
wie Sie es formuliert haben, besteht bei den Wehr-
ersatzbehörden nicht. Es gibt sie nicht. Söhne von 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind 
wehrpflichtig wie jeder andere. So dient heute bei-
spielsweise der Sohn unsers Bundeskanzlers Hel-
mut Kohl, der des Ministerpräsidenten Strauß, 

(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN) 
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Pari. Staatssekretär Würzbach 
der des Bundesministers Geißler und viele andere. 

(Zurufe von der SPD) 
— Sie kennen die Frage vielleicht nicht; es kommt 
ja noch, wonach Sie rufen. — In der Wehrpflichtsa-
che von Herrn Strauß junior hatte die Meldebe-
hörde der Stadt München, die für die Erfassung der 
Wehrpflichtigen zuständig ist, bei der Umstellung 
ihres Einwohnerdatensystems auf ein anderes 
Computerverfahren die für die sicherheitsgefährde-
ten Personen bestehende Auskunftssperre verse-
hentlich als Vollsperre programmiert. 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 
Seine — Straußens — Daten wurden daher dem für 
die Musterung zuständigen Kreiswehrersatzamt 
erst übermittelt, nachdem sich der Fehler herausge-
stellt hatte. Der Sohn des bayerischen Ministerprä-
sidenten ist inzwischen als Wehrpflichtiger bei der 
Truppe. 
Aus der Antwort des früheren Staatssekretärs 

von Bülow in der Drucksache 8/4502 auf Frage des 
Kollegen Schöfberger ergab sich übrigens, daß der 
Fehler entdeckt wurde, nachdem sich der bayeri-
sche Ministerpräsident bei der zuständigen Wehr-
bereichsverwaltung nach der Wehrpflichtangele-
genheit seines Sohnes erkundigt hatte. Ich selbst 
habe — ebenfalls auf eine Frage des Kollegen 
Schöfberger — am 9. November 1982 hierzu noch 
weitere Aussagen gemacht. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Frau Dr. Czempiel (SPD): Herr Staatssekretär, 
sind außer diesem Versehen, was jetzt bei Herrn 
Strauß vorgekommen ist, noch weitere derartige 
Sperren, die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert 
wurden, bekanntgeworden? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Mir sind keine 
solchen weiteren Fehler bekannt. Sie wissen, daß 
das Entdecken des Fehlers inzwischen schon einige 
Zeit zurückliegt, und Sie können ganz sicher sein, 
daß alle zuständigen Stellen dadurch entsprechend 
sensibilisiert worden sind und dies ausschalten. 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Lambinus. 

Lambinus (SPD): Herr Staatssekretär, wenn ich 
richtig informiert bin, gibt es die sogenannte Wehr-
erfassung; wenigstens gab es das zu meiner Zeit. 
Wir mußten uns damals auf Grund eines öffentli-
chen Anschlages bei unseren zuständigen Gemein-
deverwaltungen zur Wehrerfassung melden. Wer 
sich nicht meldete, wurde bestraft. Ich frage Sie 
nun: Gelten die Vorschriften für die Wehrerfassung 
noch, oder sind die aufgehoben, und, wenn sie nicht 
aufgehoben sind: Was geschieht mit jenen Promi-
nenten, die sich der Wehrerfassung entziehen? 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, es 
entzieht sich kein Sohn eines Prominenten der 
Wehrpflicht. Darüber haben wir eben, glaube ich, 
klar und auch mit einigen Beispielen, auch bei offe-
ner Beleuchtung der eingetretenen Panne, geredet. 

Vorschrift ist, daß in einem bestimmten Alter nach 
Erfassung über die Einwohnerdateien der Städte 
der zur Wehrpflicht Heranstehende vom Kreis-
wehrersatzamt eine Aufforderung bekommt, sich zu 
melden. Und diese ist, weil es bei dem Namen XY 
wegen des Sicherheitsgrades des Vaters klick 
machte, in verschiedenen Einzelfällen nicht heraus-
gegangen. — Das Verfahren ist anders, als Sie es 
hier geschildert hatten. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Frau 
Abgeordnete Schmidt (Nürnberg). 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Herr Staatsse-
kretär, Sie haben in Ihrer ersten Antwort den Be-
griff Vollsperre verwendet. Ich hätte gern gewußt, 
was das ist, auf wen das zutrifft, was das für die 
Wehrpflichtigen bedeutet und ob darunter auch 
SPD- und GRÜNEN-Politiker fallen. 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, der 
Begriff Vollsperre heißt, daß beim Computer eine 
bestimmte Eingabe getätigt wird, so daß, wenn Sie 
die Wehrpflichtigen eines bestimmten Jahrgangs 
oder eines durch andere Merkmale bestimmten 
Kreises abrufen wollen, derart Gekennzeichnete 
nicht mit herauskommen. Grund dafür kann sein, 
daß jemand anerkannt ist als Kriegsdienstverwei-
gerer, daß er auf Grund körperlicher Ungeeignet-
heit, bei der Musterung festgestellt, ausgemustert 
wurde. — Dies ist fälschlicherweise erfolgt. Und 
nichts anderes bedeutet dieser Begriff. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Dr. Skarpelis-Sperk. 

Frau Dr. Skarpelis-Sperk (SPD): Herr Staatssekre-
tär, hätten Sie es nicht für richtig gehalten, daß sich 
der Sohn des betreffenden Prominenten, nachdem 
er gemerkt hat, daß er nicht erfaßt und eingezogen 
wird, freiwillig gemeldet hätte? 

(Beifall bei der SPD) 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Ich gehe davon 
aus, daß Sohn und Vater — bei der Familie weiß ich 
es — in einem gesunden engen Verhältnis zueinan-
der stehen und solche Dinge offen diskutieren. Ich 
darf wiederholen, daß der Vater den Anstoß gege-
ben hat, nachzufragen, warum der Sohn trotz Errei-
chens eines bestimmten Alters noch immer seine 
Aufforderung nicht erhalten habe. 
Der Sohn ist zunächst wegen seiner Berufsausbil-

dung zurückgestellt worden. Dadurch setzte ohne-
hin nicht die Automatik ein, wie bei den meisten 
unserer Wehrpflichtigen, in dem Alter von 19, 19 1 / 2 

 oder 20 Jahren eingezogen zu werden. Ich sehe hier 
keinen unnormalen Vorgang. Als die Ausbildung 
abgeschlossen war und sich die Berufsplanung an-
schloß, wurde hier die Familie — Frau Kollegin, ich 
wünschte mir, daß dies in allen Familien so der Fall 
wäre — aktiv und fragte: Warum wird er nicht geru-
fen? Hier ist die entsprechende Frage gestellt wor-
den. 

(Lambinus [SPD]: Das ist doch faul, ober

-

faul! — Heiterkeit bei der SPD — Weiterer 
Zuruf von der SPD: Es lebe Strauß!) 
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Vizepräsident Stücklen: Herr Lambinus, Sie gehen 
hier immer an die Grenze dessen, was noch erlaubt 
ist. 

(Zurufe von der SPD) 
Aber wenn ich all das zusammenzähle, was Sie an 
Grenzfällen schon pexiert haben, müßte eigentlich 
ein Strafstoß fällig sein. 

(Heiterkeit) 

Bitte schön, Herr Abgeordneter Kuhlwein, noch 
eine Zusatzfrage. 

Kuhlwein (SPD): Herr Staatssekretär, wie war es 
denn möglich, daß der Sohn dieses Prominenten 
wegen Berufsausbildung zurückgestellt werden 
konnte, wenn er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht 
erfaßt und gemustert war? 

(Beifall bei der SPD) 

Würzbach, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Kuhlwein, der Sohn Strauß, über den wir reden, 
geboren am 5. Mai 1961, ist am 25. September 1980 
gemustert worden. Dann ist er für seine Berufsaus-
bildung bis März 1983 vom Wehrdienst zurückge-
stellt worden. Seit 5. April leistet er seinen Grund-
wehrdienst. 
Lassen Sie mich hier hinzufügen, daß bei jedem, 

der einen Antrag stellt, zurückgestellt zu werden, 
oder, sofort, wenn es sein soll auch unterhalb der 
18-Jahres-Grenze, einberufen zu werden, z. B. weil 
er im Augenblick arbeitslos ist oder eine andere 
Anschluß- oder Ausbildungsplanung besteht, die 
Wehrersatzbehörden angewiesen sind, so beweglich 
wie irgend möglich, im Interesse des Wehrpflichti-
gen zu entscheiden. Ich füge dies hinzu, um dem 
Eindruck entgegenzutreten, den einige möglicher-
weise hier erwecken wollen, als sei hier, abgesehen 
von der Panne, die mit dem Computer in München 
passiert ist und die keiner aus der Welt schaffen 
kann, eine bevorzugte Behandlung des Sohnes ei-
nes Prominenten, in der Öffentlichkeit Tätigen, er-
folgt. Dies ist nicht der Fall. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 
Die Frage 66, Herr Staatssekretär, des Abgeord-

neten Gilges soll auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet werden. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. Damit sind wir am Schluß 
dieses Geschäftsbereichs. 
Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-

sters für Jugend, Familie und Gesundheit auf. Zur 
Beantwortung der Fragen steht uns Frau Parla-
mentarischer Staatssekretär Karwatzki zur Verfü-
gung. 
Die Frage 74 des Abgeordneten Gilges soll auf 

Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet 
werden. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
Ich rufe die Frage 67 der Frau Abgeordneten 

Luuk auf: 
Teilt die Bundesregierung die wiederholt in der Öffentlich-

keit geäußerte Kritik an der Dreimonatsspritze, wonach es 
sich bei den im Handel erhältlichen Präparaten um „Verhü-
tungsmittel zweiter Wahl" mit „schwerwiegenden Nebenwir-
kungen" handele, und wenn ja, was gedenkt die Bundesregie

-

rung zu tun, damit dieses Verhütungsmittel weder Frauen in 
der Bundesrepublik Deutschland noch Frauen in der Dritten 
Welt zugemutet wird? 

Frau Staatssekretär. 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit: Frau 
Kollegin Luuk, wie ich auf eine ähnlich lautende 
Frage des Abgeordneten Hans Verheyen am 8. Juni 
1983 schriftlich mitgeteilt habe, hat das Bundesge-
sundheitsamt am 23. und 24. März 1983 im Rahmen 
des Stufenplans zur Beobachtung, Sammlung und 
Auswertung von Arzneimittelrisiken eine Sonder-
sitzung mit in- und ausländischen Experten zur 
Nutzen-Risiko-Bewertung von Depot- Kontrazep-
tiva abgehalten. In der Sitzung wurden auch Sach-
verständige der Weltgesundheitsorganisation und 
der Internationalen Gesellschaft für geplante El-
ternschaft gehört. 

Die Anhörung zeigte, daß nach dem gegenwärti-
gen Wissensstand die Risikoerhöhung bei Anwen-
dung dieser Arzneimittel nicht größer sein dürfte 
als bei Anwendung der gängigen oralen Kontrazep-
tiva. Für Sofortmaßnahmen bestand daher keine 
Veranlassung. 

Das Bundesgesundheitsamt ist in eine sorgfältige 
Nutzen-Risiko-Analyse eingetreten, um unter Be-
rücksichtigung des Anhörungsergebnisses und aller 
zur Verfügung stehenden Daten über Nutzen und 
Risiko einschließlich der Frage einer möglicher-
weise krebserregenden Wirkung die für den Schutz 
der Verbraucher notwendigen Maßnahmen zu tref-
fen. Mit einer Entscheidung des Bundesgesund-
heitsamtes ist noch in diesem Monat zu rechnen. 

Das Bundesgesundheitsamt wird seine Entschei-
dung auch den Dienststellen der Weltgesundheits-
organisation, den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft und anderen Staaten zugänglich ma-
chen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Frau Luuk (SPD): Frau Staatssekretär, ich hätte 
doch ganz gern gewußt, ob Sie meine Auffassung 
teilen, daß die entwicklungspolitischen Gruppen in 
der Bundesrepublik, die sich dieser Frage angenom-
men haben, berechtigt sind, dies zu tun, weil es sich 
bei dem betroffenen Personenkreis um Frauen han-
delt, die praktisch keinen Zugang zu gesundheitli-
cher Betreuung und auch zur Information haben 
und somit das gesundheitliche Risiko, das sie einge-
hen, weniger abschätzen können, als es Frauen 
hierzulande möglich ist. Ist das Engagement dieser 
Gruppen nicht berechtigt, die sich dafür einsetzen, 
daß wir unser besonderes Augenmerk darauf rich-
ten, wo diese Medikamente dann verteilt werden? 
Muß nicht die Frage, wohin diese Medikamente ge-
hen, besonders berücksichtigt werden? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Das Engage-
ment dieser Gruppen ist berechtigt. Sie müssen 
aber bitte Verständnis dafür haben, daß ich eine 
Antwort auf Ihre Frage hier nur insoweit geben 
kann, als eben Untersuchungsergebnisse auch des 
Bundesgesundheitsamtes vorliegen. 
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Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 
Ich rufe die Frage 68 der Frau Abgeordneten 

Schmidt (Nürnberg) auf: 
Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß in der 

neugestalteten Zeitschrift „Der Zivildienst" (Herausgeber: 
Bundesamt für Zivildienst) die DDR mehrfach in Anfüh-
rungszeichen gesetzt wird bzw. verschwiegen wird, daß die 
SPD gegen das neue Kriegsdienstverweigerungsrecht ge-
stimmt hat und das Land Bremen dagegen klagt? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Frau Kolle-
gin Schmidt, sind Sie damit einverstanden, daß ich 
die Fragen 68 und 69 gemeinsam beantworte? — 
Danke schön. 

Vizepräsident Stücklen: Die Fragestellerin ist ein-
verstanden. Ich rufe also auch noch die Frage 69 der 
Abgeordneten Frau Schmidt (Nürnberg) auf: 

Wird diese Art der Berichterstattung als parteipolitisch 
neutral angesehen, und wird die Bundesregierung versuchen, 
Einfluß zu nehmen, um eine korrekte Berichterstattung zu 
gewährleisten? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: In der Zeit-
schrift „Der Zivildienst" wird die DDR in allen Aus-
gaben durchweg nicht in Anführungszeichen ge-
setzt. Die einzige Ausnahme ist eine kurze Meldung 
in einer bestimmten Ausgabe. Allerdings kommt in 
demselben Heft mehrfach die DDR auch ohne An-
führungszeichen vor. Im Heft 1/2-1983 heißt es zur 
Neuregelung des Kriegsdienstverweigerungsrechts 
ausdrücklich: 

„Die Opposition hat den Gesetzentwurf der Ko-
alitionsfraktionen abgelehnt." Eine Klage des 
Landes Bremen gegen das neue Kriegsdienst-
verweigerungsrecht liegt bisher nicht vor. 

Die Berichterstattung war insofern korrekt. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage. Bitte. 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Frau Staatsse-
kretärin, trifft es zu, daß der Artikel, den Sie hier 
auch angesprochen haben, von der Leitung des 
Hauses stammt? Und kann ich, falls das der Fall ist, 
davon ausgehen, daß zumindest die Regierung, 
wenn auch nicht die Redaktion dieser Zeitschrift, 
DDR künftig wieder in Anführungszeichen zu set-
zen gedenkt? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Letzteres ge-
denkt die Regierung nicht zu tun. Der Artikel war 
ein Interview, in dem Herr Dr. Geißler seine Posi-
tion bezogen hat. 

(Toetemeyer [SPD]: Wieder mal der Geiß
-ler!) 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage? 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Dazu nur eine 
Anmerkung. Ist der Bundesregierung und auch 
Herrn Geißler bekannt, daß inzwischen auch Sprin-
ger-Zeitungen von dieser etwas eigenartigen 
Schreibweise abkommen? 

(Zuruf des Abg. Lambinus [SPD]) 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Ob der Bun-
desregierung dies bekannt ist, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Ob die Springer-Presse es so oder so 
handhabt, darauf haben wir, meine ich, keinen Ein-
fluß. 

Vizepräsident Stücklen: Noch eine Zusatzfrage. 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Da die Berichter-
stattung und die Tendenz dieser Zeitschrift sich seit 
dem Regierungswechsel insgesamt sehr verändert 
haben und z. B. über die Friedensbewegung über-
haupt nicht mehr berichtet worden ist, die Redak-
tion aber die gleiche geblieben ist, frage ich: Worauf 
führt die Bundesregierung diesen abrupten Wech-
sel in der Meinung der Redaktion zurück? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Frau Kolle-
gin, vielleicht liegt es daran, daß über das neue 
Gesetzgebungsverfahren mehr berichtet wurde. 

Vizepräsident Stücklen: Ihre letzte Zusatzfrage. 

Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Da die Kritik bei 
den Zivildienstleistenden gegen den Inhalt dieser 
Zeitschrift sehr zunimmt, frage ich: Wie können 
sich Zivildienstleistende denn gegen die Zusendung 
dieser Zeitschrift wehren? 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN) 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Indem sie sie 
abbestellen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Sielaff. 

Sielaff (SPD): Frau Staatssekretärin, Sie sagten 
soeben, daß das Kriegsdienstverweigerungsgesetz 
so im Vordergrund stand. Meine Frage: Kann man 
denn damit rechnen, daß eine der nächsten Ausga-
ben sich intensiver mit der Friedensbewegung und 
auch mit dem, was im Rahmen der Friedensbewe-
gung z. B. auf dem Evangelischen Kirchentag pas-
siert ist, beschäftigen wird? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Sielaff, ich bin gern bereit, Ihren Wunsch weiterzu-
geben. 

(Sielaff [SPD]: Danke schön!) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Lambinus. 

Lambinus (SPD): Darf ich fragen, ob es zutrifft, 
daß die Redaktion dieser Zeitschrift Zivildienstlei-
stenden mitgeteilt hat, daß ein Abbestellen dieser 
Zeitschrift nicht möglich ist? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Wie ich mich 
gerade sachkundig gemacht habe, heißt es, daß es 
große Schwierigkeiten macht. 

(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN — 
Dr.  Jannsen [GRÜNE]: Aber es gibt Müll

-

eimer!) 

Vizepräsident Stücklen: Bevor wir zum Schluß der 
Fragestunde kommen, muß ich mitteilen, daß die 
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Vizepräsident Stücklen 
Frage 105 des Abgeordneten Dr. Lammert zurück-
gezogen worden ist. 

Eine weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter 
Jaunich. 

Jaunich (SPD): Frau Staatssekretärin, besteht die 
Absicht der Bundesregierung, den Zivildienstlei-
stenden die Zeitschrift zur Pflichtlektüre zu ma-
chen? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Das sicher-
lich nicht. Man kann sie ja ohnedies dahin legen, wo 
man meint, daß sie gut aufgehoben ist. 

(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN — 
Jaunich [SPD]: Welch ein Umgang mit 

Steuermitteln!) 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Wir schaffen noch ein paar Fragen. 

Ich rufe die Frage 70 des Herrn Abgeordneten Sie-
laff auf: 

Stimmt die Bundesregierung der Auffassung des Europäi-
schen Parlaments in seiner Entschließung zur Kriegsdienst-
verweigerung aus Gewissensgründen (Drucksache 9/2421) 
zu, daß kein Gericht oder Ausschuß in der Lage ist, das 
Gewissen des einzelnen zu prüfen, und wenn ja, welche Fol-
gerungen zieht sie daraus? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Sielaff, die Bundesregierung stimmt der Auffas-
sung des Europäischen Parlaments zu. Bereits die 
geltende Regelung der Anerkennung von Kriegs-
dienstverweigerern geht davon aus, daß eine unmit-
telbare Überprüfung des Gewissens nicht möglich 
ist. In dem Verfahren vor den Prüfungsausschüssen 
und den Prüfungskammern geht es vielmehr dar-
um, daß die zuständigen staatlichen Stellen aus 
dem Gesamteindruck von der Persönlichkeit des 
Antragstellers die Überzeugung gewinnen, daß eine 
nach dem Grundgesetz anzuerkennende Gewis-
sensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der 
Waffe getroffen worden ist. Dieses Verfahren soll 
auch nach dem neuen Recht in Übereinstimmung 
mit sämtlichen früheren Reformversuchen der Re-
gierungskoalition von SPD und FDP für Soldaten, 
Gediente sowie bereits einberufene Wehrpflichtige 
beibehalten werden. 

Wegen der grundsätzlichen Problematik eines je-
den mündlichen Prüfungsverfahrens wird die 
mündliche Verhandlung für die ungedienten Wehr-
pflichtigen in Zukunft wegfallen. Die Anerkennung 
wird dann allein auf der Grundlage der eigenen 
Angaben des Antragstellers vom Bundesamt für 
den Zivildienst ausgesprochen. Dafür ist nur noch 
erforderlich, daß der Antragsteller eine Gewissens-
entscheidung im Sinne von Art. 4 Abs. 3 des Grund-
gesetzes darlegt. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Sielaff (SPD): Frau Staatssekretärin, wie soll dann 
der zu Prüfende seinen Gewissenskonflikt glaub-
haft machen? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Dieses 
braucht er nicht. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 
Dann rufe ich Frage 71 des Herrn Abgeordneten 

Sielaff auf: 
Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß, wenn die 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Kriegs-
dienstverweigerung aus Gewissensgründen in Nummer 5 da-
von spricht, daß der zivile Ersatzdienst nicht länger dauern 
soll als der normale Wehrdienst einschließlich danach erfolg-
ten Übungen, es sich dabei nicht um den gesetzlich mögli-
chen Zeitrahmen solcher späteren Übungen handelt, sondern 
um die tatsächliche durchschnittliche Inanspruchnahme, und 
wird sie die Entschließung in diesem Sinn beachten? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Sielaff, die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
die vom 1. Januar 1984 an geltende Zivildienstdauer 
mit Ziffer 5 der Entschließung des Europäischen 
Parlaments zur Kriegsdienstverweigerung aus Ge-
wissensgründen übereinstimmt. 
Nach dem Wehrpflichtgesetz kann die Dauer des 

Grundwehrdienstes und der Wehrübungen zusam-
men bis zu 24 Monate betragen. Mit einer Dauer 
von neuen Monaten wird der zeitliche Rahmen für 
die von dem Wehrpflichtigen bis zur Vollendung des 
45. Lebensjahres zu leistenden Wehrübungen ge-
setzt. In dem Zeitpunkt, in dem der einzelne aner-
kannte Kriegsdienstverweigerer zum Zivildienst 
herangezogen wird, läßt sich noch nicht übersehen, 
in welchem Umfange Wehrpflichtige seines Jahr-
gangs bis zur Vollendung ihres 45. Lebensjahres 
tatsächlich zu Wehrübungen herangezogen wer-
den. 
Wenn der Zivildienst vom 1. Januar 1984 an um 

ein Drittel länger ist als der Grundwehrdienst und 
damit 20 Monate dauert, so ist der Gesetzgeber weit 
unter der für den Wehrdienst vorgesehenen Höchst-
dauer von 24 Monaten geblieben. Angesichts der 
schwächer werdenden Geburtsjahrgänge erscheint 
es keineswegs unwahrscheinlich, daß ein junger 
Mann, der in den nächsten Jahren wehrpflichtig 
wird, als Soldat bis zur Vollendung seines 45. Le-
bensjahres einschließlich der Wehrübungen eben-
falls zu einem Dienst von insgesamt 20 Monaten 
herangezogen werden wird. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Sielaff (SPD): Frau Staatssekretärin, gibt es kei-
nerlei Zahlen darüber, wie viele Tage an Wehrübun-
gen der dienstleistende Wehrpflichtige durch-
schnittlich, verteilt auf alle Wehrpflichtigen in der 
Bundeswehr, zu leisten hat? 

Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Sielaff, vielleicht wäre es günstiger gewesen, wenn 
Sie diese Frage an den Kollegen vom Verteidi-
gungsministerium gerichtet hätten. Ich kann Ihnen 
das jetzt nicht sagen. 

Vizepräsident Stücklen: Letzte Zusatzfrage. 

Sielaff (SPD): Frau Staatssekretärin, wäre es mög-
lich, mir die Beantwortung dieser Frage schriftlich 
zuzuleiten? 
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Frau Karwatzki, Parl. Staatssekretär: Ja, ich gebe 
mir Mühe bei dem Kollegen und gebe Ihnen dann 
die Antwort. 

Vizepräsident Stücklen: Damit sind wir am Ende 
der Fragestunde. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf morgen, Freitag, den 17. Juni 1983, 
10 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.33 Uhr) 
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Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Häfele auf die Fragen 
des Abgeordneten Lutz (SPD) (Drucksache 10/137 
Fragen 28 und 29): 

Ermuntert nach Ansicht der Bundesregierung das Berlin-
förderungsgesetz Firmen der Bundesrepublik Deutschland 
zu einer Produktions- und Standortverlagerung nach Berlin 
(West), in deren Verlauf Arbeitsplätze an Standorten in der 
Bundesrepublik Deutschland vernichtet werden, ohne daß 
für sie in Berlin (West) annähernd gleich viele neue geschaf-
fen werden, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie dar-
aus? 
Beabsichtigt die Bundesregierung, dem Deutschen Bun-

destag zur Behebung einer solchen Praxis einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Berlinförderungsgesetzes vorzulegen, 
und wenn nein, auf welche Weise will sie künftig einer sol-
chen aus Steuergeldern finanzierten Arbeitsplatzvernich-
tung entgegenwirken? 

Zu Frage 28: 
Die Berlinförderung soll den Standortnachteil 

Berlins ausgleichen und Investitionen in der Stadt 
fördern. Sie zielt darauf ab, neue Betriebe nach Ber-
lin zu bringen und die ansässigen Betriebe zu ent-
wickeln. Dies schließt Betriebsverlagerungen aus 
Westdeutschland nach Berlin nicht aus. 
Die Bundesregierung betreibt zusammen mit den 

Ländern zugunsten einer Vielzahl von wirtschafts-
schwachen Regionen im Bundesgebiet eine 
regionale Wirtschaftsförderung durch Unterstüt-
zung von Betriebsansiedlungen und -erweiterun-
gen. Keine regionale Wirtschaftsförderung ist ohne 
Rückwirkungen auf andere Regionen denkbar. Dies 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

hat auch Berlin durch die Wirtschaftsförderung für 
westdeutsche Fördergebiete zu spüren bekommen. 

Die Berlinförderung konnte die Entwicklung zur 
Verlagerung von Betrieben nach Westdeutschland 
in der Vergangenheit allenfalls abschwächen. Ihre 
zum Teil nicht genügend wirksame Gestaltung hat 
wohl dazu beigetragen, daß Berlin heute durch er-
hebliche Fehlentwicklungen in der Wirtschafts-
struktur, insbesondere in der Industrie, und eine 
hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist. Die Bun-
desregierung ist bemüht, Fehlentwicklungen in 
Berlin und in westdeutschen Fördergebieten zu ver-
hindern. Sie hat deshalb auch auf die Änderung der 
umsatzsteuerlichen Herstellerpräferenzen nach 
dem Berlinförderungsgesetz im Dezember 1982 hin-
gewirkt. Diese Umgestaltung wird zu Präferenzein-
bußen bei jenen Unternehmen führen, die in Berlin 
nur wenig Wertschöpfung schaffen. Sie vermindert 
damit deutlich Anreize für solche Unternehmen, 
Betriebe nach Berlin zu verlagern, und trägt somit 
zu einer Steigerung der Wirksamkeit der eingesetz-
ten Mittel bei. 

Soweit es dennoch zu Betriebsverlagerungen 
nach Berlin kommt, sind sie im Einzelfall nicht im-
mer erwünscht, aber auch nicht vermeidbar. Die 
Bundesregierung rechnet damit, daß es sich bei An-
siedlungen und Erweiterungen künftig vorwiegend 
um wertschöpfungsreiche Betriebe handeln wird. 
Diese werden einen günstigen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Entwicklung, insbesondere zu einer 
Verbesserung der Arbeitsmarktlage in Berlin lei-
sten. Sie werden auch dazu beitragen, daß Berlin 
seine verlorene wirtschaftliche Bedeutung zurück-
gewinnt. 

Informationen darüber, ob beziehungsweise in-
wieweit Betriebsverlagerungen nach Berlin mit 
Einsparungen von Arbeitsplätzen an anderen Orten 
verbunden sind, liegen nicht vor, auch nicht dem 
Senat von Berlin. Selbst bei einem erkennbaren Ar-
beitsplatzabbau dürfte es im Einzelfall angesichts 
eines allgemeinen hohen Rationalisierungsdruckes 
schwer möglich sein, dafür in erster Linie die Ber-
linförderung verantwortlich zu machen. 

Zu Frage 29: 

Die Bundesregierung sieht derzeit keine Veran-
lassung, eine erneute Änderung des Berlinförde-
rungsgesetzes anzustreben. Sie wird aber auch in 
Zukunft alle Entwicklungen im Bereich der Berlin-
förderung sorgfältig beobachten. Soweit ungünstige 
Entwicklungen von beachtlichem Ausmaß auftre-
ten, wird die Bundesregierung rechtzeitig alle not-
wendigen Schritte einleiten. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Müller (Wesseling) (CDU/CSU) 
(Drucksache 10/137 Fragen 36 und 37): 
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Ist es richtig, daß das Preisniveau für Arzneimittel in der 
Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen euro-
päischen Ländern relativ hoch ist? 

Hält die Bundesregierung die Einführung von mehr Wett-
bewerb auf dem Arzneimittelmarkt für möglich, und sieht sie 
hierin eine Chance, das Preisniveau für Arzneimittel in der 
Bundesrepublik Deutschland zu senken? 

Zu Frage 36: 

Aus Einzelinformationen verschiedenster Art hat 
die Bundesregierung den Eindruck gewonnen, daß 
Preise der in der Bundesrepublik Deutschland an-
gebotenen Arzneimittel im Einzelfall über den Prei-
sen von vergleichbaren Arzneimitteln in anderen 
europäischen Ländern liegen. 

Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaft (SAEG) hat jetzt für über 100 vergleichbare 
Arzneimittel einen Preisvergleich erarbeitet, der in 
Kürze veröffentlicht werden soll. Danach soll das 
Preisniveau für Arzneimittel in den anderen EG-
Mitgliedstaaten zwischen etwa 5 % und 60 % unter 
dem deutschen Niveau liegen. Dies ist erstmals ein 
Versuch auf EG-Ebene, zu einem aussagefähigen 
Preisvergleich zu kommen, der allerdings noch mit 
erheblichen statistischen Unsicherheiten behaftet 
sein dürfte. 

Bei der Beurteilung dieser Ergebnisse sind eine 
Reihe von Fakten zu berücksichtigen, deren Aus-
wirkungen sich statistisch nicht quantifizieren las-
sen: 
— Unterschiede in den Produktionskosten insbe-

sondere bei der Lohn- und Einkommensentwick-
lung; 

— unterschiedliche Belastungen aufgrund der Ver-
schiedenartigkeit der sozialen Sicherungssyste-
me; 

— Unterschiede in der spezifischen Steuerbela-
stung für Arzneimittel; 

— Wechselkursschwankungen, die Preisdifferen-
zen vergrößern können. 

Vor allem ist auch die mehr oder minder starke 
staatliche Einflußnahme auf die Preisbildung in 
den Unternehmen bis hin zur staatlichen Preisre-
glementierung in den Mitgliedstaaten zu nennen. 

Preisreglementierungen können zu Importbehin-
derungen führen und haben die EG-Kommission 
veranlaßt, bei einzelnen Mitgliedstaaten wegen Ver-
tragsverstoßes gegen Artikel 30 bis 36 EWG-Vertrag 
vorstellig zu werden. Die Problematik derartiger 
Preisregelungen liegt im wesentlichen darin, daß 
z. B. die Preise durch Nichtberücksichtigung be-
stimmter Kostenelemente künstlich niedrig gehal-
ten werden. Derartige Regelungen können Wettbe-
werbsverzerrungen über die Grenzen hinweg zur 
Folge haben. Solche Preisregelungen können es 
dem inländischen Hersteller erschweren, kostenge-
rechte Exportpreise zu erzielen, was umgekehrt zu 
Preiserhöhungen im Inland wegen der bei Exporten 
nicht gedeckten Kosten führen kann. 

Zu Frage 37: 

In der Bundesrepublik Deutschland sind die 
pharmazeutischen Hersteller frei in ihrer Preisge-
staltung. Sie orientieren sich hinsichtlich ihrer 
Preisentscheidung an den jeweils für sie relevanten 
Marktgegebenheiten von Angebot und Nachfrage. 
Sie stehen untereinander im Wettbewerb insbeson-
dere auch mit eingeführten Arzneimitteln und sog. 
Reimporten von Arzneimitteln inländischer Produ-
zenten, die zunächst ins Ausland geliefert und von 
dort wieder eingeführt werden. Die Bundesregie-
rung begrüßt auch den Wettbewerb über die Gren-
zen hinweg. 

Der Arzneimittelmarkt ist jedoch durch zahlrei-
che Besonderheiten geprägt, die nicht zuletzt auch 
auf dem Sachleistungsprinzip der gesetzlichen 
Krankenversicherung beruhen. Besonders kenn-
zeichnend ist, daß die Nachfrage von Arzneimitteln 
und ihre Finanzierung auseinander fallen, wodurch 
nur unzureichende, preisdämpfende Impulse von 
der Nachfrageseite her ausgehen. 

Die Bundesregierung hat deshalb großen Wert 
auf die Verbesserung der Transparenz der angebo-
teten Arzneimittel gelegt und 1977 eine neutrale 
Sachverständigenkommission berufen, die eine 
nach Indikationen geordnete, pharmakologisch-the-
rapeutische und preisliche Transparenz schaffen 
soll. Die Bundesregierung unterstützt die Arbeiten 
der Transparenzkommission mit Nachdruck und 
geht davon aus, daß die Transparenzlisten bei ent-
sprechender Anwendung den Wettbewerb intensi-
vieren und damit auch zur Kostendämpfung im Ge-
sundheitswesen beitragen werden. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Frage des 
Abgeordneten Austermann (CDU/CSU) (Druck-
sache 10/137 Frage 38): 

Wie beziffert die Bundesregierung die besonderen Vorteile 
der DDR aus dem innerdeutschen Handel, insbesondere 
durch Gewährung von Wettbewerbsvorteilen in der EG und 
Zinsersparnisse beim Swing? 

Die Bundesregierung hat es in der Vergangenheit 
immer abgelehnt, sich an der Diskussion um die 
Quantifizierung von Handelsvorteilen aus dem Son-
derstatus des innerdeutschen Handels zu beteili-
gen. Sie geht davon aus, daß der innerdeutsche 
Handel, der kein Außenhandel ist und deshalb ei-
nen besonderen Status hat, für beide Seiten vorteil-
haft ist. Dabei vermag niemand zu sagen, welchen 
Anteil z. B. von den eingesparten Außenzöllen und 
Abschöpfungen die DDR-Lieferanten oder die Ab-
nehmer in der Bundesrepublik erhalten. 

Der innerdeutsche Handel wird aufgrund des 
Berliner Abkommens im Wege des Verrechnungs-
verkehrs abgewickelt. Da sich bei der Abwicklung 
des Handels Leistungen und Gegenleistungen kurz-
fristig nicht ausgleichen, ist zur Durchführung des 
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Verrechnungsverkehrs eine Überziehungsmöglich-
keit — genannt: Swing erforderlich. 

Den Swing hat die DDR 1982 im Durchschnitt mit 
582 Millionen VE ausgenutzt. Da dieser Überzie-
hungskredit zinslos ist, ergeben sich daraus für die 
DDR Zinsvorteile. Wie hoch die Zinserparnis für die 
DDR ist, hängt davon ab, welchen Zinssatz unseres 
Geld- oder Kapitalmarktes man zugrunde legt. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Franke auf die Frage der 
Abgeordneten Frau Steinhauer (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 52): 

Welche Erfahrungen sind mit der seit 1981 geltenden Neu-
regelung der „Durchführung der Versehrtenleibesübungen/ 
Behindertensport nach dem Bundesversorgungsgesetz" ge-
macht worden, und wie hat sich insbesondere das pauscha-
lierte Bewilligungs- und Abrechnungsverfahren für die Ver-
sehrtengemeinschaften und Behindertensportvereine über 
die Versorgungsämter bewährt? 

Die Durchführung der Versehrtenleibesübungen 
nach dem Bundesversorgungsgesetz regelt eine 
Rechtsverordnung, die am 1. Januar 1981 in Kraft 
getreten ist. Mit dieser Verordnung ist das Abrech-
nungssystem auf ein pauschales System umgestellt 
worden. Den Landesverbänden des Deutschen Be-
hindertensportverbandes werden vom Jahre 1981 
an die Aufwendungen für die Sicherstellung der 
Versehrtenleibesübungen auf Grund von Verträgen 
mit den Ländern in Form eines jährlichen Pau-
schalbetrages ersetzt. Der Pauschalbetrag für das 
Jahr 1981 belief sich auf über 10 Millionen DM. Er 
verringert sich um jährlich 4 v. H. zunächst bis zum 
Jahre 1985. 

Die Verteilung der Mittel an die örtlichen Ver-
sehrtensportgemeinschaften obliegt den Landes-
verbänden des Deutschen Behindertensportverban-
des. 

Dem Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung sind keine nennenswerten Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit der Neuregelung der Durch-
führung der Versehrtenleibesübungen bekannt ge-
worden. Auch der Deutsche Behindertensportver-
band hat dem Bundesminister für Arbeit und Sozi-
alordnung gegenüber nichts über Schwierigkeiten 
bei der Durchführung verlauten lassen. Der Stati-
stik über die Durchführung der Versehrtenleibes-
übungen kann eine kontinuierliche Fortführung der 
Versehrtenleibesübungen entnommen werden. 

Der Deutsche Behindertensportverband hat un-
ter Hinweis auf gestiegene Kosten, wie z. B. bei Hal-
lenmieten, Fahrkosten, Aufwendungen für Sport-
ärzte und Übungsleiter um eine Anhebung des Pau-
schalbetrages gebeten. Dieser Antrag ist noch in 
Bearbeitung. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Franke auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) (Druck-
sache 10/137 Frage 55): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß ausländische Fami-
lien oft nur einen Familienangehörigen oder Bediensteten 
bei einer Ersatzkasse versichern, jedoch sich allesamt auf 
dessen Krankenscheine behandeln lassen, wodurch Beitrags-
einnahmen von mehreren Millionen DM jährlich den Kran-
kenkassen vorenthalten werden, und welche Folgerungen 
zieht sie daraus? 

Der Ehegatte des Versicherten und seine  minder-
jährigen Kinder sind im Rahmen der Familienhilfe 
in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversi-
chert, wenn sie ihm gegenüber unterhaltsberechtigt 
sind und ihr Gesamteinkommen jeweils 430,— DM 
im Monat nicht übersteigt. Die Satzung der Kran-
kenkasse kann den Schutz unter bestimmten Vor-
aussetzungen auf weitere Angehörige ausdehnen. 
Diese seit langem bestehende Rechtslage bindet an 
die Unterhaltspflicht des Ernährers der Familie an, 
ohne daß es darauf ankommt, für wie viele unter-
haltsberechtigte Angehörige Anspruch auf Famili-
enhilfe besteht. 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß die 
Regelung mißbräuchlich ausgenutzt wird, auch 
nicht von Ausländern, die bei einer Ersatzkasse ver-
sichert sind. Auch der Verband der Angestellten

-

Krankenkassen hat hierzu keine Angaben machen 
können. Es ist Aufgabe der Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung, bei der Ausgabe von Kran-
kenscheinen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraus-
setzungen für den Anspruch auf Familienhilfe vor-
liegen. 

Falls Sie konkrete Fälle einer mißbräuchlichen 
Inanspruchnahme von Leistungen der Familien-
hilfe mitteilen können, bin ich gern bereit, sie im 
Aufsichtswege überprüfen zu lassen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Würzbach auf die Fragen 
des Abgeordneten Berger (CDU/CSU) (Drucksache 
10/137 Fragen 56 und 57): 

Ist es zutreffend, daß von einem Mitarbeiter des Wehrge-
schichtlichen Forschungsamts der Bundeswehr in Freiburg 
eine wissenschaftliche Arbeit über die Wlassow-Armee er-
stellt worden ist, die auf einen dienstlichen Auftrag aus dem 
Jahr 1967 zurückgeht, der allerdings 1973 storniert worden 
war? 

Gibt es aus der Sicht der Bundesregierung Gründe dafür, 
diese Arbeit, die dann in privater Initiative fertiggestellt wor-
den ist und die für die Darstellung der ganzen Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs von großer Bedeutung wäre, nicht 
dem ursprünglichen dienstlichen Auftrag entsprechend sei-
tens des Forschungsamts zu veröffentlichen? 

1. Es trifft zu, daß der Auftrag, eine Geschichte 
der Wlassow-Armee zu schreiben, einem Mitarbei-
ter des MGFA 1967 erteilt worden ist. Der Auftrag 
wurde zurückgestellt, als dieser Mitarbeiter, seiner 
speziellen Kenntnisse wegen, zu Arbeiten für die 
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vom MGFA herausgegebene Geschichte des Zwei-
ten Weltkrieges herangezogen wurde. 

2. Die Geschichte der Wlassow-Armee wurde in 
privater Initiative weiterbearbeitet und ist inzwi-
schen fertiggestellt. Ihr Druck wird, dem ursprüng-
lichen dienstlichen Auftrag entsprechend, z. Z. vor-
bereitet. Die Arbeit wird voraussichtlich 1984 in den 
vom MGFA herausgegebenen „Einzelschriften zur 
militärischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges" 
erscheinen. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Würzbach auf die Frage 
des Abgeordneten Gilges (SPD) (Drucksache 10/137 
Frage 66): 

Trifft es zu, daß die im Kriegsdienstverweigerungs-Neure-
gelungsgesetz vorgesehenen neuen Ausschüsse für Kriegs-
dienstverweigerung frühestens Mitte 1984 ihre Arbeit auf-
nehmen können, da die Verordnung über die Benennung der 
Beisitzer bei den Ausschüssen für Kriegsdienstverweigerung 
erst nach Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 1984 erlas-
sen werden kann und das Auswahlverfahren geraume Zeit in 
Anspruch nehmen wird? 

Nach dem Kriegsdienstverweigerungsgesetz sind 
die Beisitzer der neuen Ausschüsse und Kammern 
für Kriegsdienstverweigerung unter Berücksichti-
gung der Grundsätze für die Wahl der Jugendschöf-
fen durch von den Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung zu bestimmende kommunale 
Vertretungskörperschaften zu wählen. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung ist dies noch vor In-
krafttreten der Rechtsverordnung des Bundesmini-
sters der Verteidigung, die das Verfahren im einzel-
nen regelt und erst nach dem 1. Januar 1984 erlas-
sen werden kann, möglich. Soweit die Länder dieser 
Auffassung folgen und, falls erforderlich, ihre gel-
tenden Rechtsverordnungen den Erfordernissen 
des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes dadurch 
anpassen, daß sie noch in diesem Jahr rechtzeitig 
die kommunalen Vertretungskörperschaften für die 
Wahl der Beisitzer bestimmen, können die Aus-
schüsse und Kammern voraussichtlich schon im 
Januar 1984 ihre Arbeit aufnehmen. Andernfalls 
müßte mit erheblichen Verzögerungen gerechnet 
werden. 

Die Länder haben sich dazu abschließend noch 
nicht geäußert. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Karwatzki auf die 
Fragen des Abgeordneten Jaunich (SPD): (Druck-
sache 10/137 Fragen 72 und 73): 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft geben, wie-
viel neue geeignete Zivildienstplätze seit Verabschiedung des 
Kriegsdienstverweigerungs-Neuregelungsgesetzes von sozia-
len und kirchlichen Trägern beantragt worden sind? 

Wie sieht die Einsatzplanung für Zivildienstleistende in 
den vom Bundesrat in seiner Entschließung vom 4. Februar 
1983 geforderten neuen Bereichen aus? 

Zu Frage 72: 

Von Trägern des sozialen Bereichs sind seit Ende 
letzten Jahres Anträge für die Anerkennung von rd. 
1 500 neuen Zivildienstplätzen gestellt worden. Für 
die zweite Jahreshälfte wird mit einem stärkeren 
Zugang neuer Zivildienstplätze gerechnet. Der 
größte Teil der in Zukunft benötigten zusätzlichen 
Zivildienstplätze wird — wie dies auch vorausge-
plant ist — in den Jahren 1984 und 1985 gewonnen 
werden. Der Anreiz für die Träger, neue Plätze zu 
beantragen, wird zunehmen, weil nach Inkrafttre-
ten der Neuregelung der Anteil der besetzten Plät-
ze, der jetzt noch bei 61,5 % liegt, steigen wird. Von 
1984 an wird außerdem die für die Zivildienstplätze 
in Aussicht genommene Zahlung eines Zuschusses 
in der Höhe der durchschnittlichen Kosten von  Un-
terkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung der Zi-
vildienstleistenden an die Beschäftigungsstellen die 
Schaffung neuer Plätze stark erleichtern. 

Zu Frage 73: 

Über die in den Entschließungen des Deutschen 
Bundestages vom 17. Dezember 1982 und des Bun-
desrates vom 4. Februar 1983 geforderte zukünftige 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ins-
besondere bei der Auswahl neuer Einsatzbereiche 
und der Schaffung von Zivildienstplätzen hat am 
25. Mai 1983 eine erste Besprechung mit Vertretern 
der Länder stattgefunden. Dabei hat sich ergeben, 
daß sämtliche Länder bereit sind, den Bund bei der 
Durchführung des Zivildienstes nach Inkrafttreten 
des neuen Rechts zum 1. Januar 1984 zu unterstüt-
zen. Zu der Entschließung der neuen Einsatzberei-
che des Landschaftsschutzes und der Landschafts-
pflege sind in dieser ersten Besprechung noch 
keine konkreten Absprachen getroffen worden. 

Die Bundesregierung wird den Deutschen Bun-
destag entsprechend seiner Entschließung vom 
17. Dezember 1982 über die mit den Ländern verein-
barte Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 1983 unter-
richten. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Karwatzki auf die 
Frage des Abgeordneten Gilges (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 74): 

Wie viele Beamte und in welchem Dienstgrad werden mit 
der Bearbeitung der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung 
nach dem ab 1. Januar 1984 geltenden Recht vom Bundesamt 
für den Zivildienst beauftragt werden? 

Die organisatorischen Vorbereitungen zum Voll-
zug des Kriegsdienstverweigerungs-Neuordnungs-
gesetzes ab 1. Januar 1984 dauern z. Z. noch an. Es 
kann davon ausgegangen werden, daß mit der Bear-
beitung der Anträge auf Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer Beamte des höheren und des ge- 
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hobenen Dienstes beauftragt sein werden. Über die 
zahlenmäßige Zusammensetzung der Beamten läßt 
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine ge-
naue Angabe machen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Karwatzki auf die 
Fragen des Abgeordneten Fiebig (SPD) (Druck-
sache 10/137 Frage 75 und 76): 

Wieviel Disziplinarverfahren sind mit welchem Ausgang 
vom Bundesamt für den Zivildienst gegen Zivildienstlei-
stende in Gang gesetzt worden, die am 27. Januar 1983 gegen 
die Verabschiedung des neuen Kriegsdienstverweigerungs-
Neuregelungsgesetzes ihren Protest durch Streik u. ä. kund-
getan haben? 

Welche Strafen und gegebenenfalls in welcher Höhe sind 
in Zusammenhang mit der Streikaktion der Zivildienstlei-
stenden am 27. Januar 1983 verhängt worden? 

Zu Frage 75: 

Das Bundesamt für den Zivildienst hat gegen 
4 202 Zivildienstleistende wegen des Verdachts, 
durch Teilnahme an der gemeinschaftlichen Dienst-
verweigerung am 27. Januar 1983 ein Dienstverge-
hen begangen zu haben, ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet. In 3 794 Fällen ist bisher eine Diszipli-
narmaßnahme verhängt worden. 195 Verfahren 
wurden wieder eingestellt. 213 Verfahren sind noch 
nicht abgeschlossen. 

1 094 Zivildienstleistende haben gegen die Diszi-
plinarverfügung des Bundesamtes das Bundesdis-
ziplinargericht angerufen. 

Die genannten Zahlen geben den Stand vom 
31. Mai 1983 wieder. 

Zu Frage 76: 

Wegen Teilnahme an der Dienstverweigerung ist 
in keinem Falle eine Strafanzeige erstattet wor-
den. 

Bei den 3 794 verhängten Disziplinarmaßnahmen 
handelt es sich um 

210 Geldbußen bis 30,— DM oder Verweise 

376 Geldbußen über 30,— DM bis 50,— DM 

3 171 Geldbußen über 50,— DM bis 80,— DM 

33 Geldbußen über 80,— DM bis 100,— DM 

4 Geldbußen über 100,— DM bis 125,— DM. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Frau Karwatzki auf die 
Fragen des Abgeordneten Egert (SPD) (Drucksache 
10/137 Fragen 77 und 78): 

Hält die Bundesregierung es für angemessen, daß zahlrei-
che Beamte und Richter mit der Verfolgung dieser einmali-
gen und friedlich verlaufenen Demonstration über Wochen 
hinweg — und dies auf Kosten der Steuerzahler — beschäf-
tigt werden? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Betrof-
fenen aus ihrer Sicht unter Berücksichtigung der Belange 
der von ihnen betreuten Personen gewaltfrei das Grundrecht 
der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Anspruch ge-
nommen haben? 

Zu Frage 77: 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
gemeinschaftliche rechtswidrige Dienstverweige-
rung eines Teils der Zivildienstleistenden am 27. Ja-
nuar 1983 disziplinarisch geahndet werden mußte. 
Nach den Aufrufen der „Selbstorganisation der Zi-
vildienstleistenden" als der hauptsächlichen Initia-
torin hatte diese Aktion das erklärte Ziel, auf den 
Bundesrat dahin gehend einzuwirken, daß er der 
Reform des Kriegsdienstverweigerungsrechts in 
seiner Sitzung am 4. Februar 1983 nicht zustimme. 
Es ist der Besonnenheit der großen Mehrheit der 
Zivildienstleistenden zu verdanken, daß es nicht zu 
der angestrebten Dienstverweigerung aller Zivil-
dienstleistenden gekommen ist, die mit Sicherheit 
für die insgesamt 12 000 Beschäftigungsstellen eine 
schwere Störung ihrer überwiegend in der Betreu-
ung hilfsbedürftiger Menschen liegenden Arbeit 
zur Folge gehabt hätte. Alle Zivildienstleistenden 
waren rechtzeitig vorher auf die Rechtswidrigkeit 
einer Teilnahme an der Dienstverweigerung und 
die möglichen disziplinar- und strafrechtlichen Fol-
gen hingewiesen worden. 

Zu Frage 78: 

Die nunmehr von Disziplinarmaßnahmen betrof-
fenen Zivildienstleistenden wußten bei ihrer 
Dienstverweigerung am 27. Januar 1983, daß diese 
rechtswidrig war und sie sich dafür nicht auf das 
Grundrecht der Meinungs- und Demonstrationsfrei-
heit berufen konnten. Das Bundesamt für den Zivil-
dienst hatte in einer Sonderinformation vom 12. Ja-
nuar 1983 alle Beschäftigungsstellen angewiesen, 
die Zivildienstleistenden über die rechtliche Bewer-
tung der geplanten Dienstverweigerung zu beleh-
ren. Außerdem sind Beamte des Bundesamtes und 
des Ministeriums zu den voraussichtlichen Schwer-
punkten der gemeinschaftlichen Dienstverweige-
rung gereist und haben mit den Zivildienstleisten-
den sowohl über die gesetzliche Neuregelung als 
auch über die geplante Dienstverweigerung disku-
tiert. Dabei wurde kein Zweifel daran gelassen, daß 
gegen jeden Zivildienstleistenden, der sich an der 
Dienstverweigerung beteiligt, ein Disziplinarver-
fahren eingeleitet werden wird. Außerdem hatte 
das Ministerium am 25. Januar 1983 sich noch ein-
mal in einer Presseerklärung, die von vielen Tages-
zeitungen abgedruckt worden war, zu der juristisch 
unumstrittenen rechtlichen Beurteilung der Dienst-
verweigerung geäußert. Schließlich war den Zivil-
dienstleistenden aus dem sogenannten „Streikauf-
ruf" der Selbstorganisation bekannt, daß auch die 
Teilnehmer einer ähnlichen, ebenfalls von der 
Selbstorganisation veranlaßten gemeinschaftlichen 
Dienstverweigerung am 27. Januar 1978 sämtlich 
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disziplinarisch zur Rechenschaft gezogen worden 
sind. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Dr. Apel (SPD) (Drucksache 10/ 
137 Fragen 79 und 80): 

Hat die Bundesregierung vor ihrer Zustimmung zur Erhö-
hung der zoll- und steuerfreien Dieselmenge von 50 Liter auf 
200 Liter bei der Einfahrt von Lastkraftwagen in die Bundes-
republik Deutschland von unseren EG-Partnern verbindliche 
Zusicherungen erhalten, die zu einer Harmonisierung der 
Wettbewerbsbedingungen der europäischen Seehäfen an der 
Nordsee führen? 

Wie will die Bundesregierung verhindern, daß durch ihren 
einseitigen Schritt etwa 2 500 Arbeitsplätze allein in der 
Hamburger und Bremer Hafenwirtschaft dadurch gefährdet 
werden, daß sich durch die Erhöhung der Tankfreimengen 
eine Verbilligung von mindestens 6 DM pro Tonne bei ver-
gleichbaren Transporten zugunsten der Rhein-Mündungshä-
fen ergibt? 

Zu Frage 79: 

Die Zustimmung der Bundesregierung zur Erhö-
hung der zoll- und steuerfreien Dieselfreimenge 
von 50 Liter auf 200 Liter muß im Zusammenhang 
mit den Bemühungen der deutschen Präsident-
schaft um Erleichterungen für den EG-Binnen-
markt gesehen werden. Hier ist die Bundesrepublik 
Deutschland im gesamtwirtschaftlichen Interesse 
insbesondere der deutschen Industrie generell für 
Verbesserungen im innergemeinschaftlichen Perso-
nen- und Warenverkehr eingetreten. 

Die Anhebung der Freimenge auf 200 Liter, die 
von allen anderen EG-Mitgliedstaaten akzeptiert 
wird, führt zusammen mit der vorgesehenen Ab-
schaffung des sogenannten Treibstoffausweisver-
fahrens zu einer Beschleunigung der Abfertigung 
und zu einer spürbaren Verwaltungsvereinfachung 
beim Grenzübergang. Das deutsche Ziel, weitge-
hende Erleichterungen für den grenzüberschreiten-
den Waren- und Personenverkehr zu erreichen, 
wäre gefährdet worden, wenn die Bundesregierung 
als einziger Mitgliedstaat an der Begrenzung der 
Kraftstoff-Freimenge auf 50 Liter festgehalten hät-
te. Deshalb hat die Bundesregierung trotz Beden-
ken des Bundesministers für Verkehr der Anhe-
bung der Freimenge zugestimmt. 

Die Bundesregierung ist sich der Tatsache be-
wußt, daß die Anhebung der Freimenge die Mög-
lichkeit, Treibstoff billig im Ausland zu tanken, er-
höht, was sich insbesondere nachteilig auf die Ab-
geltung der Wegekosten auswirkt. Sie hat daher in 
Brüssel erneut die baldige Verabschiedung einer 
Gemeinschaftsregelung über die Wegekostenanla-
stung gefordert. 

Zu Frage 80: 

Die Bundesregierung teilt nicht die Auffassung, 
daß durch die Anhebung der Freimenge auf 200 Li-
ter Arbeitsplätze im Umfang der Fragestellung ge-
fährdet werden. 

Die Bundesregierung wird im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten die deutschen Seehäfen weiter un-
terstützen. Konkrete Vorschläge der Küstenländer 
zur Verbesserung der Wettbewerbssituation der 
deutschen Seehäfen werden zur Zeit vom Bundes-
minister für Verkehr geprüft. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Grobecker (SPD) (Drucksache 
10/137 Fragen 81 und 82): 

War der Bundesregierung vor dem Beschluß des EG-Mini-
sterrats die Freimengen für Dieselkraftstoff im grenzüber-
schreitenden Verkehr von 50 Liter auf 200 Liter zu erhöhen, 
bekannt, daß die Deutsche Bundesbahn durch diese Maß-
nahme einen Verlust von mehr als 40 Millionen DM auf den 
Strecken von und zu den deutschen Seehäfen erleiden 
wird? 

Kann die Bundesregierung die Höhe des Verlustes an Ton-
nage für die Seehäfen Hamburg und Bremen angeben, der 
durch den Beschluß des EG-Ministerrats entstehen wird? 

Zu Frage 81: 

Der Bundesregierung war vor der Anhebung der 
zoll- und steuerfreien Dieselfreimenge von 50 Liter 
auf 200 Liter bekannt, daß die Deutsche Bundes-
bahn mit gewissen Aufkommensverlusten im See-
hafenverkehr rechnen müsse. Nach einem vom 
Bundesminister für Verkehr in Auftrag gegebenen 
Gutachten werden die Auswirkungen der Freimen-
genanhebung mit einem Transportverlust von 
0,02 % — dies entspricht einer Menge von ca. 90 000 
Tonnen jährlich — für die Deutsche Bundesbahn 
beziffert. Die Deutsche Bundesbahn selbst schätzt 
die Auswirkungen dieser Maßnahme auf ihre See-
hafenverkehre auf 17 Millionen DM. 

Zu Frage 82: 

Die Frage der Auswirkungen der Freimengener-
höhung im grenzüberschreitenden Straßengüter-
verkehr auf Umschlagverluste in den deutschen 
Seehäfen war 1982 im Auftrag des Bundesministers 
für Verkehr ebenfalls untersucht worden. Die Gut-
achter (BVU Beratergruppe Verkehr und Umwelt) 
schätzten diese Auswirkungen auf etwa 0,1 % Um-
schlagseinbuße; das sind ca. 90 000 Tonnen. 

Die norddeutschen Seehäfen und der Zentralver-
band der deutschen Seehafenbetriebe halten diese 
Angaben jedoch für nicht realistisch. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Heistermann (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 83): 

Trifft es zu, daß zwischen dem Bundesverkehrsministe-
rium und dem Bundesverteidigungsministerium seit Mitte 
1981 Verhandlungen über eine Beteiligung der Bundesma-
rine an der Luftüberwachung zur Kontrolle von Ölver-
schmutzungen im Bereich See/Küste vorwiegend auf den 
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Schiffahrtswegen in der Nordsee geführt werden, und wenn 
ja, welches Ergebnis haben die Verhandlungen bisher ge-
habt? 

Es trifft zu, daß zwischen dem Bundesminister 
für Verkehr und dem Bundesminister der Verteidi-
gung seit etwa Anfang 1982 Verhandlungen über 
eine Beteiligung der Bundesmarine bei der Über-
wachung von Ölverschmutzungen im Bereich der 
deutschen Küste geführt werden. Danach wird die 
Bundesmarine zwei stillgelegte und in Kiel-Holte-
nau stationierte Luftfahrzeuge des Typs Do 28 im 
Hinblick auf die Luftüberwachung weiterhin im Be-
stand halten. Die Flugzeuge sollen mit einem Sen-
sorenpaket (Seitensichtradar, Infrarot- und Ultra-
violett-Geräten) ausgerüstet werden, das eine von 
der optischen Sicht weitgehend unabhängige Luft-
überwachung ermöglicht. Die Frage der für Betrieb 
und Unterhaltung entstehenden Folgekosten ist 
noch zu klären. Außerdem ist in diesem Zusammen-
hang auch die Frage einer privaten Trägerschaft 
unter betrieblichen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten noch zu prüfen; hierzu liegen Angebote 
von einer Reihe deutscher Firmen vor, die an der 
Trägerschaft für den Betrieb eines Luftüberwa-
chungssystems großes Interesse bekundet haben. 

Zur Überbrückung der Zwischenzeit soll das An-
fang 1983 in Betrieb genommene niederländische 
Luftüberwachungssystem auch für die Überwa-
chung der deutschen Küste eingesetzt werden; eine 
entsprechende Vereinbarung ist am 10. Juni 1983 
gezeichnet worden. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) (Drucksache 
10/137 Frage 84): 

Inwieweit erfolgt durch die beabsichtigte Auflösung der 
Dienststellen der Deutschen Bundesbahn, Bahnhof Eckern-
förde, Bahnhof Rendsburg, Bahnhof St. Michaelisdonn, 
Bahnmeisterei Flensburg, „vor Ort" eine Minderung des Lei-
stungsangebots, und welche personalwirtschaftlichen Aus-
wirkungen hat diese geplante Organisationsänderung? 

Nach Mitteilung der Deutschen Bundesbahn, die 
über die von Ihnen angesprochenen Organisations-
maßnahmen in eigener Zuständigkeit entscheidet, 
ist beabsichtigt, die Bahnhöfe Eckernförde, Rends-
burg und St. Michaelisdonn sowie die Bahnmeiste-
rei Flensburg zum 1. Januar 1984 als selbständige 
Dienststellen aufzulösen und sie mit anderen 
Dienststellen zusammenzulegen. Das Leistungsan-
gebot in Produktion oder Verkauf wird dadurch 
nicht gemindert; die Abfertigungsbefugnisse wer-
den nicht eingeschränkt. 

Die Deutsche Bundesbahn geht davon aus, daß 
nach Realisierung der Maßnahmen bei den Bahn-
höfen drei Mitarbeiter und bei der Bahnmeisterei 
Flensburg sechs Mitarbeiter eingespart werden 
können. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Nelle (CDU/CSU) (Drucksache 
10/137 Fragen 85 und 86): 

Ist die Bundesregierung bereit, die Verkehrserschließung 
und Verkehrsbedienung des niedersächsischen Zonenrand-
gebiets weiter zu verbessern? 

Welche Planungen für eine verbesserte Verkehrserschlie-
ßung im Zonenrandgebiet sind vorgesehen bzw. schon abge-
schlossen, und welche Haltung nimmt die Bundesregierung 
gegenüber Vorstellungen der Deutschen Bundesbahn ein, 
den Schienenverkehr im Zonenrandgebiet zu verdünnen 
bzw. Strecken stillzulegen? 

Zu Frage 85: 

Die weitere Verbesserung der regionalen Ver-
kehrserschließung gehört zu den vorrangigen 
Zielen der Verkehrspolitik der Bundesregierung. 
Dabei wird das Zonenrandförderungsgesetz, wo-
nach im Rahmen des Ausbaues der Bundesver-
kehrswege die Verkehrserschließung und Ver-
kehrsbedienung des Zonenrandgebietes bevorzugt 
zu fördern sind, beachtet. Diese Vorschrift gilt 
gleichermaßen für das gesamte Zonenrandgebiet. 

Zu Frage 86: 

Die Planungen für die Bundesverkehrswege sind 
im Bundesverkehrswegeplan '80 und im Bedarfs-
plan für die Bundesfernstraßen niedergelegt. Letz-
terer ist im Jahre 1980 mit den Stimmen aller Frak-
tionen im Deutschen Bundestag beschlossen wor-
den. Bei der Aufstellung der genannten Pläne 
wurde der gesetzliche Auftrag, die Verkehrser-
schließung und Verkehrsbedienung im Zonenrand-
gebiet besonders zu fördern, beachtet. 

Nach § 1 Abs. 2 des Zonenrandförderungsgesetzes 
sind u. a. die Behörden des Bundes verpflichtet, der 
Förderung des Zonenrandgebietes „besonderen 
Vorrang" einzuräumen. Auch die Deutsche Bundes-
bahn trägt im Rahmen ihrer Wirtschaftsführungs-
grundsätze den Bestimmungen dieses Gesetzes 
Rechnung. Dies bedeutet, daß diejenige Verkehrs-
verbindung zu schaffen oder zu sichern ist, die un-
ter wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen am be-
sten zur Erhaltung und Stärkung der Leistungs-
kraft des Zonenrandgebietes beitragen kann. Das 
Zonenrandförderungsgesetz enthält jedoch keine 
Garantie für die Aufrechterhaltung einer bestimm-
ten Verkehrsverbindung oder eines bestimmten 
Verkehrsmittels. 

Wo das Zugangebot von den Reisenden nur noch 
schwach genutzt wird, ist auch die Umstellung ein-
zelner Zugleistungen auf Busbedienung mit dem 
Zonenrandförderungsgesetz vereinbar. Im übrigen 
hat sich bei Anträgen der Deutschen Bundesbahn 
auf Stillegung einer Strecke im Zonenrandgebiet 
das Bundeskabinett die endgültige Entscheidung 
vorbehalten. 
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Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Hecker (GRÜNE) (Drucksache 
10/137 Frage 87): 

Welche Umweltverträglichkeitsprüfungen wurden für den 
Planabschnitt der B 455/A 661 Oberursel-Hohemark-Kron-
berg (Umgehung Oberursel — sogenannter Feldbergzubrin-
ger) vorgenommen, und sind diese Umweltverträglichkeits-
prüfungen mit den heute vorgeschriebenen bzw. üblichen 
Prüfungen identisch? 

Die umweltrelevanten Faktoren (z. B. Vegetation, 
Tierwelt, Klima, Boden) wurden bei der zuständi-
gen hessischen Straßenbauverwaltung untersucht. 
Dabei hat sich ergeben, daß dauerhafte größere 
ökologische Schäden voraussichtlich nicht eintre-
ten werden. Die zu erwartenden unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen werden im Rahmen des Stra-
ßenbaues durch landschaftspflegerische Maßnah-
men ausgeglichen. 

Die Untersuchungen des Landes haben ergeben, 
daß auch in bezug auf das Grundwasser keine öko-
logischen Schäden zu erwarten sind. Soweit An-
spruchsvoraussetzungen für Lärmschutzmaßnah-
men gegeben sind, werden entsprechende Anlagen 
vorgesehen. 

Die vorliegenden Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen entsprechen den heute vorgeschriebenen Prü-
fungen. 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Delorme (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 88): 

Ist der Pressebericht in der „Mainzer Allgemeinen Zei-
tung" vom 4./5. Juni 1983 zutreffend, daß es bei der Deut-
schen Bundesbahn Pläne gibt, nach denen der Bestand der 
Zentralen Transportleitung gefährdet ist, weil die Zentrale 
Transportleitung und die Zentrale Verkaufsleitung zu einer 
„Zentrale DB" zusammengefaßt werden, wobei diese Stelle 
unter Umständen von Mainz an einen anderen Standort ver-
legt werden soll? 

Die Deutsche Bundesbahn prüft zur Zeit, ob die 
zentralen Unternehmensaufgaben in einer Zentrale 
zusammengefaßt werden sollen. Die Untersuchung 
ist erforderlich, weil durch die Bildung der Zentra-
len Verkaufsleitung und der Zentralen Transport-
leitung innerhalb der zentralen Leitungsebene viel-
fach keine eindeutigen Verantwortlichkeiten be-
stimmt werden konnten. Denn diese Stellen hatten 
ebenso wie die Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn Linienkompetenzen gegenüber nach-
geordneten Stellen, ohne daß diese Kompetenzen 
stets klar voneinander abgrenzbar waren. An dem 
Gesamtkonzept wird zur Zeit noch gearbeitet. 

Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn geht 
davon aus, daß sich das Konzept „Zentrale" nur 
über verschiedene Zwischenstufen realisieren läßt 
und die derzeitigen Standorte der Hauptverwaltung 
und der Zentralstellen im Raum Frankfurt/Mainz 
kurzfristig nicht zu ändern sind. 

Sollte der Vorstand über ein entsprechendes Kon-
zept beschließen, ist dafür erforderlich 

— das Anhörungsverfahren mit den beteiligten 
obersten Landesverkehrsbehörden, 

— die Beschlußfassung durch den Verwaltungsrat 
der Deutschen Bundesbahn und 

— die Genehmigung des Bundesministers für Ver-
kehr. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
der Abgeordneten Frau Weyel (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 89): 

Entspricht es den verkehrspolitischen Absichten der Bun-
desregierung, daß bei Einstellung des Personenverkehrs auf 
der Schiene in verkehrsschwachen Zeiten und Ersatz durch 
Busverkehr der Endabschnitt der Strecke nicht mehr be-
dient wird, wenn dadurch ein Mittelzentrum mit teilweiser 
Oberzentrumsfunktion zu bestimmten Zeiten vom öffentli-
chen Personenverkehr völlig abgeschnitten wird? 

Nach der Regelung im Bundesbahngesetz ent-
scheidet die Deutsche Bundesbahn über Fragen der 
Fahrplangestaltung und Betriebsführung in eigener 
Zuständigkeit und unternehmerischer Verantwor-
tung. Ein Eingreifen des Bundesministers für Ver-
kehr zur Regelung von Einzelfragen kommt nicht 
in Betracht. 

Die Deutsche Bundesbahn ist bemüht, unter Be-
achtung wirtschaftlicher Grundsätze nachfragege-
rechte Leistungen anzubieten. Unabhängig von der 
jeweiligen Relation ist das Kundenverhalten dafür 
entscheidend, ob eine bestimmte Verbindung noch 
vorgehalten werden kann. Dort, wo keine entspre-
chende Nachfrage mehr besteht, ist es nicht vertret-
bar, Verkehrsleistungen am Markt vorbei zu produ-
zieren. Dem trägt auch der einstimmige Bundestag

-

Beschluß vom 27. Juni 1979 Rechnung, in dem dem 
Bundesminister für Verkehr und dem Vorstand der 
Deutschen Bundesbahn aufgegeben wurde, um eine 
rasche Verwirklichung aller Maßnahmen zur Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere 
auch im hochdefizitären Schienenpersonennahver-
kehr, bemüht zu sein (BT-Beschluß vom 27. Juni 
1979, Plenarprotokoll 8/163). 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Sieler (SPD) (Drucksache 10/137 
Frage 90): 

Wie stellt sich die Bundesregierung die Finanzierung des 
Weiterbaus des Rhein-Main-Donau-Kanals vor, und welche 
Schritte wird sie gegenüber dem Haushaltsausschuß schon 
jetzt und im Rahmen des Haushaltsplans 1984 und im Rah-
men der mittelfristigen Finanzplanung einleiten? 
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Der Bundesminister der Finanzen wird noch in 
dieser Woche den Antrag des Bundesministers für 
Verkehr auf Aufhebung des Beschlusses des Haus-
haltsausschusses vom 10. Dezember 1981 dem 
Haushaltsausschuß zuleiten, damit gemäß Beschluß 
des Bundeskabinetts vom 2. Februar 1983 der Main-
Donau-Kanal zügig weitergebaut werden kann. 

Zur Zeit werden der Haushaltsentwurf 1984 und 
die Finanzplanung vom Bundesminister der Finan-
zen aufgestellt. Die Verabschiedung durch das Bun-
deskabinett ist am 29. Juni 1983 vorgesehen. Ich 
bitte um Verständnis, daß erst danach nähere Anga-
ben über die vorgesehenen Finanzierungsbeträge 
gemacht werden können. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Gerstl (Passau) (SPD) (Druck-
sache 10/137 Frage 91): 

Welche Schwerpunkte im Bundesfernstraßenbau wird die 
Bundesregierung im Haushaltsjahr 1984 und im Zeitraum 
der mittelfristigen Finanzplanung für den Bereich Nieder-
bayern setzen, und welche Mittel sind hierfür eingeplant? 

Die Vorschläge der Länder für den Straßenbau-
plan 1984 liegen noch nicht vor. Darüber hinaus ist 
der Finanzrahmen für die Haushaltsjahre 1984 und 
folgende noch nicht endgültig festgelegt. 

Im übrigen ist eine regionale Aufteilung der Stra-
ßenbaumittel zwar bei den größeren Baumaßnah-
men im Zuge von Bundesstraßen (Titel 741 25 und 
741 27 des Kap. 1210 des Bundeshaushalts), nicht je-
doch bei den Bundesautobahnerneuerungen und 
-neubaustrecken (Titel 741 16 und 741 17) und allen 
anderen Titeln vorgesehen. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Stiegler (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 92): 

Welche Mittel sieht die Bundesregierung für den Bundes-
fernstraßenbau in der Oberpfalz im Haushaltsjahr 1984 und 
in der mittelfristigen Finanzplanung vor? 

Die Vorschläge der Länder für den Straßenbau-
plan 1984 liegen noch nicht vor. Darüber hinaus ist 
der Finanzrahmen für die Haushaltsjahre 1984 und 
folgende noch nicht endgültig festgelegt. 

Im übrigen ist eine regionale Aufteilung der Stra-
ßenbaumittel zwar bei den größeren Baumaßnah-
men im Zuge von Bundesstraßen (Titel 741 25 und 
741 27 des Kap. 1210 des Bundeshaushalts), nicht je-
doch bei den Bundesautobahnerneuerungen und 
-neubaustrecken (Titel 741 16 und 741 17) und allen 
anderen Titeln vorgesehen. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Dr. Hackel (CDU/CSU) (Druck-
sache 10/137 Fragen 93 und 94): 

Gibt es Anzeichen für den Verdacht, daß der Vorstand der 
Deutschen Bundesbahn den Konkurs des Berliner Reisever-
anstalters Flug-Union Berlin bewußt in Kauf genommen hat, 
indem Übernahmeverhandlungen mit privaten Interessenten 
verhindert wurden? 

In welchem Umfang wird die Deutsche Bundesbahn durch 
ihre Beteiligungen am TUI-Reisekonzern von dem Konkurs 
des Reiseunternehmens kurz vor den Berliner Sommerferien 
profitieren? 

Zu Frage 93: 

Nein; der Vorstand der Deutschen Bundesbahn 
hat bis zuletzt versucht, den Konkurs abzuwenden. 

Zu Frage 94: 

Die Deutsche Bundesbahn wird an dem Konkurs 
der Flug-Union in keiner Weise profitieren, sondern 
eher Nachteile erleiden. Das ergibt sich nicht nur 
aus der von einem solchen Vorfall ausgehenden 
Marktstörung, sondern auch aus den Beteiligungs-
verhältnissen. Die Deutsche Bundesbahn ist an der 
TUI mittelbar über ihre Beteiligungsunternehmen 
DER GmbH, Berlin (Anteil 50,1 %) und abr-amtli-
ches-bayerisches Reisebüro GmbH, München (DB- 
Anteil 55%) mit zusammen 23,2 % beteiligt. An der 
Flug-Union dagegen ist die Deutsche Bundesbahn 
über die Firma Bayern Expreß und P. Kühn GmbH, 
Berlin, mit 50 % beteiligt. Für die Deutsche Bundes-
bahn hätte also die Erhaltung der Flug-Union we-
sentliche wirtschaftliche Vorteile gebracht. Hinzu 
kommt, daß für die Deutsche Bundesbahn nicht ab-
schätzbar ist, in welchem Umfang gebuchte oder 
potentielle Fluggäste der Flug-Union nunmehr ih-
ren Urlaub mit der TUI abwickeln werden. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Daubertshäuser (SPD) (Druck-
sache 10/137 Fragen 95 und 96): 

Wie hat sich die Anlegequote für Sicherheitsgurte in der 
Bundesrepublik Deutschland auf Autobahnen, auf Landstra-
ßen und im Innerortsverkehr seit der Einführung der An-
schnallpflicht entwickelt, und um wieviel ist die Anlegequote 
seit der Ankündigung von Bundesverkehrsminister Dr. Dol-
linger gesunken, auf ein Verwarnungsgeld für das Nichtanle-
gen von Sicherheitsgurten endgültig zu verzichten? 

Mit wie vielen Verkehrstoten weniger ist nach Auffassung 
des Bundesverkehrsministers zu rechnen, wenn die Anlege-
quote um 1. v. H. ansteigt, und mit wieviel weniger Verkehrs-
toten wäre demnach zu rechnen, wenn sich innerorts und 
außerorts sämtliche Autofahrer anschnallen würden? 

Zu Frage 95: 

Seit 1. Januar 1976 — Einführung der Anlege-
pflicht — liegt die Anlegequote 

— auf Autobahnen zwischen 74 und 85%, 
— auf Landstraßen zwischen 54 und 73 % und 
— innerorts zwischen 36 und 50%. 
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Es ist richtig, daß die Anlegequoten von Herbst 
1982 auf Frühjahr 1983 bedauerlicherweise zurück-
gegangen sind, nämlich 

— auf Autobahnen von 84 auf 81%, 
— auf Landstraßen von 68 auf 67 % und 
— innerorts von 50 auf 44%. 

Ebensowenig, wie sich bei der seinerzeitigen An-
kündigung des früheren Bundesverkehrsministers 
Dr. Hauff eine ursächliche Zunahme der Anlege-
quote nachweisen ließ, liegen auch heute keine Er-
kenntnisse vor, daß dieser Rückgang eine Folge der 
Entscheidung des Bundesministers für Verkehr ist, 
kein Verwarnungsgeld für das Nichtanlegen des Si-
cherheitsgurtes einzuführen. 

Eine parallele Entwicklung hat sich in der 
Schweiz gezeigt. Dort stiegen nach der Wiederein-
führung der Gurtpflicht mit Sanktionen am 1. Juli 
1981 die Zahlen zunächst wieder an, gingen dann 
aber in der Zeit von November 1981 bis Herbst 1982 
deutlich zurück, und zwar 

— auf Autobahnen um 13 % auf 77 %, 
— außerorts um 7% auf 76 % und 
— innerorts um 8% auf 62%. 

Zu Frage 96: 

Eine Steigerung der Anlegequote um einen Pro-
zentpunkt bedeutet etwa 36 Verkehrstote weniger. 
Ausgehend von einer Anlegequote (Querschnitt 
März 1983) von 59% käme man bei einer 100%igen 
Anlegequote auf 1 476 Verkehrstote weniger. Eine 
100 %ige Anlegequote wurde aber auch durch Ein-
führung eines Verwarnungsgeldes im Ausland 
nicht erreicht. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Pauli (SPD) (Drucksache 10/137 
Frage 97): 

Wie wird die Frage eines Verwarnungsgelds für das Nicht

-

anlegen von Sicherheitsgurten von Verkehrssicherheitsex-
perten, wie z. B. der Bundesanstalt für Straßenwesen oder 
den Verkehrssicherheitsorganisationen Deutscher Verkehrs-
sicherheitsrat und Deutsche Verkehrswacht, beurteilt, und 
wurden diese Experten vor der Entscheidung des Bundesmi-
nisters konsultiert? 

Die Schutzwirkung des Sicherheitsgurtes bei Un-
fällen ist weitgehend unbestritten. Die Frage eines 
Verwarnungsgeldes für das Nichtanlegen von Si-
cherheitsgurten wird aber seit langem unterschied-
lich beantwortet. Der Bundesminister für Verkehr 
ist der Meinung, daß die Entscheidung über das 
Anlegen des Sicherheitsgurtes jeder Kraftfahrer in 
eigener Verantwortung selbst treffen sollte, ohne 
dazu vom Staat mit einer Bußgelddrohung angehal-
ten zu sein. Das schließt nicht aus, durch ein allge-
meines - wenn auch unbewehrtes — Gebot zum 
Anlegen der Sicherheitsgurte (§ 21 a Straßenver-
kehrs-Ordnung) dem Kraftfahrer nachdrücklich 
deutlich zu machen, daß nach Auffassung einer  

breiten Mehrheit die Schutzwirkung des Gurtes et-
waige Nachteile bei weitem überwiegt. 

Wie komplex und umstritten das Problem auch 
international ist, zeigt die Tatsache, daß das briti-
sche Unterhaus in den letzten 11 Jahren 9mal über 
die Anlegepflicht beim Sicherheitsgurt diskutiert 
und abgestimmt hat. 

Was den Deutschen Verkehrssicherheitsrat an-
geht, zu dessen Mitgliedern auch die Deutsche Ver-
kehrswacht gehört, so hat dieser die Entscheidung 
des Bundesministers für Verkehr begrüßt, von der 
Einführung eines Bußgeldes zunächst abzusehen 
und zugleich die Aufklärung der Verkehrsteilneh-
mer zu verstärken. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Frage 
des Abgeordneten Buckpesch (SPD) (Drucksache 
10/137 Frage 98): 

Welche Ergebnisse liegen dem Bundesverkehrsminister 
über das Anschnallverhalten in der Schweiz und in Norwe-
gen vor, und kann er mittailen, wie sich die Gurtanlegequo-
ten in diesen beiden Ländern bei Bestehen und Nichtbeste-
hen einer sanktionsbewehrten Anschnallpflicht entwickelt 
haben? 

In Norwegen wurde die Gurtanlegepflicht am 
1. September 1975 ohne Sanktion eingeführt. Die 
Gurtanlegequoten stiegen 

— innerorts von etwa 25 auf 45% 
— außerorts von etwa 60 auf 80%. 

Die Einführung einer Sanktion von 200 Norw. 
Kronen (etwa 80 DM) am 1. Oktober 1979 steigerte 
die Anlegequote im Juni 1981 

— innerorts auf über 70% 
— außerorts auf fast 90%. 

Ähnliche Zahlen liegen für Dänemark (1980) und 
Schweden (1981) vor, wobei jedoch zu bemerken ist, 
daß in Dänemark gleichwohl die Zahl der getöteten 
Pkw-Insassen zwei Jahre nach Sanktionseinfüh-
rung wieder deutlich gestiegen ist. 

In der Schweiz wurde das Nichtangurten seit 
1976 bestraft. Die Anlegequote lag bei 84 %. Auf 
Grund eines Bundesgerichtshofentscheides wurde 
die Gurttragepflicht im Herbst 1977 wieder aufgege-
ben. Die Anlegequote sank auf 35 %. Nach Wieder-
einführung der Gurttragepflicht mit Sanktion am 
1. Juli 1981 stiegen die Zahlen zunächst wieder, gin-
gen jedoch nach einer Mitteilung der Schweizer Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung in der Zeit von 
November 1981 bis Herbst 1982 

— auf Autobahnen um 13% auf 77% 
— außerorts um 7% auf 76% 
— innerorts um 8°A) auf 62 % zurück. 

In Frankreich, Spanien und in den Niederlanden 
ist die Zahl der getöteten Pkw-Insassen zwei Jahre 
nach Beginn der Sanktionierung des Nichtanlegens 
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von Gurten ebenfalls zum Teil beträchtlich ange-
stiegen.  

Neuere Zahlen liegen zur Zeit nicht vor. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Curdt (SPD) (Drucksache 10/137 
Fragen 99 und 100): 

Liegt nach Auffassung des Bundesverkehrsministers die 
Pflicht und Verantwortung zum Anlegen des Sicherheits-
gurts lediglich aus eigenem Interesse in der Eigenverantwor-
tung des Autofahrers, oder sieht der Bundesverkehrsmini-
ster bei Autofahrern, die sich nicht angeschnallt haben, auch 
ein Durchbrechen der Solidargemeinschaft? 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob 
ein verunglückter und während des Unfalls nicht ange-
schnallter Autofahrer mit zivilrechtlichen Nachteilen bei der 
Abwicklung der Unfallschäden durch beispielsweise verwei-
gerte Lohnfortzahlung oder Übernahme eines Teilschadens 
zu rechnen hat, und welche Begründung wird hierbei gegebe-
nenfalls angeführt? 

Zu Frage 99: 

Nach Auffassung des Bundesministers für Ver-
kehr liegt das Anlegen des Sicherheitsgurtes in er-
ster Linie im eigenen Interesse und in der Eigen-
verantwortung des Autofahrers. Dem Bundesmini-
ster für Verkehr erscheint es nicht vertretbar, die 
Autofahrer mit gesetzlichen Sanktionen dazu zu 
zwingen, sich so zu verhalten, wie es dem angenom-
menen Interesse der Solidargemeinschaft ent-
spricht (die Mehrheit der Kraftfahrer lehnt das Ver-
warnungsgeld ab). Die Parallele zum Raucher, der, 
falls er erkrankt, auch die Solidargemeinschaft der 
Versicherten belastet, drängt sich auf. Der Bundes-
minister für Verkehr hält eine umfassende Aufklä-
rung für sachgerechter. 

Zu Frage 100: 

Nach der Rechtsprechung begründet das Nicht

-

angurten den zivilrechtlichen Vorwurf des Mitver-
schuldens. Es kann zu einer Minderung des Scha-
densersatzanspruchs und zum Fortfall des An-
spruchs auf Lohnfortzahlung führen. 

Zur Begründung wird angeführt: 

— Der Nutzen moderner Sicherheitsgurte über-
wiegt derart gegenüber denkbaren Nachteilen, 
daß ein einsichtiger und verantwortungsbewuß-
ter Kraftfahrer nur dann verkehrsrichtig han-
delt, wenn er sich anschnallt (BGH, 20. März 
1979, VRS 56, 416). 

— Der Arbeitnehmer, der als Kraftfahrer die vor-
geschriebenen Sicherheitsgurte nicht anlegt, 
handelt schuldhaft im Sinne der Lohnfortzah-
lungsbestimmungen. Wegen dieses Verschul-
dens verliert der Arbeitnehmer seinen Anspruch 
auf Lohnfortzahlung, soweit die bei einem Un-
fall erlittenen Verletzungen auf das Nichtanle

-

gen des Sicherheitsgurtes zurückzuführen sind 
(BAG, 7. Oktober 1981, NJW 1982, 1013). 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Schulte auf die Fragen 
des Abgeordneten Ibrügger (SPD) (Drucksache 
10/137 Fragen 101 und 102): 

Welche Aufklärungskampagnen von Bundesregierung und 
Verkehrssicherheitsorganisationen, die aus Bundesmitteln 
bezuschußt werden, hat es in den letzten zehn Jahren mit 
dem Ziel einer Anhebung der Anlegequote gegeben, und wie 
hoch waren die Kosten für die jeweiligen Kampagnen? 

Wie gedenkt der Bundesverkehrsminister die Aufklä-
rungsarbeit gegenüber früheren Jahren zu ändern, um einen 
entscheidenden Anstieg der Gurtanlegequote zu erreichen, 
und welche Kosten werden hierfür veranschlagt? 

Zu Frage 101: 

Die erste Aufklärungskampagne im Jahre 1974 
kostete 13,3 Millionen DM; für die Wiederholungs-
kampagne 1976/1977 wurden 2,7 Millionen DM aus-
gegeben. 

Derzeit läuft die Sicherheitsgurtaktion '83, die der 
Bundesminister für Verkehr mit 2,35 Millionen DM 
fördert. 

Zu Frage 102: 

Im Gegensatz zu den früheren Aufklärungskam-
pagnen, die sich im wesentlichen auf ungezielte 
Public-Relations-Maßnahmen stützten, will die Si-
cherheitsgurtaktion '83, die der Bundesminister für 
Verkehr mit 2,35 Millionen DM fördert, die Ver-
kehrsteilnehmer möglichst vor Ort ansprechen. 
800 000 Plakate, 7,5 Millionen Gurtaufkleber, 5,5 
Millionen Gurtfaltblätter, 1,6 Millionen Exemplare 
einer Mini-Illustrierten der Deutschen Verkehrs-
wacht werden über 34 Mitglieder des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats, über 1 200 Betriebe — ver-
mittelt durch die Berufsgenossenschaften —, über 
die örtlichen Verkehrswachten und Automobilclub-
vertretungen, über die Bundesbehörden Post, Bahn 
und Bundeswehr verteilt; sie sollen die Verkehrs-
teilnehmer insbesondere innerorts zum Anlegen 
des Gurtes motivieren. Wesentlich werden daneben 
auch persönliche Überzeugungsgespräche sein. Die 
Aktion soll bis Ende des Jahres fortgeführt und 
kontinuierlich durch Pressedienste des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates, der Deutschen Verkehrs-
wacht und des Bundesministers für Verkehr beglei-
tet werden. 

Die künftige Aufklärungsarbeit wird auf diesem 
Weg fortfahren. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Rawe auf die Fragen des 
Abgeordneten Broll (CDU/CSU) (Drucksache 
10/137 Frage 103 und 104): 
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Trifft es zu, daß Lerninhalte über Breitbandkabeleinrich-
tungen im Rahmen der Berufsausbildung zum Fernmelde-
handwerker nicht vorgesehen sind, und daß deshalb die 
Deutsche Bundespost ihre Lehrwerkstätten mit Sachmitteln 
für eine Ausbildung im Breitbandkabelbereich nicht ausstat-
tet? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um das Ausbil-
dungsprofil des Fernmeldehandwerks den modernen Erfor-
dernissen gerade auch angesichts der technischen Vorhaben 
der Deutschen Bundespost anzupassen? 

Zu Frage 103: 
Es trifft nicht zu, daß die Deutsche Bundespost 

keine Lerninhalte über Breitbandkabeleinrichtun-
gen anbietet. Sie betreibt Breitbandkabeleinrich-
tungen in Form von Koaxialkabelanlagen seit Jahr-
zehnten in ihrem Fernnetz und vermittelt in der 
Berufsausbildung zum Fernmeldehandwerker die 
hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. 
Soweit darüber hinaus notwendig, werden spezielle 
Arbeitstechniken dem betroffenen Personal über 
besondere Fortbildungsmaßnahmen nahegebracht. 

Zu Frage 104: 
Die Berufsausbildung zum Fernmeldehandwer-

ker wird fortlaufend den sich wandelnden Erforder-
nissen des Berufsbildes wie auch hinsichtlich der 
technologischen Entwicklung angepaßt. Dabei wird 
ständig geprüft, welche Ausbildungsinhalte sich in 
ihrer Bedeutung vermindern und welche bislang in 
der Fortbildung vermittelten Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in die Ausbildung zu übernehmen sind. 

Anlage 31 

Antwort 
des Parl. Staatssekretärs Dr. Probst auf die Frage 
des Abgeordneten Müller (Schweinfurt) (SPD) 
(Drucksache 10/137 Frage 109): 

Was unternimmt die Bundesregierung, um die Entwick-
lung und den Einsatz quecksilberfreier Batterien zu forcie-
ren? 

Die Bundesregierung fördert bei der Varta-Batte-
rie AG, Kelkheim, ein Vorhaben zum Ersatz von 
Quecksilber, das in Zink/Braunsteinbatterien als 
Korrosionsschutz-Mittel Verwendung findet. Derar-
tige Batterien enthalten rund 3 % Quecksilber; es  

wird angestrebt, diesen Wert auf 0,1 % zu reduzie-
ren bzw. Quecksilber-Verbindungen bei der Batte-
rieherstellung völlig zu vermeiden. Darüber hinaus 
wird ein Verfahren zur Rückgewinnung von Queck-
silber aus Kleinst-Batterien bei der Firma Elwenn 
und Frankenbach in Frankfurt am Main (821 TDM 
= 50 %) gefördert. Eine entsprechende Pilotanlage 
ist im Herbst 1980 in Betrieb genommen worden. 

Ferner beabsichtigt die Bundesregierung die För-
derung eines Projektes zur Aufbereitung von Alt

-

Batterien zu Quecksilber und anderen Werkstof-
fen. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Probst auf die Fragen 
des Abgeordneten Stockleben (SPD) (Drucksache 
10/137 Fragen 110 und 111): 

Will die Bundesregierung die Zahl der Mitarbeiter beim 
Projektträger „Humanisierung des Arbeitslebens", wie des-
sen Betriebsratsvorsitzender auf einer Pressekonferenz am 
17. Mai 1983 festgestellt hat, erheblich vermindern, und wird 
der Bundesforschungsminister hierüber eine Entscheidung 
treffen? 

Wie gedenkt die Bundesregierung die Durchführung des 
Programms „Humanisierung des Arbeitslebens" künftig zu 
organisieren, und welche Folgen zieht sie daraus für den Pro-
jektträger? 

Zu Frage 110: 

Bisher ist keine Entscheidung über die zukünf-
tige Zahl der Mitarbeiter beim Projektträger „Hu-
manisierung des Arbeitslebens" gefallen. Entspre-
chende Äußerungen des Betriebsratsvorsitzenden 
des Projektträgers beruhen auf Vermutungen. 

Zu Frage 111: 

Die bereits im Bericht der Bundesregierung zur 
Planung für die Weiterentwicklung des Programms 
„Humanisierung des Arbeitslebens" (Drucksache 
10/16) angesprochenen Überlegungen zur zukünfti-
gen Durchführung des Programms sind noch nicht 
abgeschlossen. Entsprechend können derzeit keine 
Folgerungen für den Projektträger gezogen wer-
den. 
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